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Vorentwurf der 6. Anderung des Flichennutzungsplanes in Verbindung mit dem
Bebauungsplan Nr. 18 "Erweiterung des Gewerbegebietes am Bahnhof" der
Gemeinde Ostseebad Trassenheide in der Fassung von 07-2023
hier: Beteiligung als Nachbargemeinde
Beschlussvorlagen-Nr.: Vorlagenart.:
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Datum: Vorlagenstatus:
26.10.2023 offentlich
Fachamt: Bearbeiter:
Bauamt Daniel Hunger
beteiligtes Fachamt: Verfasser.:
D. Hunger
Beratungsfolge
Ausschuss fiir Gemeindeentwicklung, Bau und Gewerbe der Gemeinde Mdélschow
(Entscheidung)

Beschlussvorschlag:

Belange der Gemeinde Molschow werden durch den o.g. Vorentwurf der 6. Anderung des
Flachennutzungsplanes i.V.m. dem Bebauungsplan Nr. 18 ,Erweiterung des
Gewerbegebietes am Bahnhof* der Gemeinde Ostseebad Trassenheide in der Fassung von
07-2023 nicht beruhrt.

Sachvortrag:

Die Gemeindevertretung Trassenheide billigte in der Sitzung am 06.09.2023 den Vorentwurf
der 6. Anderung des Flachennutzungsplanes i.V.m. dem Bebauungsplan Nr. 18 ,Erweiterung
des Gewerbegebietes am Bahnhof” in der Fassung von 07-2023 und beschloss die
friihzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit. Gleichzeitig wird die friihzeitige Beteiligung der
Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange und die Abstimmung mit den
Nachbargemeinden durchgefihrt.

Der Vorentwurf der 6. Anderung des Flachennutzungsplanes i.V.m. dem Bebauungsplan Nr.
18 ,Erweiterung des Gewerbegebietes am Bahnhof* der Gemeinde Ostseebad Trassenheide
in der Fassung von 07-2023 liegt gemalR § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit von Montag, den
30.10.2023 bis einschlieB3lich Montag, den 04.12.2023 im Amt Usedom-Nord, im Bauamt,
Zimmer Nr. 105 in 17454 Zinnowitz, MOwenstral3e 1 zu jedermanns Einsicht 6ffentlich aus.

Die Planungsabsichten sind den beigefugten Vorentwurfsunterlagen zu entnehmen.

Gemal § 2 Abs. 2 BauGB sind die Bauleitplane benachbarter Gemeinden aufeinander
abzustimmen. Dabei kdnnen sich Gemeinden auch auf die ihnen durch Ziele der
Raumordnung zugewiesenen Funktionen sowie auf Auswirkungen auf ihre zentralen
Versorgungsbereiche berufen. Anbei erhalten Sie die Vorentwurfsunterlagen mit der Bitte um
Abgabe einer Stellungnahme innerhalb der Frist von einem Monat.

Anlage/n

1 1_Deckblatt 6. And. FNP TH Vorentwurf 07-2023 (6ffentlich)




2_Plan 6. And. FNP TH Vorentw. 07-2023 (6ffentlich)

3_Begr. Vorentw. 6. And. FNP TH 07-2023 (6ffentlich)

4_Checkliste 6. And. FNP TH (6ffentlich)

5 AFB fiir 6. And FNP und BP 18 TH von 03-2023 (6ffentlich)

6_Geotechnische Vorerkundung fiir 6. And. FNP+BP 18 TH von 06-2023 (6ffentlich)

7_umweltbezog. Stn. 6. And. FNP TH Vorentwurf 07-2023 (6ffentlich)




6. Anderung des Fldchennutzungsplanes der Gemeinde

Ostseebad Trassenheide
i.V.m. Bebauungsplan Nr. 18 der Gemeinde Osiseebad Trassenheide
+Erweiterung des Gewerbegebietes am Bahnhof*

Vorentwurf von 07-2023
fur die fruhzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB,
der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB
und der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB

Beteiligungsunterlagen:
- Planzeichnung von 07-2023

- Begrindung von 07-2023
- TEIL1
Begrundung von Ziel, Zweck und Auswirkungen der Plananderung

- Checkliste fur die Umweltprufung
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag von 03-2023
- Geotechnische Vorerkundung von 06-2023

- bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahme



PLANZEICHNUNG
Auszug aus dem Flschennutzungsplan der Gemeinde Ostseebad Trassenheide mit
r der 6. Anderung des

M1:5000

Nachrichtich

Kennzeichnung des Gelungsbereiches der . Anderung
125000

6. Anderung des Fléchennutzungsplanes der Gemeinde Ostseebad Trassenheide

i.V.m. Bebauungsplan Nr. 18 ,Erweiterung des Gewerbegebietes am Bahnhof*

ZEICHENERKLARUNG

‘gemat Planzeichenverordnung.
fr ind

1
Art der bavlichen Nutzung §5 Abs. 2N 1 Baues

- Gewerbegetiet 5 S0

2,
Figchen fir den Gberdrlichen Verkehr
und fi die érfichen Hauplverkehrszige §5Abs.2Ne.3 BauGs.

IIEDEE  rranstage
Rodwanderweg

3
Hauptversorgungsleftungen

2KV Leiy 5 ADS. 2N 4 8auG8
g

4
Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjeklen §5Abs.4 BauGs.
im Sinne des Naturschufarechis

Biotop.

5.
Sonsige Planzeichen

Grenze des tumiichen Gelungsbereiches

der 6. Anderung des Fchennutzungsplanes  § 9 Abs. & 80,68

s
Darstellungen ohne Normcharakler

i Fusticksoezsichnung

. Lagefestpurkt

. Anderung

Grenze des réumichen Geltungsbereiches
des Fichennutzungsplones in der §9 Abs.6 80uG8
Nevfassung ven 10:2021

Nachrichtich
Zeichenerklarung

gemot Porzskhenveronung

or e Geurgebereich ces wcman Fschanutmngssianes
1

§5Abs. 2N BavGs

|:| e a— Ssam2na oS
- Fschen forwoid Ssam2nD oGS

R —

2.
Haupiversorgungsleitungen
——— 2Kvieiung §5ABS. 2N 4 80UG8
3
Sonstige Planzeichen

Grenze des rurmichen Geltungsbereiches

dor 6. Anderung des Fiachennutzungsplanes  §9 Abs. 6 80uGs
a
Darstellungen ohine Normcharakler

®  Logefestpunkl
s
. Anderung

Grenze des rdumichen Geltungsbereiches

des Fichennutaungsplanes in der

Nevfassung ven 10:2021 §9 Abs.6 80uG8

VERFAHRENSVERMERKE

Die Gemeindevertielung des Ostsesbades Trossenheide hol om 16082022 den Beschiuss mur
Aufsieling der é. Anderung des FGchennutzungsplonss der Gemeinde Ostieebad Trossenheide.
st

Die orfsabiche des
Amisblait Der Usedomer Norden" om 21.09.2022.

erfolgte durch im
Ostseabad Trasserhelde (Meckenburg-Vorpommern), den

Der sirgemelster

2

Die for Raumordaung und Londesplanung zustindige Stelle st gemat § 17 Abs. 1 LPIG M-V befeig!
worden.

Ostseabad rasserhelde (Meckenburg-Vorpommern, den

Dor Burgermelster

3
Dor Vorentwud der 6. Anderung des Fischennutzungspianes der Gemeinde Ostseebad Trassenheide,
estehend ous _ Plonzeichnung und Begrincung sowie den nach Einschaung der Gemeinde.
Osisoebad Trassenhaide wesenlichen, berels vorlegenden umwellozogenen Slatungnohmen. hal
n der et vom 30.10.2023 bis 2um 04.12.2023 whrend folgencer Zeiten:

Montag bis Fefta von 830 Unr - 1200 Unr und
Montog und Mittwoch Von 13.30 Unr - 1500 Unr und
Diensiag von 13:30 Unr - 16,00 Unr un
Donneriog von 13:30 Unr - 18.00 Unr

3 Abs. 1 BauGB_Bifentich ausgelegen. Die Sffenfiche Auslegung st mit dem Hinwes. doss
Stelungnohmen wahrend der Autlequngsiiel von jedemann schifich  ader 2ur Nederscryil

Trassenheide unberbcksichtigt bleiben konnen. durch Veroffentichung. im Amisolaft ,Der Usedormer
18.10.2023 orfsbiich bekannigemach worder,

Egénzend wurden die_ Bekannimachung sowie die Auslegungs- und Befeiigungsunteriagen im

Infemet cuf der Homepoge des Amies Liedom Nord unfer hifps//amiusedomnard.de unfer dem Link

Bekannimachungen, Gemeinde Trassenheide eingestel.

g

Ostseabad Hasserihelde (Meckenburg-Verpommen), den

Der Burgemeister

4
Dievon der der 6. ndeung des Fchennuizungsplones der Gemeinde Ostseebod Tasienneide.

Vorentwurt

Ostseabad Tasserihelde (Meckenburg-Vorpommen), den
Der sorgemeiser

o Gemeindeverietung Osiseebad Trossenheide hat die zum Vorenfwurf der 4. Anderung des
Fachennuizungsplanes der Gemeinde Ostseebad Trassenneide vorgebrachien Stellungnahmen der
o nd

5
Dle_Gemeindevertielung Ostseebod Trassenheide hot diezum Enfwurfder 6. Andetung des
hennutzungspianes der Gemeinde Osfieebod Trassenneide eingegangenen Sfelungnonmen der

RECHTSGRUNDLAGEN

(80uGB) in dor Fossung dor Bekannimachung vom 03.11.2017 (BG. 15, 3634), zvletzt

Fie
Offentichcell, Benérden, sonsfigen Troger Sffenicher Belonge ung
Geprdit. Das Exgebrs s milgefell worden

Ostseebad Trassenheide [Meckienburg-Vorpornmern], den

Der Birgermeister

10

Die 4. Anderung des Richennutzungsplones der Gemeinde Ostseebod Trassenhelde wurde am

Dl Begrincung zur 6. Anderung des Adchennufzungsolanes der Gemeinde Osfseebad Trassenhaide

einsch. Unwellberchi wurde il Beschiuss der Gemeindeverlreling Osiseebad Trassenheide vom
gebigt,

Ostseebad Tiassenheide (Meckienburg Vorpornmen). den

Der sirgermeister

"

D6 Genehmigung cer 6. Anderung _des Rdchennutzungsplanes der Gemeinde Ostseebad

Trassenheide wurde durch den Londkreis Vorpommern - Greflswald am .
it erte.

Ostseebad Trassenheioe (Meckienourg Vorpommen). den

Der Birgermeister

Die warden duch den Beschiuss der Gemeindeverrelung  Ostieebad
Trasenheide vom rfit. Die Hinweise sing beachier. Das wurde  duch den Landkreis
it Az bestetiat.

Ostseebad Tiassenheide (Meckienburg Vorpornmen), den

Der Birgermaister

.
Die 6 Anderung ces Fachennutangsplones der Gemeinde Osissebad Trassenheide it
Planzeichnung und Begrindung einschl. Umwellbericht wed hiermit ausgeferliot

Ostseebod Trassenheide [Meckienburg-Vorpormmern, den
Der Birgermaister

Die 6. Anderung des Féschennulzungsplanes der Gemeinde Ostseebad Tressenheide mit Plon-
zeichnung und Umweltberich, der 6a (1
BauGS ‘owie die Stelle bei der er Pian oul Douer wahrend der Diensisunden von fecermann
eingesehen werden ko und Gber den Inhalt Auskunft 2v erhalfen i, sind durch Verdfentichung im
Amisbloft Der Usedomer  Norden* o m ekannigemacht Ger
Bokannimachungshist sl oul die Gellendmachung der Veretzung von Verahvens- und
Formuorschiien und von Mangeln der Abwgung sowie ouf die Rechisfoigen [§ 215 Abs. 2 BouG]
und weiler ouf Foligkel und Eféschen von Enfschadgungsansprichen 5 44 BauGh) und ouf die
Bostimmungen des § 5 Abs. 5_Kommunaverfassung M-V vom 13072011 (GVOBL. M - V. 5,77
getinderl Gurch Arikel | des Gesefzes vom 23. 07.2019 [GVOBL MY, 5. 467). GS Meckl Vorp. Gl. M.

Offentichkeit, Behérden.  sonsfigen Trager offenticher Belange
‘Qeprdil. Dos Eigebris 1 mitgoleit worden.

Ostseebad rasserhelde (Meckenburg-Vorpommern), den
Dor sirgermelster

s

Die Gemeindeverhetung Ostsoebod Trassonheide hot am den Enfwur der 6, Anderung des

Fiachennufzungsplanes der Gemeinde Osisesbad Trassenheide mi Panzeichnung und Begrindung.
i Umwebbericht beschiossen und zur

Ostseabad Tasserhelde (Meckonburg-Vorpommen), den
Der Borgermeiser

7

Der Enfwurf der 6. finderung des Fchennutzungsplanes der Gemeinde Ostsesbod Trossenheide,

bestchend aus Planzeichnung und Begrlndung einschl. Umwellberichi sowis den nach Eschétzung

der Gemeinde wesenfichen. bereits veriegenden umweltbezogenen Stelungnahmen haben in der
b 2um wavend folgender Zeiten

Montog bis Freftag von 830U 1200 Urr und
Montog und Mittwoch von 13:30 Unr - 1500 Unr und
Diensiag von 13:30 Unr - 16,00 Unr und
Donneriog von 13:30 Unr - 18,00 Unr

h 5 3 Abs. 2 8aUGB Gifentich ausgelegen. Die fenfiche Auslegung sf it dem Hinwess, dass
Stelungnohmen wanvend der Auslegungsirsl von federmonn  schviflich  oder zur Niederschrfl
Vorgebracht werden knnen und nichi fisigerech! obgegebene  Stelungnohmen bei der

seschiussosung Goer die 6. Anderung Fochennuaungsplanes der Gemeinde Oslseebad
= erickschtiot blsiben konnen, durch Verdifenfichung. im Amsolatt Der Usedomer
Norden® fen bekannigemact

ion* am ort .
Egainzend wurden dio Bokannimachung sowie die Aulogungs. und_Beleligungsunieriagen im
Infomet auf der Homepoge des Amies Liedom Nord unfer hilps//amfusedomnard.de unfer dem link
Bekannimachungen, Gemeinde Trossenheide eingestel.

Ostseebad rasserhelde (Meckenburg-Vorpommern), den
Der sorgermelster

s
Die von der 6. Anderung des Flachennufzungsplanes der Gemeinde Osfsesbad Trasienneide.
o ge und

Abgabe.

Ostsoaad Tasserihelde (Meckonburg-Vorpommen), don

Der Borgemeister

Erganzend wurdenim Infemetul  derHomepoge _des  Amtes Usedom  Nord unter
die der 6. Anderung des der
Gemeinde Ostsesbod Trassenheide unfer dem Link Sekonnimachungen. Gemeinde Trassenheide
sovie. Gemeinde

Die 6. Ainderung des  Fidchennufzungspianes der Gemeinde Ostieebad Trassenheide st mit Ablout
ces . witksam geworden.

Osispebod Tiassenheide (Meckionburg.Verpommen), den

Der Borgermeister

Je8ndert durch Aficel 2 des Gesafzes vom 0401 2023 (GBI 2023 . 6]
Verordnung Uber die bauiche Nufzung der Grundslicke [Baunulungsverordnung - BouNVO) in der
Fassung der Bekanntmochung vom 21.112017 [BGBL. | 5. 3786). aiets! gedndert durch Arfkel 3 dos

Gese [

Verordnung ber die Auarbeing der Baulsipline und die Dartelung des Planinnalts
wng - PanzV) vom 18.12.1 511991 Arikel 3 des

Gesolzes vom 14062021 (8GR IS, 1802)

Gesofz oer vom 29.07.2009

(BGBL15. 2542), auief! gedinder! durch Arl 3 des Gesetzes vom 08.12.2022 (GBI, 15, 2240

Gesofz des Landes Meckenburg - Vorpommern zur Ausiiiung des Bundesnalurschufzgeseties

NOFSChAG M-V) GIn.791
durch kel 3 des Gesefzes vom 05.07.2018 [GVOBL M. 5. 221, 228
Gesefz Gber die Umwellverhiaglichkelisprafung (UVPG) i1 der Fassung vom 18032021 (BGSI.| . 540).
zuiel2 gotnder durch Ariel 4 des Gesetzes vom 0401.2023 [BGAL|Nr.6)
G e Raumordnung und des_Landes

ILPG] in der Fossung der vom 05,051 99, zuetal getndert

durch Arikel 9 des Gesefzes vom 09.04.2020 [GVOBL W V. 5. 165, 181]

v.5.322)
Reglonales Raumentwickiungsprogramm Vorpommenn (RREP VP 2010] vom 20.09.2010 (GVOBL. M-, 5.
53

STANDORTANGABEN
nd Mecilenburg- Vorpommern
Landrels rpommern - Greffswald

Gemeinde  Trossenheide.
Gemarcung  Trassenheide

Fur v

Fustocke  10/30 telwelse, 1031, 10/32, 11/1, 1172, 12/1 telweiso und 12/2

MoBistab:
Vorentwurisfassung 072023 | Hogh Langhof

Plonungsphase Datum Gezsichnet | Bearbetet 1:5000
Projekt:

6. Anderung des Flichennutzungsplanes
der Gemeinde Ostseebad Trassenheide

Bahnhot*

Plonung:  UPEG USEDOM Projeklentwicklungsges. mbH | Projekt Nr: 21-25
Hrandsirasse 10, 17449 Trassenneice.

s heic
Te! (038371)260-0, Fax(038371126026
de

info@upeg-rassenheide.

T8 = 60071095 (0.66m




BEGRUNDUNG

6. Anderung
des

Flachennutzungsplanes
der Gemeinde Ostseebad Trassenheide

i.V.m. Bebauungsplan Nr. 18 der Gemeinde Ostseebad Trassenheide
»Erweiterung des Gewerbegebietes am Bahnhof*

© GeoBasis-DE/M-\/ 2023
b 07K 25 2023

VORENTWURFSFASSUNG VON 07-2023
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1. Geltungsbereich der 6. Anderung des Fldchennutzungsplanes

Land Mecklenburg - Vorpommern

Landkreis Vorpommern - Greifswald

Gemeinde Ostseebad Trassenheide

Gemarkung Trassenheide

Flur 1

FlurstUcke 10/30 teilweise, 10/31, 10/32, 11/1, 11/2, 12/1 teilweise und
12/2

Fldche rd. 5,3 ha

Der Geltungsbereich der 6. Anderung des Fl&dchennutzungsplanes (im
Folgenden als Plangebiet bezeichnet) befindet sich am stdlichen Ortsrand.
Er wird im Norden durch den Wiesenweg und das Gewerbegebiet
Trassenheide (Bebauungsplangebiet Nr. 1 "Am Bahnhof"), im Osten durch
einen Graben (Gewdsser Il. Ordnung), im Suden durch Flachen fur die
Landwirtschaft der Gemeinde Moélschow und im Westen durch die
LandesstraBe 264 begrenzt.

Lage- und H&henplan mit Abgrenzung des Geltungsbereiches der 6. Anderung des
Fldchennutzungsplanes



Der Hauptteil des Plangebietes besteht aus Grinlandfldchen.

Im nérdlichen Bereich ist eine Gehdlzfldche mit Baumbestédnden an Erlen,
Ulmen, Pappeln und Birken vorhanden. In &stlicher Richtung nimmt die Dichte
des Gehdlzbestandes ab und es dominieren gepflegte Rasenfldchen mit
einzelnen neu angepflanzten BGumen.

Ein schmaler ruderaler Saumbereich mit Ulmen erstreckt sich westlich der
GrUnlandfldchen und bildet die Grenze zu einem Rad- und Gehweg entlang
der LandesstraBe 264. Die Bdume unterliegen dem gesetzlichen Gehdlzschutz
gemdaB § 18 NatSchAG M-V.

Im sUdwestlichen Teil befindet sich ein wasserfUhrendes Kleingewdsser,
welches laut dem Kataster des Landes M-V als gesetzlich geschutztes Biotop
gemdB § 20 NatSchAG M-V gelistet ist.

2. Bisherige Zielstellung

Die Gemeinde  Trassenheide verfugt Uber  einen wirksamen
Fldchennutzungsplan in der Fassung der 1., 3., 4. und 5. Anderung.

In  dem seit 18.04.2001 wirksamen Fldchennutzungsplan sind  die
Geltungsbereichsflachen der 6. Anderung als Fl&dchen fir Wald gemé&B § 5
Abs. 2 Nr. 9 b) BauGB mit der Zweckbestimmung als Aufforstungsfldéchen und
in kleinem Umfang als Fidchen fUr die Landwirtschaft gemaB § 5 Abs. 2 Nr. 9
a) BauGB ausgewiesen.




Folgende Nutzungen sind derzeit im FlGdchennutzungsplan unmittelbar

angrenzend an das Plangebiet dargestellt:

nordlich Gewerbegebiet gemal § 8 BauNVO

ostlich Fldchen for Wald gemdB § 5 Abs. 2 Nr. 9 b) BauGB mit der
Iweckbestimmung als Aufforstungsfladchen

stdlich Fldchen fur die Landwirtschaft gemaB § 5 Abs. 2 Nr. 9 a) BauGB
(FNP Gemeinde Mdlschow)

westlich StraBenverkehrsfidchen gemaB § 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB
(LandesstralBe 264)

Begrenzung im weiteren Umfeld:

nordlich Bahnstrecke Wolgast - Ahlbeck - SwinemUnde und Wohnbau-
fldchen gemdaB § T Abs. 1 Nr. 1 BauNVvVO

ostlich Fldchen fur die Landwirtschaft gemdaB § 5 Abs. 2 Nr. 9 a) BauGB
(Gemeinde Zinnowitz)

sudlich Fldchen fUr die Landwirtschaft gemdaB § 5 Abs. 2 Nr. 9 a) BauGB
und StraBenverkehrsfldchen gemdB § 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB
(BundesstraBe 111) (Gemeinde Mdlschow)

westlich Fldchen fur die Landwirtschaft gemdaB § 5 Abs. 2 Nr. 9 a) BauGB

3. Erfordernis der Planaufstellung der 6. Anderung

Der Anlass fUr die Aufstellung der 6. Anderung des Fl&dchennutzungsplanes
liegt in der Notwendigkeit einer am mittelfristigen Bedarf orientfierten
Neuausweisung von gewerblichen Baufldchen, da die aus dem wirksamen
Fldchennutzungsplan ableitbaren Entwicklungsmoglichkeiten ausgeschopft
sind.

Die Gemeinde hat im wirksamen Fldchennutzungsplan Fldchen sudlich des
Bahnhofs fUr eine Entwicklung als Gewerbegebiet ausgewiesen.

FUr diese Flachen wurde der Bebauungsplan Nr. 1 fUr das Gewerbegebiet
~Am Bahnhof* erstellt, der am 03.11.1998 in Kraft getfreten ist.

Das Bebauungsplangebiet Nr. 1 wurde erschlossen und alle Grundsticke an
Ansiedlungswilige verduBert. Die GrundstUcke werden von einer Firma zur
Bereitstellung von Frischbeton, einem Gasversorgungsunternehmen und einer
Firma fUr Fahrzeug- und Baumaschinenservice genutzt. Als touristische
Gewerbe einzustufende Firmen haben sich eine Schmetterlingsfarm, ein
GroBspielplatz, eine Minigolfanlage und ein Ausstellungsgeldnde etabliert.
Reservefldchen fUr Ansiedlungen stehen nicht mehr zur VerfGgung.

Mit der Bereitstellung neuer Gewerbefldchen verfolgt die Gemeinde
Trassenheide das Ziel, die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen fur die
Ansiedlung zusatzlicher gewerblicher Firmen, vorwiegend fur den
gemeindlichen Bedarf und fUr das kreisliche Rettungswesen zur VerfOUgung zu
stellen.

Der gemeindliche Bauhof ist im Ortszentrum angesiedelt.
Das Grundstuck ist von Wohnbebauung eingeschlossen, so dass notwendige
Erweiterungen am Standort nicht moglich sind.



Um den gestiegenen Anforderungen an die Bewirtschaftung der
gemeindlichen Fldchen zu entsprechen, hat die Gemeinde bereits alternative
Standorte erortert.

Als eine mogliche Option wird die Ansiedlung im Gewerbegebiet erwogen.
Der derzeitige Standort im Ortskern kdnnte  einer Nachnutzung  zu
Wohnzwecken und/oder z. B. fUir gemeindliche Einrichtungen zugefGhrt
werden.

Des Weiteren hat die Gemeinde in den letzten Jahren vermehrt Antrdge auf
Bereitstellung von Bauland zur Ansiedlung gewerblicher Firmen erhalten und
diese in einer Liste mit Angaben zum beantragten Fladchenbedarf
zusammengefasst.

Dabei handelt es sich u. a. um

- einheimische Gewerbetreibende in den Branchen Hochbau, Heizung,
Sanitdrinstallation und Bodenleger, Bereitstellung von Lagerfldchen zur
Vermietung,

Die Baufirmen verfugen innerdrtlich Uber kleine Standorte fUr die
Verwaltung und haben die darUber hinaus erforderlichen Fldchen for
Fuhrpark und Lagerfldchen an anderen Standorten angepachtet.

- Mit der Zusammenfassung der Fidchen an einem Gewerbestandort
kann eine Optimierung der betrieblichen Abldufe und eine langfristige
Sicherung des Gewerbes gefdrdert werden.

- Landkreis Vorpommern - Greifswald, Eigenbetrieb -Rettungsdienst,

Der Eigenbetrieb Retftungsdienst des Landkreises Vorpommern -
Greifswald ist derzeit auf dem ehemaligen Firmengeldnde der
Volkswerft Stralsund (Bebauungsplangebiet Nr. 17) ansdssig. Mit
Auslaufen der Pachtvertrdge beabsichtigt der Eigenbetrieb die
Ansiedlung auf einem Grundstick, welches flachenmdaBig sowohl for
Gebdude als auch Freiflachen mit Hubschrauberlandeplatz geeignet ist
und eine optimale verkehrsseitige  Erreichbarkeit  fOr  den
Versorgungsbereich gewdhrleistet.

- Firmen fUr Fahrzeug- und Bootsheizungen, Brauerei,

- Deutsche Post - Sortier- und Verladungsfldchen sowie

- touristische Gewerbefirmen fUr Ausstellungsfldchen.

Die Gemeinde Trassenheide liegt in einem Tourismusschwerpunktraum.

In Tourismusschwerpunkirdumen mussen zusatzlich zu den Einwohnern auch
viele Urlauber und Tagesgdste versorgt werden, deren Anzahl die
Einwohnerzahl um ein Vielfaches Ubersteigt. Da dieser Bedarf allein in den
zentralen Orten nicht gedeckt werden kann, wurden ftouristische
Siedlungsschwerpunkte festgelegt, die besondere touristische
Versorgungsaufgaben mit ausgewdhlter technischer, sozialer und kultureller
Infrastruktur wahrnehmen. Die Gemeinde Trassenheide ist gemdB Punkt
3.3.(3) RREP VP als ein touristischer Siedlungsschwerpunkt festgelegt.

Dies erfordert fUr die weitere qualitative Ausgestaltung des Tourismusschwer-
punktraumes die hierfUr notwendigen Infrastruktur- und Dienstleistungs-
einrichtungen zukunftsfdhig aufzustellen.



In Umsetzung dieser gemeindlichen Zielsetzung beabsichtigt die Gemeinde
Ostseebad Trassenheide eine Ausweisung von Flachen fur den gewerblichen
Bedarf vorzunehmen. Dabei handelt es sich um Betriebe und Einrichtungen,
die aufgrund ihres Profils nicht in Wohngebieten angesiedelt werden kdnnen.
Mit der Ausweisung zusatzlicher gewerblicher Baufldchen sollen vorrangig
einheimischen Gewerbefirmen und dem Rettungsdienst perspektivische
Entwicklungsméglichkeiten geboten werden.

Vorhaben zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur leisten einen
wichtigen Beitrag zur Verbesserung von Qualitat und ganzjdhriger Auslastung
der touristischen Angebote, Zufriedenheit der Urlauber, Tagesgdste,
Einwohner und Mitarbeiter im Tourismussektor sowie zur dauerhaften
Sicherung von Arbeitsplatzen.

Die Kosten fUr die erforderlichen Planungsleistungen zur Erstellung der
Fldchennutzungsplandnderung und des Bebauungsplanes Nr. 18 werden von
der Gemeinde verauslagt und anteilig gemdaB eines von der Gemeinde noch
zu erarbeitenden AufteilungsschlUssels auf die GrundstUckserwerbskosten
umgelegt.

4, Alternative Standortprifung

GemaB Punkt 4. 1 (5) des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg —
Vorpommern sind in den Gemeinden die Innenentwicklungspotenziale sowie
Méglichkeiten der Nachverdichtung vorrangig zu nutzen. Sofern dies
nachweislich nicht umsetzbar ist, hat die Ausweisung neuer Siedlungsfladchen
in Anbindung an die Ortslage zu erfolgen.

Die Gemeinde plant ein Gewerbegebiet, welches aufgrund des konkreten
Fldchenbedarfs mindestens 5 ha aufweisen soll.

Innerhalb der Ortslage des Ostseebades Trassenheide bestehen keine
Méglichkeiten fUr eine Nachverdichtung in dem geplanten Umfang.

Da es sich um die Ausweisung eines Gewerbegebietes handelt, kommt
zudem nur eine Ortsrandlage in Frage, welche die Belange des
Immissionsschutzes umfassend berUcksichtigt. Durch die Ausweisung des
Gewerbegebietes durfen durch Heranplanen an die bebaute Ortslage keine
BeeintrGchtigungen fUr die schufzbedurftige Bebauung entstehen.
Insbesondere  ist  hier die Lage der Gemeinde in einem
Tourismusschwerpunktraum zu beachten.

Im Vorfeld der Ansiedlungsentscheidung hat die Gemeinde auf Ebene der
6. Anderung des Fldchennutzungsplanes alternative Standorte im
Gemeindegebiet Trassenheide gepruft.
FOr die beabsichtigte Gewerbegebietsentwicklung sind insbesondere
folgende Kriterien unabdingbar:

1. Eignung der Grundstucke (MindestgréoBe 5 ha, stddtebauliche Lage)

2. GrundstUcksverfugbarkeit

3. Gemeindliche Planungen (stddtebauliche Situation, Darstellung im

Fldchennutzungsplan, aktuelle Planungsabsichten)



4. ErschlieBungssituation (Ausgangslage verkehrs- und medienseitige
ErschlieBung)

5. Belange des Umwelt- und Naturschutzes (u. a. Befroffenheit von
Schutzgebieten, Immissionsschutz)

Die Reihenfolge der Kriterien gibt auch die Gewichtung an. Werden die
Anforderungen gemdaB den Punkten 2-5 erfullt, ist jedoch die Eignung der
GrundstUcke nicht gegeben, so ist das Vorhaben an dem Standort dennoch
nicht umsetzbar.

Insgesamt wurden 4 Gebiete auf Eignung untersucht.

Zur visuellen Darstellung ist ein Ubersichtsplan des Ostseebades Trassenheide
mit Kennzeichnung der 4 untersuchten Standorte beigefugt.




Alternativstandort m
westlich der LandesstraBe 264, gegenuber dem vorhandenen Gewerbe-

gebiet

1. Fldche rd. 5.000 m?, derzeitige Nutzung als extensives Grinland

2. Privatgrundsticke

3. Fldche fOr Wald, Zweckbestimmung Aufforstung

4, unerschlossen, verkehrsseitige Anbindung an die LandesstraBe 264
wuUrde Eingriff in Alleenbestand erfordern

5. Betroffenheiten hins. Alleenschutz

Alternativstandort @

westlich der LandesstraBe 264, Nordlich der Wohnbebauung am Muhlenweg
und dem Friesenhof (Beherbergung und Reiterhof)
1. Fldche rd. 5.000 m?, derzeitige Nutzung Uberwiegend als Weideland

2 Privatgrundsticke

3. FlGche fUr die Landwirtschaft

4. unerschlossen

5 Betfroffenheiten hins. Landschaftsbildbeeintrachtigung,  Immissions-

schutzkonflkte aufgrund der Nachbarschaft zu  Wohn- und
Beherbergungsbebauung, Anfahrt zum Gewebegebiet durch das
Ostseebad bedeutet verkehrliche Mehrbelastung

Alternativstandort @

sUdlich der KreisstraBe 27 nach Mdlschow

1. Fldche rd. 5.000 m?, derzeitige Nutzung als extensives Grunland
2. Privatgrundsticke

3. FlGdche fUr die Landwirtschaft

4

5

unerschlossen

gréBtenteils Landschaftsschutzgebiet, Einstandsgebiet seltener
Vogelarten, Betroffenheiten hins. Landschaftsbildbeeintrdchtigung,
Immissionsschutzkonflikte aufgrund der Nachbarschaft zu Wohn- und
Beherbergungsbebauung, Anfahrt zum Gewebegebiet durch das
Ostseebad bedeutet verkehrliche Mehrbelastung

Alternativstandort @

Ostlich der LandesstraBe 264, sudlich anschlieBend an das vorhandene

Gewerbegebiet

1. Fldche rd. 54.000 m?

2 GrundstucksverfUgbarkeit seitens der Gemeinde

3. groBtenteils Fidche fur Wald, Zweckbestimmung Aufforstung

4, verkehrs- und medienseitig Uber den Wiesenweg erschlossen

5 geeignet, keine Betroffenheiten der Schutzgebiete, Biotop wird von
Gewerbegebietsausweisung ausgenommen, keine Beeintrdchtigung
aus Grunden Immissionsschutz, Verkehr wird weitestgehend vor dem
Ostseebad abgefangen, Nutzung von Synergieeffekten mit dem
vorhandenen Gewerbegebiet




FOr die Alternativstandorte und liegt keine GrundstUcksverfUgbarkeit
seitens der Gemeinde vor.

Die Nachteile der Alternativstandorte 2 und [3 liegen zudem vorrangig in den
verkehrstechnischen und in naturschutzrechtlichen Problematiken. Sie sind
von der BundesstraBe 111 ausschlieBlich Uber die Ortsdurchfahrten
Trassenheide bzw. Modlschow anzufahren. Bereits die jetzige  saisonale
Verkehrsbelastung fuhrt insbesondere innerdrtlich zu Problemen im flieBenden
Verkehr und zur Zunahme des Unfallrisikos. Zusatzlich sind  verkehrliche
Barrieren durch beschrankte BahnUbergdnge gegeben.

Die Alternativstandorte [2 und 3 kdnnen auch aus immissionsschutzrechtlicher
Sicht ausgeschlossen werden, da sie sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu
Wohngebieten und Sonderbieten fUr Erholung und fUr Fremdenbeherbergung
befinden wurden.

Kein Alternativstandort weist baulich vorbelastete Bereiche auf, so dass alle
Standorte einen erheblichen Eingriff in Natur und Landschaft verursachen
wurden. Bei den Alternativstandorten |1} bis 3| wird zusdtzlich der Eingriff in das
Landschaftsbild als hoch bewertet. Bei Alternativstandort treten die
Schutzgebietsbelange durch die Lage im Landschaftsschutzgebiet und bei
Alternativstandort 1] des Alleenschutzes hinzu.

Hinsichtlich der Aufnahme der Abwdasser gelten fUr alle Standorte die
Abhdngigkeiten hinsichtlich der ErtGchtigung der KlGranlage Zinnowitz.

GemdaB § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspldne aus dem
Fldchennutzungsplan zu entwickeln. Im wirksamen Fldchennutzungsplan der
Gemeinde Ostseebad Trassenheide ist keiner der 4 Alternativstandorte als
gewerbliche Baufldche ausgewiesen.

Daher ist mit Aufstellung eines Bebauungsplanes fUr die gewerbliche
Ansiedelung standortunabhdngig in jedem Fall die Erstellung einer Anderung
des Fldchennutzungsplanes erforderlich.

Auf  Grundlage der Kriterienbewertung ist festzustellen, dass die
Alternativstandorte |[1] bis 3 nicht fUr die Ausweisung eines Gewerbegebietes
in Betracht kommen.

Nur der Alternativstandort @ sUdlich des vorhandenen Gewerbegebietes ist
aus folgenden Grunden fUr die Erweiterung der gewerblichen
Gebietsausweisung geeignet:

- Im Bebauungsplangebiet Nr. 1 Gewerbegebiet ,Am Bahnhof" und an
anderer Stelle im Gemeindegebiet stehen keine Fldchen mehr for
Gewerbeansiedelungen zur VerfUgung. Dies hat die alternative
Standortuntersuchung erbracht.

- Die GrundstUcksverfugbarkeit ist gegeben.

Die Flurstbcke werden von der Landgesellschaft MV GmbH
bereitgestellt. Die Gemeinde hat eine Optionalvereinbarung zum
Erwerb der GrundstUcke abgeschlossen.
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Die FlurstGcke sind flachenmdBig fur die geplanten Ansiedlungen
ausreichend.

Die Gemeinde tritt als Planungs- und ErschlieBungstrager auf und hat
damit die Hoheit Uber den Verkauf der Grundstlcke an
Ansiedlungswillige.

Die im Zusammenhang mit der Planung und ErschlieBung entstehenden
Kosten werden durch die Gemeinde verauslagt. Im Rahmen des
Verkaufs der Gewerbegrundsticke an Ansiedlungswillige werden die
Plonungs- und  ErschlieBungskosten in  den  Verkaufserldsen
berUcksichtigt.

Die Entwicklung des Gewerbegebietes ist von &ffentlichem Interesse,
da diese der Starkung der gemeindlichen gewerblichen und
touristischen  Infrastruktur  dient  sowie zur Verbesserung der
Noftfallversorgung auf der Insel Usedom beitragt.

Es werden mit Umsetzung der Vorhaben zusatzliche Gewerbe-
einnahmen erwartet, die in die Vervolkommnung der gemeindlichen
Infrastruktur investiert werden sollen.

Eine Beeintrachtigung der Belange des Tourismusschwerpunktraumes ist
aufgrund der rdumlichen Lage des Plangebietes nicht zu befurchten.
Die Erweiterung des vorhandenen Gewerbegebietes in sudlicher
Richtung ermdglicht die Nutzung der vorhandenen verkehrs- und
medienseitigen Infrastruktur.

Der Standort liegt nur ca. 2 km nordlich der BundesstraBe 111
(Hauptverkehrsachse der Insel Usedom) und grenzt im Westen an die
LandesstraBe 264.

Die ErschlieBung des Plangebietes ist von der LandesstraBe 264 Gber
den Wiesenweg, der als ErschlieBungsstraBe for das
Bebauungsplangebiet Nr. 1 angelegt wurde, geplant. Im Bereich der
Kurve des Wiesenweges soll nach SUden der verkehrsseitige Anschluss
for die Gewerbegebietserweiterung erfolgen, so dass ausschlieBlich
eine innere ErschlieBung notwendig wird.

Der Wiesenweg ist hinsichtlich des StraBenquerschnittes fur ein
Gewerbegebiet ausgelegt und mit begleitenden Parkpldtzen und
beidseitigen Gehwegen ausgestattet.

Die Medien der Ver- und Entsorgung liegen im Wiesenweg an.

Das Plangebiet liegt nahe der Haltestelle der Usedomer B&derbahn
GmbH bzw. des OPNV am Bahnhof Trassenheide.

Das Plangebiet grenzt sUdlich an das vorhandene Gewerbegebiet, so
dass sich Synergien z. B. im Bereich der Vermarktung, Angebotsvielfalt
ergeben werden.

Das Vorhaben kann mit den Belangen des Naturschutzes, des
Trinkwasserschutzes sowie mit  den forstichen Belangen in
Ubereinstimmung gebracht werden.

Das Plangebiet liegt nicht im Landschaftsschutzgebiet.

Aufgrund der Vorbelastung durch das vorhandene Gewerbegebiet
und die Einbettung durch die angrenzenden Waldfldchen kann der
Eingriff in das Landschaftsbild durch entsprechende MaBnahmen
ausgeglichen werden.
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- Immissionsschutzkonflikte wie Konflikte zu Wohn- und Beherbergungs-
bebauung kénnen durch die Ortsrandlage im Anschluss an ein
bestehendes Gewerbegebiet ausgeschlossen werden.

Der Standort sudlich des vorhandenen Gewerbegebietes erfullt somit alle
Anforderungskriterien, um eine Erweiterung der gewerblichen FlGchen
stdtebaulich, verkehrs- und medienseitig in das Orts- und Landschaftsbild
integrieren zu kdnnen, den Belangen des Natur- und Umweltschutzes
Rechnung zu fragen und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung der
Gemeinde zu beférdern.

Im Ergebnis der Standortuntersuchung hat sich die Gemeinde Ostseebad
Trassenheide daher fur die Umsetzung der Gewerbeansiedlung sudlich des
vorhandenen Gewerbegebietes am Alternativstandort EI entschieden.

Die Gemeindevertretung Trassenheide hat in der &ffentlichen Sitzung am
16.08.2022 die Aufstellung der 6. Anderung des Fl&dchennutzungsplanes und
des Bebauungsplanes Nr. 18 ,Erweiterung des Gewerbegebietes am
Bahnhof* gefasst.

5. Neuve Zielstellung

Der Flachennutzungsplan soll im Rahmen der 6. Anderung des
Fldchennutzungsplanes mit den aktuellen stddtebaulichen Zielsetzungen der
Gemeinde Ostseebad Trassenheide zur Erweiterung des Gewerbegebietes
»+Am Bahnhof* in Ubereinstimmung gebracht werden.

Zu diesem Zweck wird das Plangebiet als Gewerbegebiet gemdaB § 8
BauNVO dargestellt.

Da der Radwanderweg an der LandesstraBe 264 im  wirksamen
Fldchennutzungsplan noch der Aufforstungsfldéche zugeordnet war, wird
dieser entsprechend Bestand im Plangebiet als &ffentliche Verkehrsfldche
mit der Zweckbestimmung Radwanderweg gekennzeichnet.

Die Trasse der PlanstraBe ab Anbindung an den Wiesenweg sowie das Biotop
und das vorhandene unterirdische MS- Kabel der E.DIS Netz GmbH werden in
die Darstellungen der 6. Anderung Gbernommen.

Mit der Ausweisung des Gewerbegebietes kann zeitnah und bedarfsgerecht
der groBen Nachfrage nach gewerblichen Baufldchen und Fldchen fUr das
kreisliche Rettungswesen entsprochen werden.

Die gewerblichen Baufldchen werden entsprechend dem kurz- und
mittelfristig zu erwartenden Bedarf ausgewiesen.

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden die Konzepte der
verkehrs- und medienseitigen ErschlieBung und des Natur- und
Umwelischutzes mit den aktuellen und prognostisch zu erwartenden
Anforderungen in Einklang gebracht.

Damit wird den in § 1 des Baugesetzbuches formulierten Grundsdtzen der
Bauleitplanung fur eine nachhaltige stadtebauliche Entwicklung entsprochen.
Plan austauschen
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Auszug aus dem Plan zur 6. Anderung des Fldchennutzungsplanes der Gemeinde
Trassenheide (Vorentwurfsfassung von 07-2023)

Wird im Rahmen der Beteiigung zu den Vorentwurfsunterlogen die
vorgeschlagene Flache fUr die CEF- MaBnahmen (Teilfldche aus FlurstUck
12/1) ostlich des Plangebietes (siehe Darstellung in Punkt 7, Unterpunkt
Artenschutz der BegrUndung) von dallen betroffenen Entscheidungstrdgern
befUrwortet, erfolgt in der Entwurfsfassung eine Einbeziehung der Fldche in
den Geltungsbereich der 6. Anderung des Fl&dchennutzungsplanes. Die
bisher noch als Fldchen fir Wald gemd&B § 5 Abs. 2 Nr. 9b) BauGB als
Aufforstungsfldchen ausgewiesene Teilfldche aus Flurstick 12/1 wird dann als
Fldche fOr MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft gemdaB § 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 BauGB mit
der Zweckbestimmung Kompensation und Artenschutz gekennzeichnet.
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6. Erlauterung der Planinhalte der 6. Anderung

Flachenbilanz

Der Geltungsbereich der 6. Anderung des Fldchennutzungsplanes umfasst
eine Gesamtfldche von rd. 5,3 ha.

Unter Hinzuziehung der differenzierten Fidchenbilanzierung im Bebauungsplan
Nr. 18 wird eine Nettobaufldche vonrd. 4,1 ha zur VerfGgung stehen.

Die verbleibenden Flachenanteile entfallen mit rd. 0,7 ha auf die Anlage der
Verkehrsflachen und mit rd. 0,5 ha auf Grinflachen, MaBnahmenfldchen und
das Biotop.

Stadtebaulicher Entwurf

Aus beigefugter Skizze ist anhand der vorliegenden Ansiedlungsantrdge eine
angedachte GrundstUcksaufteilung ersichtlich, die aufzeigt, dass das
Dargebot an Nettobauflachen bedarfsseitig bereits weitestgehend durch
konkrete Ansiedlungsanfragen untersetzt werden kann.

Die ErschlieBung des Plangebietes erfolgt durch die Gemeinde.

Uber Verkauf bzw. Verpachtung der gewerblichen Baugrundsticke
entscheidet die Gemeinde anhand der konkreten Ansiedlungsantrdage.




- Zulassige, ausnahmsweise und nicht zulassige Nutzungen

Das Plangebiet wird entsprechend dem parallel in Aufstellung befindlichen
Bebauungsplan Nr. 18 als Gewerbegebiet gemdB § 8 BauNVO festgesetzt.
Damit werden die Voraussetzungen fur die Umsetzung der Planungsabsichten
zur Erweiterung eines vorhandenen Gewerbegebietes fUr die Ansiedlung von
vorwiegend einheimischen  Gewerbebetrieben  die notwendigen
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen.

GemdaB § 8 Abs. 1 BauNVO dienen Gewerbegebiete vorwiegend der
Unterbringung von nicht erheblich beldstigenden Gewerbebetrieben.

Laut § 8 Abs. 2 BauNVO sind in Gewerbegebieten zuldssig:

1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhduser, Lagerplatze und &ffentliche

Betriebe,

2. Geschdfts-, BUro- und Verwaltungsgebdude,

3. Tankstellen,

4. Anlagen fUr sportliche Zwecke.
GemdaB § 1 Abs. 5 BAuNVO kann im Bebauungsplan festgesetzt werden, dass
bestimmte Arten von Nutzungen, die allgemein zuldssig sind, nicht zuldssig
sind, oder nur ausnahmsweise zugelassen werden kénnen, sofern die
allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets gewahrt bleibt.
Diese Regelungsmoglichkeit wird angewendet und fur 3. festgesetzt, dass
Tankstellen nur zulGssig sind, wenn diese der Versorgung der
betriebsgebundenen Fahrzeuge dienen.

Ausnahmen gemdan § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO werden nur fur Wohnungen fur
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fUr Betriebsinhaber und
Betriebsleiter zugelassen, sofern diese dem Gewerbebetrieb zugeordnet und
ihm gegenuber in Grundfldche und Baumasse untergeordnet sind.

Die ZulGssigkeit einer betriebsbezogenen Wohnung ist im Einzelfall zu prifen
und darf nicht zu einer Einschrinkung der im Plangebiet ansdssigen
Nutzungen fUhren.

Da es sich bei dem Vorhaben um die Erweiterung eines vorhandenen
Gewerbegebietes handelt und sich das Gebiet in einiger Entfernung zu
Einkaufsstatten und Gastronomie befindet, sollen eine kleinteilige
Einzelhandelseinrichtung und ein Imbiss zugelassen werden, sofern diese der
Pausenversorgung der im Plangebiet ansdssigen Betriebe dienen.
Nebenanlagen gemdan § 14 Abs. 2 BauNVO zur Versorgung des Gebietes, wie
Leitungen und Anlagen fur die Wasser- und Energieversorgung, werden
ausnahmsweise zugelassen, da diese fuUr die ErschlieBungssicherheit des
Plangebietes unabdingbar sind.

Nicht gelassen werden:
- gemdaB § 1T Abs. 6 Nr. 1 BauNVO und § 1 Abs. 9 BauNVO Anlagen fur
kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke gemdaB § 8
Abs. 3 Nr. 2 BauNVO und Vergnugungsstatten gemaB § 8 Abs. 3 Nr. 3
BauNO,
- groBflachige Einzelhandelsbetriebe,
- Olmihlen,
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- Biogasanlagen,

- Windenergieanlagen,

- freistehende Photovoltaikanlagen sowie

- Nebenanlagen fur die Kleintierhaltung im Sinne des § 14 Abs. 1
BAuNVvO.

- Stadtebauliche Kennziffern
Im Bebauungsplan Nr. 18 wurden entsprechend den standoértlichen
Erfordernissen Festsetzungen zum MaB der baulichen Nuftzung und zur
Bauweise getroffen.
MaB der baulichen Nutzung
Die Grundflachenzahl (GRZ) wird gemdB § 16 BauNVO mit 0,8 als
Orientierungswert fur die Obergrenze bei Gewerbegebieten festgelegt.
Die Festsetzung erfolgt entsprechend den stddtebaulichen Zielen zur
Ausweisung von gewerblichen Angeboftsfldichen und entspricht den
Grundsatzen gemdaB § 1 a Abs. 2 BauGB, wonach mit Grund und Boden
sparsam und schonend umgegangen werden soll.

Es sind zwei Vollgeschosse als Obergrenze, untersetzt durch eine zuldssige
Gebdudehdhe von 11,00 m Uber NHN, zuldssig. Zusatzlich werden Ausnahmen
zur Uberschreitung der festgesetzten Gebdudehdhe zugelassen werden,
wenn diese fur die FunkfionstGchtigkeit gewerblicher Anlagen von
unabdingbarer Notwendigkeit sind.

Die Festsetzungen erfolgen unter BerUcksichtigung der Anforderungen an die
geplanten gewerblichen Nutzungen, der Festsetzungen im benachbarten
Bebauungsplangebiet Nr. 1 und der standértlichen Bedingungen.

Das Plangebiet liegt auf einem Hohenniveau zwischen 0.3 m und 0,6 m Uber
NHN. Unter Beachtung der aufgrund des vorbeugenden Kusten- und
Hochwasserschutzes erforderlichen Geldndeaufhdhung bzw. Festsetzung
einer Mindesthdéhe des FertigfuBbodens ist von einer absoluten Geb&udehdhe
von max. 2,00 m auszugehen.

Die angrenzende Waldfldchen weisen Wipfelhdhen zwischen 17 m und 23 m
Uber NHN auf. Daher bleibt die geplante Bebauung weit unter den
Wipfelhdhen.

Bauweise, Uberbaubare Grundsticksflichen

Zugelassen werden die offene Bauweise gemdaB § 22 Abs. 2 BauNVvVO und die
abweichende Bauweise gemdaB § 22 Abs. 4 BauNVO.

Grundsatzlich sind in der offenen Bauweise die Gebdude mit seitlichem
Grenzabstand zu errichten. Die Gebdude durfen eine Ldnge von hdchstens
50 m aufweisen. Die GroBe der GrenzabstGnde richtet sich nach den
Vorschriften der LBauO M-V.

In der abweichenden Bauweise werden Gebdude von mehr als 50 m Lange
zugelassen, die jedoch auch zu allen Grundsticksgrenzen die erforderlichen
Grenzabstdnde einzuhalten haben.

Die Uberbaubaren GrundstUcksfldchen sind im Bebauungsplan Nr. 18 durch
Baugrenzen festgelegt.
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- Bavordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften
Der Bebauungsplan Nr. 18 wird zur Umsetzung der stddtebaulichen Zielsetzung
baugestalterische Festsetzungen beinhalten, die jedoch auf ein MindestmalB
begrenzt werden, da es sich um ein gewerbliches Vorhaben handelt.
Diese betreffen Vorgaben fur die Oberfldchen der Fassaden und Ddcher, die
darauf abzielen, die Beeintrdchtigung des Landschaftsbildes zu mindern und
durch gestalterische Elemente eine Gliederung der Gebdude zu erreichen,
die die Massivitat der Bebauung optisch mindert.
FOr Werbeanlagen werden entsprechend dem Erfordernis eines
Gewerbegebietes die ortliche Einordnung und zuldssige Ansichtsfldchen
festgelegt.
Vorschriften fOr zul@ssige GrundstUckseinfriedungen auf die den offentlichen
Verkehrsflachen zugewandten GrundstUcksseiten sollen einer einheitlichen
Handhabung und Gewdhrleistung der notwendigen Objektsicherung fUr die
Gewerbebetriebe dienen.

7. In die Plananderung einzustellende Belange und Fachplanungen

Belange der Raumordnung und Landesplanung

GemdaB § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpldne den Zielen der Raumordnung
anzupassen.

Das Amt fur Raumordnung und Landesplanung Vorpommern hat im Rahmen
der Planungsanzeige mit Stellungnahme vom 29.03.2023 mitgeteilt, dass die
Ziele der Raumordnung dem Vorhaben nicht entgegen.

Es sind jedoch folgende raumordnerische Belange geman
Landesplanungsgesetz, Landesverordnung  Uber das Landesraum-
entwicklungsprogramm Mecklenburg - Vorpommern (LEP-LVO MV) vom
09.06.2016 sowie dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern
(RREP VP) vom 20.09.2010 zu beruUcksichtigen:

e Die Gemeinde Ostseebad Trassenheide liegt im Nahbereich des
Mittelzentrums  Wolgast und ist dem Grundzentrum  Zinnowitz
zugeordnet.

Sie nimmt selbst keine zentraldrtliche Funkfion wahr und kann daher
ausschlieBlich im Rahmen ihrer Eigenentwicklung bedarfsorientiert
Baufldchenausweisungen vornehmen.

,Die gewerbliche Baufldchenentwicklung soll auf die Zentralen Orte
konzentriert werden. In den anderen Gemeinden soll sich die
gewerbliche Bauflachenentwicklung am Eigenbedarf, der sich aus
GréBe, Struktur und Ausstattung der Orte ergibt, orientieren.*

(Pkt. 4.1(5) RREP VP)

In Punkt 3 der Begrindung wurde dargestellt, dass der Bedarf zur Ausweisung
des Gewerbegebietes Uberwiegend aus dem Eigenbedarf der Gemeinde
resultiert.

Alternative Standorte wurden in Punkt 4 der Begrundung untersucht und die
Entscheidung fur die Standortentwicklung im Geltungsbereich der 6.
Anderung des Fldchennutzungsplanes begrindet.

17



e Die Gemeinde Ostseebad Trassenheide liegt gemdaB Punkt 3.1.3 RREP
VP in einem Tourismusschwerpunktraum.

»In den Tourismusschwerpunktrdumen stehen die Verbesserung der
Qualitadt und der Struktur des touristischen Angebotes sowie
MaBnahmen der Saisonverldngerung im Vordergrund.*

(Punkt 3.1.3 (4) RREP VP)

GemdaB Punkt 3. 3 (3) RREP VP gehdrt die Gemeinde Ostseebad
Trassenheide zu den fouristischen Siedlungsschwerpunkten in der
Planungsregion Vorpommern.

»In den landlichen RGumen werden als Ergédnzung zu den Zentralen
Orten Siedlungsschwerpunkte festgelegt.”

»In den TourismusschwerpunkfrGumen nehmen die touristischen
Siedlungsschwerpunkte besondere touristische Versorgungsaufgaben
wahr.*

Der Tourismus stellf den wichtigsten Wirtschaftszweig in der Region
Vorpommern dar. Im touristischen Dienstleistungssektor wird der groBte Teil
der Wirtschaftsleistung  erbracht. Diese Entwicklung spiegelt sich auch
kleinteilig in der gewerblichen Struktur der Gemeinde Ostseebad Trassenheide
wider.

Zur weiteren Profilierung des Tourismus- und Gesundheitsstandortes
Trassenheide als  Tourismusschwerpunkiraum  muUssen die  Rahmen-
bedingungen fur die Tourismus- und Gesundheitswirtschaft weiter verbessert
werden, um die Wettbewerbsfahigkeit zu wahren und weiter verbessern zu
kébnnen.

Hierzu gehort insbesondere die UnterstUtzung von Firmen und Einrichtungen
im  touristischen  Dienstleistungssektor, wie kleinen ortsansdssigen
Handwerksbetrieben und Dienstleistern, sowie eine zukunftsorientierte
Neuaufstellung des gemeindlichen Bauhofs, der insbesondere die Verwaltung
und Unterhaltung der 6ffentlichen Erholungsanlagen gewdhrleistet und dem
Ortsbild ein gepflegtes Aussehen verleiht.

In Punkt 3 der Begrundung wurde anhand der konkret vorliegenden
Ansiedlungsantrdge sichtbar, dass es sich Uberwiegend um gewerbliche
Firmen handelt, die dem heimischen touristischen Dienstleistungssektor, der
gemeindlichen Infrastruktur und dem kreislichen Rettungswesen zuzuordnen
sind.

e Das Plangebiet befindet sich teilweise in einem Vorbehaltsgebiet for
Naturschutz und Landschaftspflege.

»In den Vorbehaltsgebieten fUr Naturschutz und Landschaftspflege soll
den Funktionen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht
beigemessen  werden. Dies ist bei der Abwdgung mit
raumbedeutsamen  Planungen,  MaBnahmen und  Vorhaben
entsprechend zu berUcksichtigen.*

(Punkt 5.1(4) RREP VP)
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Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden in den
Fachplanungen umfassend gewUrdigt:

Die Planung wird nach § 2 ff. BauGB aufgestellt. Die Auswirkungen auf
die einzelnen Schutzgiter werden im Rahmen der in das
Bebauungsplanverfahren integrierten Umweltprifung untersucht und
bewertet.

Durch die geplanten Bebauungen und die damit einhergehenden
Versiegelungen ist ein Verlust von Biotopen zu erwarten, der eine
entsprechende Kompensation erforderlich macht. Im Rahmen der
zeitgleichen Planaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 18 wird eine
Bestandsaufnahme dokumentiert, eine Bilanzierung des Eingriffs
vorgenommen und MaBnahmen zur addquaten Kompensation fur den
Verlust an Natur und Landschaft festgesetzt.

Zur Einschdatzung moéglicher artenschutzrechtlicher Befindlichkeiten
wurde ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt. Er beinhaltet die
PrGfung, ob durch das Planvorhaben die artenschutzrechtlichen
Verbote des § 44 BNatSchG berUhrt werden. Grundlage dafur sind die
Ermittlung und Bestandsaufnahme der im Plangebiet vorhandenen
geschutzten Arten (alle wildlebenden Vogelarten, Arten des Anhangs
IV der FFH- Richtlinie). Vermeidungs- und CEF- MaBnhahmen werden in
der verbindlichen Bauleitplanung festgesetzt.

Das Kataster des Landes M-V weist im westlichen Bereich des
Plangebietes ein gemdaB § 20 NatSchAG M-V gesetzlich geschutztes
Biotop auf. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung werden
Festlegungen zum Schutz des Biotops festgelegt.

Auch die im Plangebiet vorkommenden GehodlzbestGnde sowie
Ufervegetationen des Biotops stellen wichtige Habitatstrukturen dar.
Ihnen gilt ein besonderer Schutz.

Die Flachen des Plangebietes befinden sich  nicht im
Landschaftsschutzgebiet ,Insel Usedom mit Festlandgurtel*.
Schutzgebietskulissen eines Natura 2000- Gebietes werden durch das
Vorhaben nicht berUhrt.

Zur Ermittlung der Bodensituation im Plangebiet und einer mdglichen
Betroffenheit eines Moorstandortes wurde eine Geotechnische
Vorerkundung durchgefuhrt. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass
oberfldchlich keine Torfe oder andere organogene Bildungen
vorkommen, die auf Moorbildungen schlieBen lassen kdnnen.

Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes ist Uber den Wiesenweg
gesichert, so dass Beeintrdchtigungen des Alleenbestandes
ausgeschlossen werden kdnnen.

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Vorbehaltsgebietes KUstenschutz.

»In den Vorbehaltsgebieten Kidstenschutz sollen alle Planungen und
MaBnahmen die Belange des KUstenschutzes berlUcksichtigen.”
(Pkt. 5.3 (2) RREP VP)
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Es werden anhand der Vorgaben der zustGndigen Behdrden alle
erforderlichen Festsetzungen zum KuUstenschutz (wie Hbheneinordnung der
baulichen Anlagen, Verzicht auf Unterkellerungen etfc.) getroffen.

e Das Plangebiet liegt innerhalb eines Vorbehaltsgebietes Trinkwasser.

Es befindet sich innerhalb der rechtskraftigen Trinkwasserschutzzone |l
der Wasserfassung Karlshagen.

»In den Vorbehaltsgebieten Trinkwasser soll dem Trinkwasserschutz ein
besonderes Gewicht beigemessen werden. In Vorbehaltsgebieten
Trinkwasser sind alle Planungen und MaBnahmen so abzustimmen, dass
diese Gebiete in ihrer besonderen Bedeutung fur den Trinkwasserschutz
madglichst nicht beeintrachtigt werden.* (Punkt 5.5.1 (2) RREP VP)

Im Verfahren wird nachgewiesen, dass die Planung den standortlichen
Anforderungen des Trinkwasserschutzes entspricht.

e Das Plangebiet liegt in einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft.

»In den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft soll dem Erhalt und der
Entwicklung landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren und -stdtten, auch
in den vor- und nachgelagerten Bereichen, ein besonderes Gewicht
beigemessen werden. Dies ist bei der Abwdgung mit anderen
raumbedeutsamen Planungen, MaBnahmen und Vorhaben besonders
zu berUcksichtigen.” (Pkt. 3.1.4(1) RREP VP)

GemdB § 1a Abs. 2 BauGB sind die Vorschriften zum Umweltschutz in die
Planung einzustellen. So sollen u. a. landwirtschaftlich genutzte Fldchen nur
im notwendigen Umfang umgenutzt werden.

In Punkt 3 der Begrindung wurde anhand einer Standortuntersuchung
nachgewiesen, dass die Erweiterung des Gewerbegebietes am
ausgewdhlten Standort alternativios ist.

Die FlurstGcke werden von der Landgesellschaft MV mbH bereitgestellt. Die
Gemeinde hat eine Optionalvereinbarung zum Erwerb der Grundsticke
abgeschlossen.

Die GroBe des Plangebietes wurde auf den fur die mittelfristige gewerbliche
Entwicklung erforderlichen Umfang ausgelegt.

e Das Plangebiet befindet sich auBerhalb von

- Vorbehaltsgebieten Kompensation,

- Vorbehaltsgebieten oder Vorranggebieten zur Rohstoffsicherung
und

- Eignungsgebieten fUr Windenergieanlagen.

Naturschutzrechtliche und artenschutzrechiliche MaBnahmen

Aufgrund der MaBstdblichkeit der Flachennutzungsplandnderung und der
Kleinteiligkeit ~ der  grunordnerischen  MaBnahmen  wird in  der
Fldchennutzungsplandnderung ausschlieBlich die Lage des Biotopes
gekennzeichnet.
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Alle weiteren beschriebenen MaBnahmen sind dem Bebauungsplan Nr. 18 zu
entnehmen.
- Offentliche Grinfldchen
Die sudlich des Wiesenweges vorhandene GrUnfldche, die mit Mobiliar zum
Verweilen und Werbeaufstellern versehen ist, soll weitestgehend erhalten und
aufgewertet werden.
Weitere im Plangebiet vorgesehene oOffentliche GrUnfldchen werden als
StraBenbegleitgrin angelegt.
Um Auswirkungen der gewerblichen Nutzungen auf das im SUdwesten des
Plongebietes gelegene gesetzlich geschutzte Kleingewdsser auszuschlieBen,
ist im Umkreis des Biotops eine Extensivwiese zu entwickeln und zu sichern.
Um diesen naturnahen Standort erlebbar zu machen und eine gewisse
Sensibilitdt und Verbindung zu den schutzenswerten Landschaftselementen
zu entwickeln, sollen in der Grinfldche Moglichkeiten des Aufenthalts und
Verweilens angeboten werden.

- Fldchen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

von Boden, Natur und Landschaft
Im sUdwestlichen Teil des Plangebietes befindet sich ein Kleingewdsser,
welches im Kataster des Landes M-V als gesetzlich geschutztes Biotop gelistet
ist. Um Schddigungen und Beeintrdchtigungen des Biotops auszuschlieBen,
werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung entsprechende
SchutzmaBnahmen festgesetzt.
Die Gehdlzflache stdlich des Wiesenweges soll mit einem Erhaltungsgebot
belegt werden.
- Anpflanzen von Bdumen und Bindungen fur die Erhaltung von Bdumen
und Fldchen for die Erhaltung von Bdumen

Entlang der ErschlieBungsstraBe ist einseitig die Pflanzung einer Baumreihe
vorgesehen. Damit erfolgt eine Strukturierung der Verkehrsfidche und des
Plangebietes, aber auch Vorteile von Baumpflanzungen an StraBen, wie
Filterung von Schadstoffen aus der Luft, Schattenbildung, Anreicherung der
Luft mit Feuchtigkeit sowie Produktion von Sauerstoff begrinden die
MaBnahmen im Gewerbegebiet.
Die nicht Uberbaubaren Grundstucksfléchen sollen als Grinanlagen
entwickelt werden. Ergdnzend zu Rasenvegetationen sollen die Grunanlagen
mit Baum-, Strauch- und Staudenbepflanzungen gdrtnerisch gestaltet
werden. Die mit Anpflanzgebot festgesetzten B&ume sind auf Dauer zu
erhalten und bei Abgang durch Ersatzpflanzungen derselben Art und Qualitat
ZU ersefzen.

- Artenschutz
Um den artenschutzrechtlichen Belangen Rechnung zu tragen, wurde ein
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt. Dieser hat zum Inhalt, unter
Bezugnahme der vorgefundenen Habitatstrukturen das potenzielle
Vorkommen von Europdischen Vogelarten und Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie einzuschdtzen und mogliche Auswirkungen auf die geschutzten
Populationen aufzuzeigen.
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FOr die durch das Vorhaben betroffenen Arten ist im PrOfverfahren
darzustellen, ob ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand nach
§ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG beziglich der gemeinschaftsrechtlich
geschutzten Arten  erfullt  ist und ob die naturschutzfachlichen
Voraussetzungen fir eine Ausnahme von den Verboten gemdB
§ 45 Abs. 8 BNatSchG gegeben sind.

Im Ergebnis der Bestandskartierungen wurden VermeidungsmaBnahmen
vorgeschlagen, die im verbindlichen Bauleitplan detailliert beschrieben als
VermeidungsmaBnahmen VM1 bis VM6 festgesetzt sind.

Die GrUnlandfldchen sind essenzielle Nahrungshabitate des Wei3storchs. Im
Umfeld des Vorhabens befinden sich drei WeiBstorch-Horste (Zecherin,
Bannemin, Zinnowitz), von denen in der Brutsaison 2021 ein Horstpaar (ohne
flugge Junge) in Zinnowitz erfasst wurde und ein Horst in Bannemin nur
gelegentlich besucht wurde. Der geringe Besatz und Bruterfolge weisen auf
eine schlechte Habitatqualitdt hin, die mit der geplanten Umnutzung der
GrUnlandfldchen weiter beeintrachtigt wird. Es sind geeignete CEF-
MaBnahmen zur Aufwertung der Grinlandhabitate erforderlich.

Um die okologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs-
oder Ruhestatten geschutzter Tierarten im rGumlichen Zusammenhang weiter
zu erflllen, wird die Umsetzung von vorgezogenen AusgleichsmaBnahmen
(CEF-MaBnahmen) erforderlich.

Als Ersatzhabitat fir Amphibien (Laichgewdsser und terrestrische Habitate)
und als Ersatzhabitat fUr Fledermduse und die betroffenen Vogelarten,
insbesondere Wiesenpieper, Feldlerche, Greifvogel und WeiBstorch soll im
ndheren Umfeld ein mind. 300 m? groBes Kleingewdsser angelegt werden.
Dabei ist bei der Standortwahl zu berUcksichtigen, dass die Feldlerche 120 m
Abstand zu Vertikalstrukturen bendtigt. Zudem ist fUr den Standort der CEF-
MaBnahme im Tagesverlauf eine ldngere Besonnung zu gewdhrleisten. Der
Anteil besonnter Flachwasserzonen soll 70% am Gesamtfldchenanteil
betragen. Eine ausreichende Wasserhaltekapazitdt des Untergrundes ist zu
gewdhrleisten und eventuell im Voraus zu prufen, ansonsten kdnnen
geeignete naturliche Materialien zur Abdichtung verwendet werden. Gehdlze
am Ufer und in der Pufferzone sollen nicht angepflanzt werden. Um das
Gewasser wird eine 30 m breiten Pufferzone angelegt, um den Schadstoff-
und DuUngemitteleintfrag zu reduzieren und BodenbriUtern als Brut- und
Nahrungshabitat dienen zu kdnnen. Die Pufferzone ist durch eine extensive
Mahd offen zu halten (Mahd ab August).

Unter BerUcksichtigung der artenschutzrechtlichen Erfordernisse hat die
Gemeinde Trassenheide in Abstimmung mit der Landgesellschaft M-V mbH
und dem Landwirt die Grunlandfldchen 6stlich des Plangebietes als Standort
fOr die Umsetzung der CEF-MaBnahme favorisiert. Die MaBnahmenfldche ist
Uber eine beschrdnkte personliche Dienstbarkeit zugunsten der unteren
Naturschutzbehdérde des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu sichern.
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Vorgeschlagener Standort der CEF-MaBnahme mit Kleingewdsser und 30 m-Pufferstreifen &stlich des
Plangebietes. Der Standort der MaBnahme wurde unter Berlcksichtigung des fUr Feldlerchen
erforderlichen Abstandes zu Vertikalstrukturen mit Gehdélzbesténden festgelegt.

Im Ergebnis der Profung im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wurde
festgestellt, dass unter BerUcksichtigung von Vermeidungs- und
MinderungsmaBnahmen sowie durch die CEF- MaBnahmen die
Verbotstatbestnde der Tétung, Schadigung und Stérung gemdB § 44
BNatSchG nicht  ausgeldst  werden. Eine artenschutzrechtliche
Ausnahmegenehmigung ist damit nicht erforderlich.

Belange des Kusten- und vorbeugenden Hochwasserschutzes

Entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB sind bei der Aufstellung von
Bauleitpldnen insbesondere auch die Belange des Hochwasserschutzes zu
berUcksichtigen.

Aufgrund der ortlichen Lage der Plangebietes und der geringen
Geldndehdhen sind die Belange des Kusten- und vorbeugenden
Hochwasserschutzes betroffen.

GemdaB den Aussagen des Staatlichen Amtes fUr Landwirtschaft und Umwelt
Vorpommern aus den vorangegangenen Planungen (Bebauungsplan-
gebiete Nr. 16 und Nr. 17) wird Trassenheide durch Hochwasser von der
Ostsee, der Krumminer Wieck, vom Achterwasser und Peenestrom beeinflusst.
Das Bemessungshochwasser (BHW), welches einen Ruhewasserspiegel
darstellt und nicht den mit Hochwasser einhergehenden Seegang
berUcksichtigt, betrdgt nach derzeitigem Kenntnisstand:

- fUr die AuBenkUste Usedoms 2,90 m NHN

- Peenestrom 2,60 m NHN

- Krumminer Wiek und Achterwasser 2,10 m NHN
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(siehe Richtlinie 2-5 "Bemessungshochwasserstand und Referenzhochwasser-
stand" des Regelwerkes KUstenschutz M-V).

Infolge des fehlenden Schutzsystems zwischen dem ndrdlichem Ende des
Deiches Karlshagen und den DUnen an der AuBenkuUste besteht fUr die im
Zusammenhang bebauten Gebiete des Nordteils der Insel Usedom zurzeit kein
dem  Bemessungshochwasser  gerecht  werdendes  Kusten-  bzw.
Hochwasserschutzsystem.

Daher ist eine Beeinflussung von Baugebieten durch einstromendes Wasser
bei extremen Sturmflutereignissen infolge der natUrlichen Hbhenlage
entsprechend der topografischen Karte vermutlich zwischen 1 und 2 m NHN
nicht ausgeschlossen.

Das Plangebiet liegt auf einem durchschnittlichen Geldndeniveau von 0,3 m
bis 0,6 m Uber NHN.

Die LandesstraBe 264 liegt hdher als 2 m Uber NHN, der Wiesenweg schliel3t
bei rd. 2 m Uber NHN an die LandesstraBe 264 an und fallt auf Hohe der
vorgesehenen Plangebietszufahrt auf rd. 1 m Uber NHN ab.

Da die Geldndehdhen unterhalb des BHW liegen, sind SchutzmaBnahmen
unumgdanglich. Im weiteren Verfahren sollen daher in Abstimmung mit dem
Staatlichen Amt fUr Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern  konkrete
MaBnahmen wie Standsicherheitsnachweise, Verzicht auf Unterkellerung,
Hoheneinordnung der baulichen Anlagen abgestimmt werden, die im
Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 18 verbindlich festgesetzt werden.

Forstliche Belange
Nordlich des Plangebietes schlieBen auf den FlurstOcken 10/23 und 10/24 in

der Flur 1 Gemarkung Trassenheide Waldfléchen an.

Innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Waldabstandes von 30 m sind
keine baulichen Anlagen zuldssig, die Wohnzwecken oder dem
vorUbergehenden Aufenthalt von Menschen dienen. Ausnahmen von der
Einhaltung des Waldabstandes kénnen fur die in § 2 Waldabstands-
verordnung - WADbstVO M-V aufgefUhrten baulichen Anlagen zugelassen
werden.

Die Kennzeichnung des 30 m- Waldabstandes ist in der Planzeichnung (Teil A)
zum Bebauungsplan Nr. 18 erfolgt.

Belange des Wasser- und Bodenverbandes Insel Usedom - Peenestrom

An der &stlichen Plangebietsgrenze verlauft ein Graben, der ein Gewasser |l.
Ordnung darstellt. In einer Tiefe von 5 m ab Bdéschungsoberkante des
Grabens ist jegliche Bebauung und Bepflanzung unzuldssig.

Der Unterhaltungsstreifen wird zudem als freizuhaltender und extensiv zu
bewirtschaftender Gewdasserrandbereich fungieren und damit artenschutz-
rechtlichen Belangen Rechnung tragen.
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Verkehrliche ErschlieBung

Die gemeinsame Zu- und Abfahrt zum Plangebiet ist von Westen Uber die
LandesstraBe 264 und den Wiesenweg vorgesehen.

Der Wiesenweg einschlieBlich Anbindung an die LandesstraBe 264 wurden in
den 90er Jahren im Zusammenhang mit der ErschlieBung des
Bebauungsplangebietes Nr. 1 Gewerbegebiet ,,Am Bahnhof* angelegt.
Entsprechend des auf die gewerbliche Nutzung ausgerichteten Gebietes
wurde der Wiesenweg mit einer Ausbaubreite von 6 m Fahrbahn, 2,50 m
einseitigem Langsparkstreifen und jeweils 1,50 m beidseitigem Gehweg
befestigt. Der Wiesenweg ist daher ausreichend geeignet, um den Verkehr for
die Erweiterung des Gewerbegebietes aufzunehmen.

FUr die ErschlieBung des Plangebietes wird ab dem Anschluss Wiesenweg
eine &ffentliche StraBe vorgesehen, deren geplanter Trassenverlauf aus der
Planzeichnung ersichtlich ist.

GemdB den derzeitigen Vorstellungen der Gemeinde wird ein
StraBenquerschnitt in einer Gesamtbreite von 13,50 m vorgesehen. Aufgrund
der Zweckbestimmung des Plangebietes wird der &ffentliche Verkehrsraum
geteilt in Fahrbahn mit 6,50 m, einem einseitigen Langsparkstreifen von 3,50 m
sowie gegenuUberliegend einem einseitigen Gehweg von 1,50 m und Bankett
von 2,00 m. StraBe und Gehweg werden im Trennsystem angelegt.

Die PlanstraBe wird als StichstraBe angelegt und endet mit einer
Wendeanlage mit einem Radius von 14 m.

Geplante gesonderte Abfahrt fir den Rettungsdienst

In erster Reihe zur LandesstraBe 264 und zur sUdlichen Plangebietsgrenze soll
ein Grundstick fUr den Eigenbetrieb Rettungswesen des Landkreises
Vorpommern-Greifswald vorgehalten werden, welches das vom Eigenbetrieb
eingeschatzte Fldchendargebot mit Hubschrauberlandeplatz bericksichtigt.
Im Vorfeld wurde das StraBenbauamt Neustrelitz um Stellungnahme
hinsichtlich der Genehmigungsfdhigkeit einer gesonderten Ausfahrt zur
LandesstraBe 264 fur Notfalleinsdtze ersucht. Das StraBenbauamt Neustrelitz
hat mit Stellungnahme vom 17.02.2023 die Schaffung einer gesonderten Zu-
und Abfahrt abgelehnt.

Mit der vorliegenden Planung wird ausschlieBlich die Zustimmung for eine
Abfahrt beantragt, so dass keine Verkehrsbehinderungen auf der
LandesstraBe 264 zu erwarten sind. Gefahren fUr die Nutzer des Radweges
kdnnen bei Notfalleinsdtzen durch Schaltung einer Bedarfsampel minimiert
werden.

Mit dieser direkten Abfahrt zur LandesstraBe 264 kdnnen in Notfdllen wichtige
Minuten zur Rettung von Menschenleben gewonnen werden.
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Immissionsschutz

GemdaB § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz ,sind die for eine bestimmte
Nutzung vorgesehenen FlGchen einander so zuzuordnen, dass schadliche
Umwelteinwirkungen und von schweren Unféllen in Betriebsbereichen
hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschlieBlich oder Uberwiegend dem
Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedurftige Gebiete,
insbesondere  &ffentlich  genutzte  Gebiete, wichtige Verkehrswege,
Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders
wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und O&ffentlich genutzte
Gebdude, soweit wie méglich vermieden werden.*

In der vorliegenden Plandnderung werden die immissionsschutzrelevanten
Grundsatze berUcksichtigt.

Das Plangebiet befindet sich am sUdlichen Ortsrand des Ostseebades
Trassenheide. Der Abstand vom Plangebiet zu den noérdlich der Bahnstrecke
am ndachsten gelegenen schutzbedUrftigen Wohn- bzw.
Ferienwohnbebauung betragt mindestens 600 m.

Das Plangebiet wird im Norden durch ein gewachsenes Gewerbegebiet
begrenzt. Daher sind immissionsbedingte Vorbelastungen u.a. durch Larm,
verursacht durch Verkehr und betriebsbedingte Gerdusche, vorhanden.

Das Plangebiet wird an ein von der Immissionsbelastung gleichrangiges
Baugebiet herangeplant.

Im Westen wird das geplante Gewerbegebiet durch die LandesstraBe 264
begrenzt. Der betriebsbedingte Verkehr wird Uber die LandesstraBe 264 und
den vorhandenen Wiesenweg in das Plangebiet geleitet, so dass die
bewohnten Bereiche des Ostseebades weitestgehend von  zusatzlichen
Belastungen freigehalten werden.

Im Osten und SUden schlieBen sich ausgedehnte Flachen fOr die
Landwirtschaft an.

Das Gewerbegebiet wird somit auf dem der schutzbedurftigen Bebauung
des Ostseebades abgewandten Seite in einem ausreichenden Abstand
erweitert, so dass aus immissionsschutzrechtlicher Sicht fUr die vornandenen
schutzbedUrftigen Nutzungen auch nach Umsetzung der Planung
BeeintrGdchtigungen ausgeschlossen werden kdnnen.
Die Orientierungswerte der DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1 ,Schallschutz im
Stadtebau” sind im Gewerbegebiet wie folgt einzuhalten:

nachts (22.00 Uhr - 6.00 Uhr) 55 dB(A) bzw. 50 dB(A) und

tags ( 6.00 Uhr-22.00 Uhr) 65 dB(A)

Aufgrund der vorliegenden Antrdge werden keine produzierenden Gewerbe
angesiedelt, die eine Betriebszeitenerweiterung in den Nachtbereich hinein
erfordern. Sollte dies beabsichtigt sein, so hat der Gewerbetreibende den
Nachweis zu erbringen, dass die schalltechnischen Orientierungswerte
eingehalten werden.

Genehmigungsbedurftige Anlagen gemdaB Anhang der Vierten Verordnung
zur DurchfUhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind nicht geplant.
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Grundsatzlich  zeichnet  der jewelilige  Gewerbetreibende  dafir
verantwortlich, die immissionsschutzrechtlichen Vorgaben einzuhalten.

Im Rahmen des Umweltberichtes wird auch eine Prognose zur Entwicklung
des Umweltzustandes fUr die SchutzgUter vorgenommen.

Vorbelastungen durch unzul&ssige Uberschreitungen der Richtwerte, fUr
Larmimmissionen, Luftschadstoffe, ErschUtterungen u. 4. sind nicht vorhanden,
so dass keine gesonderte Begutachtung erforderlich ist.

Denkmalschutz

Nach dem gegenwartigen Kenntnisstand sind durch das Vorhaben Belange
der Baudenkmalpflege nicht berOhrt und es sind keine bekannten
Bodendenkmale beftroffen.

Trinkwasserschutz

Das Plangebiet befindet sich in  der Trinkwasserschutzzone Il der
Wasserfassung Karlshagen. Daraus resultierende Verbote und
Nutzungsbeschrdnkungen sind zu beachten.

Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet liegt an dem medienseitig erschlossenen Wiesenweg.

Bei den Trdgern der Ver- und Enfsorgung wurden vorab Abfragen zu den
Leitungsbestdnden durchgefUhrt.

Folgende Informationen liegen bereits vor:

Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung

Der Zweckverband Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom
hat mit Stellungnahme vom 15.09.2022 auf die im Wiesenweg vorhandenen
Trinkwasserleitungen (GG 100) und Abwasserleitungen (Stz. 200) verwiesen.
Die Abwasserentsorgung der Gemeinde Ostseebad Trassenheide erfolgt Gber
das offentliche Leitungsnetz bis zur Kl@ranlage Zinnowitz. Der Gemeinde st
bekannt, dass KapazitGten fur die Abwasserentsorgung Uber die Kldranlage
Zinnowitz derzeit nicht zur Verfugung stehen.

Im weiteren Verfahren ist daher mit dem Zweckverband abzustimmen, ab
wann die fir das Gewerbegebiet erforderlichen AnschlusskapazitGten
bereitstehen bzw. ob Ubergangsweise eine dezentrale Entsorgung in Betracht
kommt.

Ableitung des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers
Es wurde bereits eine Geotechnische Vorerkundung durchgefthrt, die
anhand der  Untersuchungen zum Baugrund und ZU den
Grundwasserverhdltnissen auch Aussagen zur Ableitung des
Niederschlagswassers beinhaltet.
Die Gemeinde frifft in Auswertung der Geotechnische Vorerkundung
folgende Regelungen fUr die Ableitung des im Plangebiet anfallenden
Niederschlagswassers:

- Die Ableitung des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers hat

getrennt vom Abwasser zu erfolgen.
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- Das auf den offentlichen Flachen anfallende Niederschlagswasser ist zu
sammeln und nach Vorreinigung in den &stlich an das Plangebiet
grenzenden Vorfluter einzuleiten.

- Das unbelastete Niederschlagswasser der Dachfldchen und privaten
Verkehrsflachen ist auf den GrundstUcken zu versickern bzw. fUr die
Bewdsserung der GrUnfldchen zu nutzen. Der regenwassertechnischen
Berechnung sind die  ermittelten  Versiegelungsflachen  je
Gewerbegrundstick entsprechend der zuldssigen Grundfldchenzahl
(GRZ) zugrunde zu legen.

Brandschutz/Léschwasserbereitstellung

Im Bereich des Wiesenweges sind Hydranten vorhanden.

Im Rahmen der frinkwasserseitigen NeuerschlieBung ist in Abstimmung mit
dem Zweckverband Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung Insel Usedom
die Installation eines Hydrantennetzes vorzusehen. Die Hydranten dUrfen
jedoch lediglich fur die Erstbrandbekdmpfung genutzt werden.

Daher sind im Plangebiet bzw. angrenzend die erforderlichen
Lé&schwasserenthahmestellen nachzuweisen.

Im Wiesenweg sind zwei Loschwasserbrunnen vorhanden, die hinsichtlich der
Erbringung der jeweils vorgeschriebenen Fordermenge untersucht werden.
Soliten die Bestandsstandorte der Loschwasserbrunnen keine ausreichende
L&éschwasserversorgung  sicherstellen, so wird im Plangebiet eine neue
L&éschwasserentnahmestelle vorgesehen.

Hierzu werden im Planverfahren die notwendigen Abstimmungen mit den
zust@ndigen Behdrden und der Freiwiligen Feuerwehr Trassenheide gefuhrt.
Durch die kUnffigen Bauherrn sind alle entsprechend den geltenden
Rechtsvorschriften notwendigen  MaBnahmen  des  vorbeugenden
Brandschutzes zu berUcksichtigen.

Insbesondere die Einhaltung der in den Richtlinien fir den Brandschutz
festgelegten Anforderungen an bauliche und beftriebliche MaBnahmen,
Brandschutzeinrichtungen und die Brandschutzorganisation sind bei der
Plonung und Umsetzung der Vorhaben zu beachten.

Elektroenergieversorgung

Innerhalb des Plangebietes verlduft, parallel zur LandesstraBe 264, eine
Mittelspannungsleitung. Dies wirde fUr die betroffenen GewerbegrundstUcke
die Einfragung eines Leitungsrechtes und die BerUcksichtigung des Bestandes
bei Bautdtigkeiten bedeuten.

Daher wird im weiteren Planverfahren gepruft, ob eine Umverlegung der
Mittelspanungsleitung in die o&ffentlichen Verkehrsfldchen technisch und
kostenseitig machbar ist.

Gasversorgung

Die Gasversorgung Vorpommern Netz GmbH hat mit Stellungnahme vom
18.07.2022 mitgeteilt, dass sich auf den geplanten Gewerbegrundsticken
keine BestGnde des Versorgers befinden.

Im Wiesenweg verlaufen Niederdruckleitungen, die der Versorgung des
vorhandenen Gewerbegebietes dienen.
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Im weiteren Verfahren ist abzuklaren, ob fUr das Plangebiet eine Versorgung
mit Erdgas durch Erweiterung des vorhandenen Ortsnetzes angestrebt wird.
Als Uberregionaler Versorger wurde die Gesellschaft fur Dokumentation und
Telekommunikation mbH (GDMcom GmbH) beteiligt. Gemdas Stellungnahme
vom 15.07.2022 befinden sich im Plangebiet keine Anlagen und keine zurzeit
laufenden Planungen der vom Versorger vertretenen Anlagenbetreiber.

Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden
oder der Arbeitsraum die dargestellten Planungsgrenzen Uberschreiten, so ist
es notwendig, die GDMcom am weiteren Verfahren erneut zu beteiligen.

Telekommunikation

Die Deutsche Telekom Technik GmbH hat mit Stellungnahme vom 27.07.2022
erkl@rt, dass sich im Planungsbereich keine Telekommunikationslinien der
Telekom befinden.

Sollte die Anbindung an das Telekommunikationsnetz gewUnscht werden, ist
rechtzeigt eine entsprechende Antragstellung erforderlich.

Breitband
Der Stand der Planung wird im weiteren Verfahren abgefragt.

8. Aufstellungsverfahren/Zeitrahmen fur Planung und Realisierung/
Rechtliche Grundlagen

Avufstellungsverfahren

Das Aufstellungsverfahren zur 6. Anderung des Fldchennutzungsplanes wird
gemdaB § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 03. 11.2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
04.01.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 6) gedndert worden ist, durchgefUhrt.

Der FlGchennutzungsplan wird gemaB § 2 Absatz 1 Satz 1i.V. m. § 1 Absatz 8
BauGB fUr Teilfldchen gedndert.

Die 6. Anderung des Fldchennutzungsplanes setzt sich daher aus folgenden
Planteilen zusammen:

- Plan mit Planzeichnung einschlieBlich  Zeichenerkldrung und
Verfahrensvermerken sowie einem nachrichtlichen Auszug aus dem
wirksamen FIdchennutzungsplan

- Begrindung
(TEIL 1)

Darlegung der Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des
Bauleitplans (§ 2a 1. BauGB)

TEIL 2

Die Planung wird nach § 2 ff BauGB aufgestellt. Eine Umweltprofung
wird durchgefUhrt. Entsprechend § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind bei der
Aufstellung von Bauleitpldnen die Belange des Umweltschutzes,
einschlieBlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, zu
berUcksichtigen. Die Auswirkungen der Planinhalte auf die einzelnen
Schutzgiter werden im Rahmen der in das Bauleitplanverfahren
integrierten Umweltprufung untersucht und bewertet.
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Die Belange des gesetzlichen Biotopschutzes sowie gesetzlichen
Gehdlzschutzes sind in die Planungen einzustellen.

- Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag (AFB) beinhaltet die Prufung, ob
durch das Planvorhaben die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44
BNatSchG berGhrt werden.

- Auf der Grundlage einer Geotechnischen Vorerkundung wurden unter
dem Aspekt der moglichen Betroffenheit eines Moorstandortes
Aussagen zur Bodenbeschaffenheit und zum Umgang mit dem
anfallenden Regenwasser geftroffen. Im Ergebnis dieser wurde
festgestellt, dass im Untersuchungsgebiet groBtenteils homogener
Oberboden ansteht, der als humoser, feinsandiger Mittelsand zu
beschreiben ist. Oberflachlich kommen keine Torfe oder andere
organogene Bildungen vor, die auf einen Moorstandort schlieBen
lassen.

Bestandteil der Vorentwurfsunterlagen sind Plan, Begrindung (TEIL 1),
Checkliste fir die Umweltprifung, Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag und die
Geotechnischen Vorerkundung.

Die Umweltprifung wird mit den Entwurfsunterlagen in die Planung eingestelit.

ZLeitrahmen fir Planung und Realisierung

Die Gemeindevertretung des Ostseebades Trassenheide hat am 16.08.2022
den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 18 gefasst und im
Amtsblatt  ,,Der  Usedomer  Norden* am  21.09.2022  ortsUblich
bekanntgemacht.

Die zur Planungsanzeige vom 22.09.2022 eingegangenen Hinweise aus der
Stellungnahme des Amtes fOr Raumordnung und Landesplanung
Vorpommern, insbesondere zur alternativen Standortuntersuchung, wurden in
die Planerarbeitung eingestellt.

Die Gemeinde hat einen Vorentwurf mit Stand von 07-2023
(Scopingunterlagen), bestehend aus Plan, Begrundung (TEIL 1), Checkliste for
die Umweltprufung, Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag und Geotechnischer
Vorerkundung, erstellen lassen.

Die Vorentwurfsunterlagen von 07-2023 werden den Gremien der Gemeinde
zur Beurteilung vorgelegt. FUr die von der Gemeinde autorisierte
Vorentwurfsfassung erfolgt dann die frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit
nach § 3 Abs. 1 BauGB, der Behdérden und sonstigen Trager offentlicher
Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB und der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2
BauGB.

Die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung soll im Jahr 2024
abgeschlossen werden und mit der ErschlieBungsplanung begonnen werden.

Die Abwasserentsorgung der Gemeinde Ostseebad Trassenheide erfolgt Gber
das offentliche Leitungsnetz bis zur KlGranlage Zinnowitz. Der Gemeinde st
bekannt, dass Kapazitadten fur die Abwasserentsorgung Uber die Kldranlage
Zinnowitz derzeit nicht zur VerfUgung stehen.
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Im weiteren Verfahren ist daher mit dem Zweckverband abzustimmen, ab
wann die fOr das Gewerbegebiet erforderlichen AnschlusskapazitGten
bereitstehen bzw. ob Ubergangsweise eine dezentrale Entsorgung in Betracht
kommt.

Auf dieser Grundlage wird der Zeitrahmen fUr die Planung und Realisierung
der Vorhaben prazisiert.

Rechtliche Grundiagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 04.01.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 6)

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der GrundstUcke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 6)

Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung
des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI.
1991 S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
14.06.2021 (BGBI. | S. 1802)

Gesetz Uber Naturschuiz und Landschafispflege (Bundesnatur-
schutzgesetz BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt
gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBI. | S. 2240)

Gesetz des Landes Mecklenburg — Vorpommern zur AusfGhrung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausfihrungsgesetz - NatSchAG
M-V) vom 23.02.2010 (GS M-V GI Nr. 791-9), zuletzt gedndert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 05.07.2018 (GVOBI. M-V, S. 221, 228)

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung
vom 18.03.2021 (BGBI. | S. 540), zuletzt gedndert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 04.01.2023 (BGBI. | Nr. 6)

Landesbauvordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBI. M-V, S. 344),
zuletzt gedndert durch Gesetz vom 26.06.2021 (GVOBI. M-V, S. 1033)

Gesetz Uber die Raumordnung und Landesplanung des Landes
Mecklenburg-Vorpommern - Landesplanungsgesetz (LPIG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 05.05.1998, zuletzt gedndert durch
Artikel 9 des Gesetzes vom 09.04.2020 (GVOBI. M-V, S. 166, 181)

Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg - Vorpommern (LEP-
M-V) vom 09.06.2016 (GVOBI. M-V, S. 322)

Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VP 2010)
vom 20.09.2010 (GVOBI. M-V, S. 453)

LZusatzlich sind die rechtlichen Grundlagen der Planung auf der
Planzeichnung vermerkt.
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9. Sonstige Hinweise der Behorden und
sonstigen Trager offentlicher Belange

Die im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit, der Behdrden und sonstigen
Trager Offentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden eingehenden
Hinweise werden gemdB Abwdgung der Gemeindevertretung des
Ostseebades Trassenheide in den Planunterlagen fortgeschrieben.
Ostseebad Trassenheide im Juli 2023

Der BUrgermeister
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Checkliste zur 6. Anderung des Flichennutzungsplanes der Gemeinde Ostseebad Trassenheide i.V.m. Bebauungsplan Nr. 18
~Erweiterung des Gewerbegebietes am Bahnhof* der Gemeinde Ostseebad Trassenheide

Checkliste

A. Merkmale des Bauvorhabens

A1 Merkmale und Wirkfaktoren des Vorhabens Umfang / GroRe in ha
A1.1 Grofe des Plangebietes ca.53
Planvorhaben:

Im Rahmen der 6. Anderung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Ostseebad Trassenheide wird die Ausweisung von
gewerblichen Bauflachen planerisch vorbereitet. Die Gemeinde hat verschiedene Standorte zur Entwicklung von zusatzlichen
gewerblichen Bauflachen untersucht und sich fir die stidliche Erweiterung des vorhandenen Gewerbegebietes entschieden.
Mit der 6. Anderung des Flachennutzungsplanes werden die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen fiir die Ansiedlung
zusétzlicher gewerblicher Firmen, fir den gemeindlichen Bedarf und fir das Rettungswesen geschaffen. Insbesondere sollen
einheimischen Gewerbefirmen perspektivische Entwicklungsméglichkeiten geboten werden.

GemanR der 6. Anderung des Flachennutzungsplanes erfolgt die Ausweisung eines Gewerbegebietes gemal § 8 BauNVO
mit Darstellung der Trasse der PlanstraBe ab Anbindung an den Wiesenweg, des Radwanderweges an der Landesstralte
264, eines gesetzlich geschiitzten Biotops sowie eines unterirdischen MS-Kabels der E.DIS Netz GmbH.

Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem RREP VP und FNP: Im wirksamen Flachennutzungsplan der Gemeinde Ostseebad
Trassenheide sind die Plangebietsflachen als Flachen fir Wald (Aufforstungsflachen) und als Flachen fir die Landwirtschaft
ausgewiesen. Der Flachennutzungsplan wird im Rahmen der Planungen zur 6. Anderung mit den aktuellen stadtebaulichen
Zielen der Gemeinde Ostseebad Trassenheide in Ubereinstimmung gebracht.

B. Standortbezogene Kriterien des Vorhabens

B1 Schutzkriterien: Bemerkungen

B1.1 Naturschutzgebiete gem. § 23 BNatSchG
B1.2 Nationalparke gem. § 24 BNatSchG
B1.3 Biosphéarenreservate gem. § 25 BNatSchG

B14 Landschaftsschutzgebiete gem. § 26 BNatSchG Das Planénderungsgebiet befindet sich
aulerhalb des LSG ,Insel Usedom mit
Festlandgirtel”.

B1.5 Naturpark gem. § 27 BNatSchG Naturpark ,Insel Usedom®

B1.6 Naturdenkmale gem. § 28 BNatSchG

B1.7 Gesetzlich geschitzte Biotope gem. § 20 NatSchAG M-V Stehendes Kleingewasser mit Ufervegetation

(GIS-Code 0309-432B5134), Belange des
Biotopschutzes sind in die Planungen
einzustellen

B1.8 Schutz der Alleen gem. §19 NatSchAG M-V

B1.9 Gesetzlich geschiitzte Bdume gem. §18 NatSchAG M-V gesetzlich geschiitzte Baume innerhalb der
Geholzflache entlang des Wiesenweges und
im Umfeld des Biotops

B 1.10 Kisten- u. Gewasserschutzstreifen gem. § 29 NatSchAG M-V

B1.11 Europdisches Netz  ,Natura 2000° (Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung, Européische
Vogelschutzgebiete) gem. § 32 BNatSchG
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Checkliste zur 6. Anderung des Flichennutzungsplanes der Gemeinde Ostseebad Trassenheide i.V.m. Bebauungsplan Nr. 18
~Erweiterung des Gewerbegebietes am Bahnhof* der Gemeinde Ostseebad Trassenheide

C. Auswirkungen der Vorhaben auf die Schutzgiiter und vorgeschlagener Untersuchungsrahmen

Bestandssituation

Beurteilung
Erheblichkeit
maglicher

der

Auswirkungen auf
die Schutzgiiter

Ergénzungen zu den Eingriffswirkungen

noch erforderliche Untersuchungen bzw.

einzuholende Unterlagen

JUBAS|3J 121U UsBUNYIMSLLIBUIT
usBunyamsyLBuIg spusyemis nz

usbunyuimsybuIg aydljgay.e

Mensch / Bevdlkerung / Wohnen

Das Plananderungsgebiet befindet sich sidlich
der Ortslage Trassenheide. Es schlieft an ein
bestehendes Gewerbegebiet an, fiir das mit dem
Bebauungsplan Nr. 1 fir das Gewerbegebiet ,Am
Bahnhof* die baurechtlichen Voraussetzungen
geschaffen wurden. Alle Grundstiicke des
Plangebietes wurden an Ansiedlungswillige
verdufert. Reserveflachen stehen nicht mehr zur
Verfugung.

Die ErschlieBung des Plananderungsgebietes ist
uber die bestehende Strale zum Bebauungs-
plangebiet Nr. 1 gegeben. Das Plananderungs-
gebiet befindet sich 6stlich der Landesstrafle 264.
Entlang der Landesstraflle erstreckt sich ein
Radwanderweg, der im wirksamen Flachen-
nutzungsplan noch als Aufforstungsflache
ausgewiesen ist und in den Geltungsbereich der
6. Anderung einbezogen wurde.

Im stidwestlichen Bereich des
Plananderungsgebietes befindet sich ein gemaf
§ 20 NatSchAG M-V gesetzlich geschitztes
Biotop mit umgebenden Weidengebiischen und
markanten Einzelbaumbestanden. Der
Biotopschutz ist bei den Planungen zur 6.
Anderung zu beriicksichtigen.

Das Plananderungsgebiet befindet sich aullerhalb
der bebauten Ortslage und damit auBerhalb von
schutzbediirftigen Anlagen und Einrichtungen. Es
befindet sich siidlich der Bahnstrecke der
Usedomer Baderbahn.

Die Gemeinde Ostseebad Trassenheide wird

gemdl RREP VP als touristischer
Siedlungsschwerpunkt ausgewiesen. In diesem
ergeben sich besondere touristische
Versorgungsaufgaben mit ausgewahlter

technischer, sozialer und kultureller Infrastruktur.

O

Mit der 6. Anderung des Flachennutzungsplanes der
Gemeinde Trassenheide in Verbindung mit der
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 18 sollen die
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen fiir eine
zusatzliche Gewerbeansiedlung im Ostseebad
Trassenheide geschaffen werden. Die
Plangebietsflaichen schlieBen sldlich an ein
bestehendes Gewerbegebiet an. In diesem sind
bereits alle Grundstiicke bebaut, wobei sich hier
malgeblich ~ dem  touristischen Gewerbe
einzustufende Firmen etabliert haben.

Mit der Bereitstellung weiterer neuer Gewerbeflachen
méchte die Gemeinde die Ansiedlung gewerblicher
Firmen, insbesondere flr den gemeindlichen Bedarf
und flr das kreisliche Rettungswesen erméglichen
und  diesen  perspektivische  Entwicklungs-
méglichkeiten bieten. Zudem wird der steigenden
Nachfrage nach Bauland zur  Ansiedlung
gewerblicher  Firmen, vorrangig einheimischer
Gewerbetreibender, Rechnung getragen. Es handelt
sich  hierbei vorrangi um Betriecbe und
Einrichtungen, die aufgrund ihres Profils nicht in
Wohngebieten angesiedelt werden konnen. Die
Entwicklung des Gewerbegebietes tragt zur Starkung
der gemeindlichen gewerblichen und touristischen
Infrastruktur bei und dient der Verbesserung der
Notfallversorgung auf der Insel Usedom.

Durch die Ortsrandlage kénnen Immissionskonflikte
zu  Wohn- und  Beherbergungsbebauungen
ausgeschlossen werden. Auswirkungen auf das
Schutzgut Mensch sind damit nicht zu erwarten. Die
Erschliefung des Planénderungsgebietes ist durch
die  Nutzung bestehender  verkehrs-  und
medienseitiger Anlagen gesichert.

Vorgeschlagener Untersuchungsraum:
Plandnderungsgebiet,  immissionsschutzrelevante
Anlagen in der Umgebung

-Seite 2 -




Checkliste zur 6. Anderung des Flichennutzungsplanes der Gemeinde Ostseebad Trassenheide i.V.m. Bebauungsplan Nr. 18
~Erweiterung des Gewerbegebietes am Bahnhof* der Gemeinde Ostseebad Trassenheide

Bestandssituation

Beurteilung
Erheblichkeit
maglicher

der

Auswirkungen auf
die Schutzgiiter

Ergédnzungen zu den Eingriffswirkungen

noch erforderliche Untersuchungen bzw.
einzuholende Unterlagen

JUBAS|34 JY2IU UsBUNYIMSHLIBUIT
usBunyamsyLBuIg spusyemis nz

usbunyuimsybuIg aydljgay.e

Tiere

Im Zuge der Umsetzung des Bauvorhabens
kénnen geschitzte Tierarten gestort, verletzt oder
getotet werden. Um den artenschutzrechtlichen
Verboten des §44 BNatSchG Rechnung zu
tragen, wurde das potenzielle Vorkommen
geschiitzter Tierarten sowie ihrer Habitate gepruft.
Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag wurde vom
Kompetenzzentrum Naturschutz und
Umweltbeobachtung Gérmin erstellt und die
Bestandserfassungen im Zuge der Planungen
zum Bebauungsplan Nr. 18 mit folgendem
Ergebnis durchgefiihrt.

Das Soll sowie der Graben Il. Ordnung sind
potenzielle Laichgewasser fir Amphibien, wurden
jedoch aufgrund der Nahe zur LandesstralRe und
zu bestehenden gewerblichen Nutzungen nicht als
geeignet eingeschatzt. Das Plananderungsgebiet
selbst stellt sich als terrestrisches Teilhabitat fiir
Kammmolch, Knoblauchkréte und Moorfrosch dar.

Aufgrund der Habitatausstattung sind in den
nérdlichen Waldrandstrukturen sowie ndrdlich
angrenzenden  Flachen  Vorkommen  von
Zauneidechsen mdglich. Im Plananderungsgebiet
kénnen einzelne Individuen der Reptilien-Art nicht
ausgeschlossen werden.

In der Gemeinde Trassenheide ist ein Vorkommen
des GroRen Feuerfalters bekannt.  Ein
Vorkommen der geschiitzten Schmetterlingsart ist
am Graben an der dstlichen Plangebietsgrenze
gemaRl AFB maglich.

Das Plananderungsgebiet und umgebende
Strukturen, wie Waldrander, Gehdlzstreifen,
Kleingewasser und Grében werden von
Fledermausen als Jagd- und Nahrungshabitat
genutzt. Die Strukturen bleiben erhalten, so dass
Auswirkungen auf die Fledermauspopulationen
nicht  wahrscheinlich sind. Potentielle
Fledermausquartiere sind im Plandnderungs-
gebiet nicht vorhanden.

Die Beschreibung des faunistischen Bestandes
erfolgt auf der Basis der LINFOS- Daten des LUNG
M-V und der Bestandsaufnahmen im Rahmen der
Erarbeitung des Artenschutzrechtlichen  Fach-
beitrages.

Den  artenschutzrechtlichen ~ Verboten  des
§ 44 BNatSchG ist aufgrund maglicher
Auswirkungen auf geschitzte Tierarten und
Populationen Rechnung zu tragen. Im Ergebnis der
Bestandserfassungen wurden VermeidungsmaR-
nahmen vorgeschlagen, die im verbindlichen
Bauleitplan  detailliert  beschrieben und als
Vermeidungsmafinahmen VM 1 bis VM 6 festgesetzt
wurden.

Als Ersatzhabitat fir Amphibien, Fledermause und
Vogelarten, insbesondere Feldlerche, Wiesenpieper,
Greifvogel und Weillstorch, ist in Griinlandflachen
des nahen Umfeldes ein mindestens 300 m? groRes
Kleingewasser mit einer umgebenden 30 m breiten
Pufferzone  anzulegen. Der  Abstand zu
Vertikalstrukturen hat ca. 120 m zu betragen. Die
Pufferzone ist durch eine extensive Mahd
offenzuhalten. Gehélzanpflanzungen sind  nicht
zulssig (CEF). Als Standort fiir die CEF-MaBnahme
wurde Ostlich des Plananderungsgebietes ein
Flurstiick der Landgesellschaft M-V favorisiert. Fiir
die MalRnahme st eine Grunddienstbarkeit
zugunsten der Naturschutzbehorde des LK V-G
einzutragen. Erforderliche Abstimmungen mit der
Landgesellschaft, dem Bewirtschafter der Flachen
sowie der UNB erfolgen im Planverfahren.

Um die artenschutzrechtlichen Belange bei der
Umsetzung der Planvorhaben zu wiirdigen, wurden
zu den im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag
benannten konfliktvermeidenden MaRnahmen und
zur CEF- Malnahme im verbindlichen Bauleitplan
Festsetzungen getroffen.
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Tiere

Das Vorkommen von Lands&ugern, wie Biberund | [[] | IX] | [J |Im Ergebnis der Priifung im Artenschutzrechtlichen
Fischotter, ist im Gemeindegebiet entlang der Fachbeitrag wurde festgestellt, dass unter
Graben im Grinlandbestand bekannt. Eine Berlicksichtigung ~ von  Vermeidungs-  und
Frequentierung des Planénderungsgebietes durch MinderungsmalRnahmen sowie durch die CEF-
den Fischotter ist moglich. Ein Auftreten des Mafinahme die Verbotstatbestdnde der Tétung,
Bibers ist nicht wahrscheinlich. Schadigung und Storung geméaR § 44 BNatSchG
Im Planénderungsgebiet und Umfeld kommen nicht ausgeldst werden. Eine artenschutzrechtliche
zumeist Vogelarten vor, die  gegeniiber Ausnahmegenehmigung ist damit nicht erforderlich.
Storwirkungen eine grolle Toleranz aufweisen. Vorgeschlagener Untersuchungsraum:
Freibriternester wurden im Plan&nderungsgebiet " , "

und Umfeld nicht festgestellt, kénnen jedoch Planaqderung§geb|et . und . Hatfltatstrulfturen
. o . . geschutzter Tierarten im Umkreis, Griinlandflachen
jederzeit in der Brutsaison angelegt werden. Ein . , . . .
Vorkommen von Hohlenbriitern wird im 2km-erkrad|us zum  WeiBstorchhorst in
ausgeschlossen. Bannemin

Die Offenlandflachen des Griinlandes sind Datengrundlage: LINFOS- Daten des LUNG M-V;
potenzielle  Bruthabitate  fiir  Feldlerche, Bewertung der  Habitatstrukturen des
Wiesenpieper, ~ Bachstelze und  Wiesen- Plananderungsgebietes als mogliche Habitate fiir
schafstelze. Das Griinland ist essenzielles geschitzte  Tierarten, ~ Ergebnisse ~  der
Nahrungshabitat fiir den Banneminer WeiBstorch- Bestandsaufnahmen zum  Artenschutzrechtlichen
Horst, der sich 13km entfernt vom Fachbeitrag

Planénderungsgebiet befindet. Als

Nahrungsgaste sind im Plan&nderungsgebiet und
Umfeld verschiedene Greifvogel, wie Rotmilan
und M&usebussard zu erwarten.

Das Planinderungsgebiet und die Grundstiicke
ostlich der Landesstrale werden als regelmafig
genutzte Nahrungs- und Ruhegebiete fiir
Rastvdgel (Rastgebiete der Klasse 2) gemal den
LINFOS-Daten des LUNG M-V ausgewiesen.

Pflanzen

Der Hauptteil des Plananderungsgebietes wird | [] | X] | [] | Die Auswirkungen der Planungen auf das Schutzgut

von Grinlandflachen eingenommen. Es ist von Flora sind im Rahmen der Umweltprifung zu
intensiven Grinlandnutzungen auszugehen. bewerten.

Sudlich des Wiesenweges erstreckt sich ein Mafgeblich sind die Eingriffe und Biotopverluste im
gepflegter Griinstreifen mit Rasenvegetationen, Bereich der Griinlandflichen, die jedoch aufgrund
der als Stralenbegleitgriin fungiert. Dieser wird der intensiven Bewirtschaftung nur von geringer
von einer Gehdlzflache aus Erlen, Ulmen und naturschutzfachlicher Bedeutung sind.
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Pflanzen

Birken begrenzt, die in der Strauch- und
Krautschicht zumeist Gehdlzinitiale dieser Arten
sowie ruderale Vegetationen aufweist. In
Teilbereichen ist eine deutliche
Néahrstoffoelastung erkennbar, die durch eine
flachenhafte Ausprédgung von Brennesselfluren
gezeichnet ist. Einzelne Baume weisen
Stammumfénge von mehr als 100 cm, gemessen
in einer Héhe von 1,30 m auf und sind demnach
gemaR § 18 NatSchAG M-V gesetzlich geschiitzt.

In dstlicher Richtung nimmt die Dichte des
Gehdlzbestandes ab und es dominieren gepflegte
Griinflichen mit einzelnen neu angepflanzten
Baumen und Mobiliar zum Verweilen.

Die stidlichen Saumbereiche des
Gehdlzbestandes  sowie  die  westlichen
Randstreifen zwischen Radweg und
Grinlandflachen sind von ruderalen Vegetationen
gekennzeichnet.

Markante Geholzstrukturen an der stidwestlichen
Grenze des Plananderungsgebietes bildet eine
Gehdlzgruppe aus Ulmen. Hier haben sich in der
Krautschicht gleichfalls ruderale Vegetationen
auspragen konnen, die fiir trockene Standorte
kennzeichnend sind. Ostlich davon befindet sich
ein zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahmen
wasserflihrendes Soll mit Schilfvegetationen in
den Uferbereichen. Nérdlich davon hat sich ein
Weidengeblisch auspragen konnen, welches mit
dem Gewasserbiotop komplexe Habitatstrukturen
darstellt. Das Soll ist im Kataster des Landes als
gesetzlich  geschiitztes ~ Biotop ~ geméR
§ 20 NatSchAG M-V ausgewiesen. Die Belange
des Biotopschutzes sind in die Planungen
einzustellen.

Eingriffe auf den Gehdlzbestand ergeben sich nurim
Bereich der Geholzflache zwischen Wiesenweg und
Grlinland im Zuge der Herstellung einer fuRlaufigen
Zuwegung  zum  Plandnderungsgebiet.  Die
Geholzflache wird gemaR den Festsetzungen des
Bebauungsplanes Nr. 18 zum Erhalt ausgewiesen.

Spezielle  Festsetzungen im  Rahmen des
verbindlichen Bauleitplanes ergeben sich mit der
Lage eines gesetzlich geschitzten Biotops im
Planbereich. Die im Kataster dargestellten Grenzen
des Biotops wurden mit den umgebenden
Uferbereichen und Bewuchs an Schilf und Weiden in
der Planzeichnung erweitert und Festsetzungen zum
Erhalt getroffen.

Der Verlust der Biotope und die sich mit den
geplanten Bebauungen ergebenden Versiegelungen
von Biotopflichen werden im Rahmen der
verbindlichen Bauleitplanung in einer Eingriffs-/
Ausgleichsbilanzierung ermittelt. Die Bilanzierung
des Eingriffs erfolgt nach den ,Hinweisen zur
Eingriffsregelung® des Landes M-V (2018).
Kompensationsmalinahmen kénnen nur teilweise im
Geltungsbereich der Plandnderung ausgeglichen
werden. Die westlich des Planénderungsgebietes
vorgesehene CEF-MaRnahme kann multifunktional
als AusgleichsmalRnahme berechnet werden. Fir das
verbleibende Kompensationserfordernis wird die
Abldsung von Okopunkten aus einem Okokonto,
welches  sich  in  der  Landschaftszone
,Ostseekustenland* befindet, in Betracht gezogen.

Vorgeschlagener Untersuchungsraum:
Plan&nderungsgebiet und sich im Nahbereich des
Vorhabens befindende relevante Biotope

Datengrundlage:  eigene  Bestandserhebungen,
LINFOS- Daten des LUNG M-V zu
Schutzerfordernissen, Biotopschutz

-Seite 5-




Checkliste zur 6. Anderung des Flichennutzungsplanes der Gemeinde Ostseebad Trassenheide i.V.m. Bebauungsplan Nr. 18
~Erweiterung des Gewerbegebietes am Bahnhof* der Gemeinde Ostseebad Trassenheide

Bestandssituation

Beurteilung
Erheblichkeit
maglicher

der

Auswirkungen auf
die Schutzgiiter

Ergédnzungen zu den Eingriffswirkungen

noch erforderliche Untersuchungen bzw.
einzuholende Unterlagen

JUBAS|34 JY2IU UsBUNYIMSHLIBUIT
usBunyamsyLBuIg spusyemis nz

usbunyuimsybuIg aydljgay.e

Boden

Die LINFOS- Daten des LUNG MV weisen fiir das
Planénderungsgebiet sandunterlagerte Nieder-
moore aus, die eine sehr hohe funktionale
Bedeutung haben. Zur  Ermittlung  der
tatsachlichen ~ Bodensituation  wurde eine
Geotechnische Vorerkundung durchgefiihrt. Im
Ergebnis dieser wurde festgestellt, dass entgegen
den Umweltdaten oberflachlich keine Torfe oder
andere organogene Bildungen vorkommen, die
auf einen Moorstandort schliefen lassen kdnnten.
Im Untersuchungsgebiet steht relativ homogener
Oberboden an, der als humoser, feinsandiger
Mittelsand zu beschreiben ist.

Die Umweltdaten weisen nordwestlich im
Planénderungsgebiet ~ einen  Streifen  mit
sickerwasserbestimmten Sanden aus. Es soll sich
hierbei um eine Dinenstruktur, die als gesetzlich
geschiitztes Geotop gelistet ist, handeln. Da in
den offentlich zugénglichen Daten im Kartenportal
fir das Plananderungsgebiet keine Geotope
ausgewiesen sind, ist die Aktualitat der Daten, die
dem Fachgutachter vorliegen, durch die
zusténdige Behdrde zu bestatigen.

Bei den Griinlandflachen sind hinsichtlich der
Bewirtschaftung  anthropogene  Beeintrachti-
gungen der Boden nicht auszuschlieRen.

Eine Beschreibung der im Plananderungsgebiet
vorkommenden Bdden erfolgt auf Grundlage der
beim LUNG M-V eingeforderten Geodaten. Zur
Bestatigung  der im  Plananderungsgebiet
vorkommenden Bdden wurde eine Bodensondierung
beauftragt, die die aktuelle standértliche Boden-
situation ermitteln sollte.

Im Ergebnis kann davon ausgegangen werden, dass
im Planénderungsgebiet oberfldchlich keine Torfe
oder organogene Bildungen anzutreffen sind, die auf
Moorbildungen schlieRen lassen.

Die Aktualitit der Daten zu dem gesetzlich
geschiitzten Geotop ist zu prifen.

Im Rahmen der Umweltpriifung ist zu kléren, in
welchem Umfang Bodenfunktionen durch die
Planungen voraussichtlich beeintrachtigt werden.

Mit der Umsetzung der Planungen ergeben sich
Verluste von Bdden, die von hoher funktionaler
Bedeutung sind. Das Mal der Versiegelungen wird
durch die im verbindlichen Bauleitplan getroffenen
Festsetzungen zur GRZ festgelegt.

Die Bodenversiegelungen werden als Eingriff
bewertet und bedingen ein  zusatzliches
Kompensationserfordernis. Die Bilanzierung erfolgt
gemal den ,Hinweisen zur Eingriffsregelung® des
Landes M-V.

Vorgeschlagener Untersuchungsraum:
Plan&nderungsgebiet

Datengrundlage: Informationen aus der Analyse der
Bodenpotentiale und ihrer Bewertungen im Rahmen
der Landesweiten Analyse und Bewertung der
Landschaftspotentiale (LINFOS), aktuelle
Geotechnische Voruntersuchung
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Flache

Das Plananderungsgebiet ist von Griinlandflachen
gepréagt. Im Feldblockkataster des Landes werden
die  landwirtschaftlichen  Nutzflichen  als
Dauergriinland aufgewiesen. Die Flachen wurden
mit einer Griinlandzahl von 29 bewertet. Damit
weisen sie kein hohes Ertragspotenzial auf.

Das Plananderungsgebiet schliet an einen
bereits von gewerblichen Nutzungen gepragten
Standort an. Die Gewerbegrundstiicke sind durch
den Wiesenweg erschlossen. Nordlich des
Wiesenweges befinden sich Gehdlzflachen, die
als Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes
definiert und im Kataster der Forstbehdrde
ausgewiesen sind.

Das Gewerbegebiet ndrdlich des Planvorhabens
bietet keine Moglichkeiten der Erweiterung, so
dass die geplanten gewerblichen Nutzungen
stdlich des Wiesenweges fortgesetzt werden
sollen.

Im Zuge der Flachennutzungsplanung wurden
alternative Standorte flr die Ausweisung eines
Gewerbegebietes geprift. Der Standort stdlich
eines bestehenden Gewerbegebietes erflillt alle
Kriterien, um die gewerblichen  Flachen
stadtebaulich, verkehrs- und medienseitig in das
Orts- und Landschaftsbild integrieren zu kénnen,
den Belangen des Natur- und Umweltschutzes
Rechnung zu tragen und eine nachhaltige
wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde zu
befordern.

0
X

Eine Erweiterung von gewerblichen Bauflachen
entspricht den landesplanerischen Zielstellungen der
Raumordnung Vorpommern. Es handelt sich hierbei
nicht um eine Neuanlage eines Gewerbebetriebes
sondern um einen Anschluss an einen bereits
gewerblich genutzten Standort. Mit der Aufstellung
der 6. Anderung des Flachennutzungsplanes in
Verbindung mit dem Bebauungsplan Nr. 18 der
Gemeinde Trassenheide sollen die bauplanerischen
Voraussetzungen fir die Ansiedlung zusatzlicher
gewerblicher Firmen, fir den gemeindlichen Bedarf
und fir das Rettungswesen geschaffen werden. Die
GrofRe und Parzellierung des Gewerbegebietes wird
entsprechend den Nachfragen einheimischer
Gewerbefirmen festgelegt und damit diesen
perspektivische Entwicklungsmoglichkeiten geboten.

Mit der Ausweisung eines Gewerbegebietes ist eine
Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen
Nutzflachen nicht vermeidbar. Es handelt sich hierbei
um Dauergriinland mit einer Griinlandzahl von 29.
Damit werden keine Griinlandflachen beansprucht,
die Uber der Wertzahl von 50 liegen und damit gemaf
LEP-LVO M-V nicht in andere Nutzungen (berflihrt
werden diirfen.

Es werden die landwirtschaftlichen Flachen nur auf
ein unbedingt erforderliches Mafl  {berbaut
(maximale Flachenversiegelungen 3,3 ha).
Abstandsflachen zu einem gesetzlich geschiitzten
Biotop sowie Waldflachen werden eingehalten. Im
Zuge der Umsetzung der Planungen wird
artenschutzrechtlichen und naturschutzrechtlichen
Belangen Rechnung getragen.

Vorgeschlagener Untersuchungsraum:
Plananderungsgebiet und gewerbliche Nutzungen
nordlich des Plananderungsgebietes

Datengrundlage:
Bestandsaufnahmen, landesplanerische Zielstellung-

en gemal LEP-LVO MV
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Grund- und Oberflichenwasser

Grundwasser:

Gemalt den LINFOS- Daten des LUNG M-V
betragt im Geltungsbereich der 6. Anderung des
FNP der Grundwasserflurabstand weniger als
2m. Schiitzende Bodendeckschichten liegen
nicht vor. Damit ist das Grundwasser im
Vorhabenbereich gegentiber flachenhaft
eindringenden  Schadstoffen nicht geschiitzt.
Ausnahme bilden die vollstdndigen
Bodenversiegelungen im Bereich des in den
Geltungsbereich der Planénderung einbezogenen
Radweges, der mit einem Asphaltbelag befestigt
ist.

Die Grundwasserneubildung im Vorhabengebiet
betragt zwischen 54 mm/a und 200-250 mm/a.

Trinkwasserschutz/ Trinkwasserversorgung:

Der Hauptanteil des Plandnderungsgebietes
befindet sich in der noch aktuell giltigen
Trinkwasserschutzzone |ll. Die Belange des
Trinkwasserschutzes sind in die Planungen
einzustellen.

Kiisten- und Hochwasserschutz:

Die Hohen des Planénderungsgebietes betragen
zwischen 0,1mNHN und 1,3mNHN. Um
Befindlichkeiten ~ mit dem  Kisten- und
Hochwasserschutz zu ermessen, sind die
relevanten Bemessungshochwasserstande zu
berlicksichtigen. Fir die im Zusammenhang
bebauten Gebiete des Nordteils der Insel Usedom
besteht zurzeit kein dem Bemessungshochwasser
entsprechendes Kiisten- bzw. Hochwasserschutz-
system. Zudem ist das Plananderungsgebiet
aufgrund der Hohenlagen teils
hochwassergefahrdet. Es werden Hochwasser-
schutzmallnahmen im Bereich der geplanten
Bebauungen erforderlich.

Grundwasser:

Im Rahmen der Umweltprifung sind mdgliche
Befindlichkeiten des Grundwasserschutzes und des
nutzbaren Grundwasserdargebotes abzuschatzen.

Eine detailliertere Beschreibung der
Grundwassersituaton ~ und ~ von  mdglichen
Beeintrachtigungen wird fiir das Planénderungs-
gebiet vorgenommen.

Trinkwasserschutz/ Trinkwasserversorgung:

Die sich aus der Lage in der Trinkwasserschutzzone
Il ergebenden Schutzerfordernisse sind in die
Planungen einzustellen.

Kiisten- und Hochwasserschutz:

In Anwendung des Regelwerkes Kiistenschutz und
den darin  aufgefihrten  Bemessungshoch-
wasserstanden fiir die AuRenkiste, den Peenestrom
und das Achterwasser sind die Belange des Kisten-
und Hochwasserschutzes in die Planungen
einzustellen. Bei Gelandehdhen unterhalb des BHW
sind hinreichende Schutzmalnahmen erforderlich.
Auch Bodenauffillungen zur Erreichung der dem
BHW gerechten H6hen sind umzusetzen.
Entsprechende Festsetzungen werden im Rahmen
der verbindlichen Bauleitplanung getroffen.

Vorgeschlagener Untersuchungsraum:
Geltungsbereich der Plan&nderung

Datengrundlage: Analyse der Wasserpotentiale und
ihrer Bewertungen im Rahmen der Landesweiten
Analyse und Bewertung der Landschaftspotentiale
(LINFOS des LUNG M-V)
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Klima / Luft

Das Plandnderungsgebiet befindet sich laut
Gutachtlichem Landschaftsrahmenplan in der
Landschaftszone Ostseekiistenland. Es kann dem
Bereich des 6stlichen Kiistenklimas zugeordnet
werden, das starker kontinental gepréagt ist. Die
Temperaturamplituden sind grofer,
Sonnenscheindauer ~ und  Frostgefahrdung
nehmen zu und der Land- Seewind- Effekt ist
starker ausgepragt.

Das Planénderungsgebiet befindet sich in einem
Bereich, der als niederschlagsbenachteiligt
eingestuft wird. Die Hauptwindrichtung ist West
bis Nordwest.

Die im Planinderungsgebiet dominierenden
Grinlandflachen  haben als  klimawirksame
Strukturen eine besondere Bedeutung. Diese sind
auch  fir die umliegenden  Freirdume
kennzeichnend und somit fir die gesamte
klimatische  Situation im  Gemeindegebiet
bedeutsam. Eine besondere Funktion fir das
Klima haben auch die Gehélzstrukturen entlang
des Wiesenweges sowie die Weidengeblische
und Gehdlze im Umfeld des gesetzlich
geschitzten Kleingewassers.

Durch die geplanten Bebauungen und damit
verbundenen Bodenversiegelungen sowie
Biotopverluste ergeben sich Veranderungen der
kleinklimatischen Situation im Planénderungsgebiet.
Betroffenheiten ergeben sich insbesondere durch
den Verlust von klimawirksamen Grinlandflachen.
Die im Plananderungsgebiet vorkommenden
Geholzbestande bleiben weitestgehend erhalten und
Uibernehmen weiterhin eine besondere Funktion fir
den klimatisch-lufthygienischen Austausch.

Wichtige Frischluftschneisen fur das
Gemeindegebiet werden nicht zerschnitten.

Veranderungen der kleinklimatischen  Situation
kénnen durch die giinstige Lage des
Planénderungsgebietes nahe der Ostsee sowie zum
Peenestrom und Achterwasser und den damit
verbundenen stetigen Windzirkulationen begrenzt
werden.

Die mit den gewerblichen Nutzungen verbundenen
Immissionsbelastungen sind im Rahmen der
Umweltpriifung zu diskutieren.

Vorgeschlagener Untersuchungsraum:
Geltungsbereich des Planénderungsgebietes und an
das Plangebiet grenzende klimatisch wichtige
Strukturen

Datengrundlage: Bestanderhebungen zu
vorkommenden Vegetationsstrukturen und
Ableitungen hinsichtlich ihrer klimatischen Wirkungen
und Bedeutung.

Landschaftsbild

Das Gemeindegebiet ist ndrdlich der Bahntrasse
von Waldern und  Gehdlzflachen  des
Kiistenbereiches gepragt. Der landschaftlich
reizvolle Naturraum mit den sich anschlieBenden
Kiistenvegetationen werden dem Landschaftsbild
,Kistenwald von Peenemiinde bis Zinnowitz*

maglicher
Auswirkungen auf
die Schutzgiiter
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In der Umweltprifung sind die durch das
Planvorhaben zu erwartenden Beeintréchtigungen
fir das Landschaftsbild zu diskutieren.

Infolge der Errichtung von Geb&uden und Hallen im
Gewerbegebiet sind  Auswirkungen auf das
Erscheinungsbild des vormals landwirtschaftlich
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Landschaftsbild

(Bild- Nr. 1l 7-17) zugeordnet, welches eine hohe
Schutzwiirdigkeit hat.

Eine deutlich andere Charakteristik weisen die
stidlich der Bahntrasse gelegenen
Grundstiicksflachen aus. Hier dominieren Wiesen
und Weiden mit intensiven und extensiven
Nutzungen, die von zahlreichen Graben
durchzogen sind. Weite Sichtbeziehungen in den
Naturraum  sind  mdglich.  Nur  wenige
Geholzstrukturen bilden Zasuren im
Landschaftsraum.

Auch das Plandnderungsgebiet selbst wird von
intensiv bewirtschaftetem Dauergriinland gepragt.
Lediglich nérdlich und an der slidwestlichen
Grenze befinden sich mit linearen Gehdlzflachen
und Baumgruppen markante Elemente und
Zasuren des Landschaftsraumes. In einer
Entfernung von ca. 100m sldlich des
Plangebietes werden die Griinlandflachen von
einem sich linear erstreckenden Feldgehdlz
unterbrochen. Durch diesen Gehdlzbestand ergibt
sich aus sldlicher Richtung kommend eine
teilweise Sichtverschattung auf die
Plangebietsflachen. Ansonsten ist die umliegende
landwirtschaftlich gepragte Landschaft offen und
weist kaum sichtverschattende Elemente auf.

Nérdlich des Plananderungsgebietes befinden
sich gewerblich genutzte Anlagen, die bereits eine
urbane Charakteristik in den Landschaftsraum
hineintragen. Die umgebenden Flachen sind von
Wald gepragt. Auch mit der Landesstrale 264 und
dem Wiesenweg ergeben sich Zerschneidungen
des Naturraumes.

Das Plananderungsgebiet tangiert im Osten
Kernbereiche eines landschaftlichen Freiraumes,
die  jedoch  aufgrund  der  geringeren
unzerschnittenen GroRe von geringer Bedeutung
bzw. mittlerer funktionaler Bedeutung sind.

gepragten Standortes gegeben. Die zulassigen
Gebaudehdhen von 11 m (iber NHN als Hochstmal
werden eine kompakt erscheinende
Ortsrandbebauung aus sudlicher Sicht bewirken. Die
geplante Bebauung bleibt aber unterhalb der
Wipfelhéhen der nérdlich gelegenen Waldflachen, die
mit 17 m und 23 m Gber NHN vermessen wurden.
Zudem ist durch das vorhandene Gewerbegebiet im
Norden bereits eine Vorpragung durch Hallen und
Geb3ude gegeben. Sudlich des Planénderungs-
gebietes befindet sich ein Feldgehdlz in linearer
Ausdehnung, welches eine gewisse
Sichtverschattung des Gewerbegebietes bewirkt.

Die Festsetzungen zur Gestaltung der baulichen
Anlagen sehen im verbindlichen Bauleitplan fir
Oberflachen von  Fassaden und  Dé&chern
reflexionsfreie Materialien vor. Zur Minderung des
Eingriffs in das Landschaftsbild sind unauffallige
Farben, wie Grau-, Blau- oder Griintdne zu
verwenden. Durch gestalterische Elemente ist eine
Gliederung der Gebaude zu erreichen, die die
Massivitat der Bebauung optisch lindert.

Flr den Ortsbereich von Trassenheide selbst werden
sich keine Beeintrachtigungen ergeben, da sich
zwischen Plananderungsgebiet und Ortslage bereits
ein Gewerbegebiet und Waldflachen befinden.

Vorgeschlagener Untersuchungsraum:

Plan&nderungsgebiet und die an das Planénderungs-
gebiet  grenzenden  landschaftsbildpragenden
Strukturen

Datengrundlage: LINFOS- Daten und
Landschaftsbildbewertungen  im  Gutachtlichen
Landschaftsprogramm M-V
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Kultur- und Sachgiitergiiter

Im Planénderungsgebiet sind Funde von| [] [] | [Die sich gemaB den Stellungnahmen der
Bodendenkmalen mdgglich. Informationen zu zustandigen Behorden ergebenden Belange der
bekannten Bodendenkmalen im Vorhabenbereich Bodendenkmalpflege werden in die Planungen
sind aus den Stellungnahmen im Rahmen der eingestellt und erforderliche Festsetzungen im
Behdrdenbeteiligung zu entnehmen. Rahmen der verbildlichen Bauleitplanung getroffen.
Vorgeschlagener Untersuchungsraum:
Plananderungsgebiet
Datengrundlage: Stellungnahmen des Landesamtes
fir Kultur- und Denkmalpflege sowie des SB
Bodendenkmalpflege des LK VG
Biologische Vielfalt
Die biologische Vielfalt der Dauergriinlandflachen | [] | [X] | [ |Im Umweltbericht erfolgt eine Beurteilung der

ist aufgrund der intensiven Nutzungen bereits
anthropogen beeintrachtigt. Die Gehdlzflachen
nordlich des Plangebietes sowie die komplexen
Habitatstrukturen im Umfeld des gesetzlich
geschltzten Kleingewdssers haben trotz der
verinselten Lage eine besondere Bedeutung fiir
die Flora und Fauna des Plandnderungsgebietes.
Sie stellen wichtige biotopverbindende Strukturen
bzw.  Trittsteinbiotope ~ in  dem  von
landwirtschaftlichen Nutzungen geprégten Raum
dar. Fir eine hohe biologische Vielfalt
pradestiniert sind die ruderalen Staudenfluren, die
die Saumbereiche zu den Griinlandflachen bilden.

Auswirkungen der Planungen auf die biologische
Vielfalt des Plananderungsgebietes. Die fiir die
biologische Vielfalt relevanten Landschaftsstruk-
turen, wie die Geholzbestande, das Kleingewasser
mit den uferbegleitenden Gehdlzen, bleiben erhalten.
Mit den geplanten gewerblichen Nutzungen im
Umfeld und der Uberbauung eines natiirlich
gepragten Standortes konnen Beeintrachtigungen
des Schutzgutes jedoch nicht ausgeschlossen
werden. Die Bedeutung der biotopverbindenden
Strukturen in dem von landwirtschaftlichen
Nutzungen gezeichneten Raum wird gemindert.

Vorgeschlagener Untersuchungsraum:
Plan&nderungsgebiet, angrenzender Naturraum

Datengrundlage: Biotopbestand des Plananderungs-
gebietes

Wechselwirkungen zwischen den Belangen

Die Wechselwirkungen zwischen den biotischen und
abiotischen Faktoren des Naturhaushaltes, der
Landschaft und der verbleibenden Schutzguter
werden im Umweltbericht auf der Grundlage der
Einschatzung maoglicher Beeintrachtigungen
dargestellt.
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1. Einfiihrung

11 Vorbemerkung

Zum Erhalt der biologischen Vielfalt hat die Europaische Union die Fauna-Flora-Habitat-Richt-
linie (FFH-RL) und die Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) verabschiedet. Das Gesamtziel besteht
fur die FFH-Arten sowie flr alle europaischen Vogelarten darin, einen guinstigen Erhaltungs-
zustand zu bewahren, beziehungsweise die Bestande der Arten langfristig zu sichern. Um die-
ses Ziel zu erreichen, hat die EU Uber die beiden genannten Richtlinien zwei Schutzinstru-
mente eingeflhrt: Das Schutzgebietssystem NATURA 2000 sowie die strengen Bestimmung-
en zum Artenschutz.

Die artenschutzrechtlichen Vorschriften betreffen dabei sowohl den Schutz von Tieren und
Pflanzen als auch den Schutz ihrer Lebensstatten. Sie gelten gemal Art. 12 FFH-RL fur alle
Arten des Anhangs IV beziehungsweise gemaR Art. 5 V-RL flr alle européaischen Vogelarten.
Anders als das Schutzgebietssystem NATURA 2000 gelten die strengen Artenschutzregel-

ungen flachendeckend — also Uiberall dort, wo die betroffenen Arten vorkommen.

1.2 Rechtliche Grundlagen
Mit der Novelle des BNatSchG Dezember 2008 hat der Gesetzgeber das deutsche Arten-

schutzrecht an die européischen Vorgaben angepasst und diese Anderungen auch in der Neu-
fassung des BNatSchG vom 29. Juli 2009 Gbernommen. In diesem Zusammenhang mussen
seither die Artenschutzbelange bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungs-
verfahren entsprechend den europaischen Bestimmungen geprift werden.

Die rechtliche Grundlage dieses artenschutzrechtlichen Fachbeitrages bildet das Bundes-
naturschutzgesetz - BNatSchG - in der Fassung vom 29. Juli 2009 [BGBI. | S. S. 2542], in Kraft
getreten am 01.03.2010, zuletzt gedndert durch Gesetz vom 20.07.2022 (BGBI. | S. 1362, be-
richtigt S. 1436) mit Wirkung vom 29.07.2022. Der Artenschutz ist in den Bestimmungen der
§§ 44 und 45 BNatSchG verankert. Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind folgendermalien gefasst:

,ES ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen,
zu verletzten oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen,
zu beschédigen oder zu zerstoéren,

2. wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europdischen Vogelarten
wéhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stér-

ung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,
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3. Fortpflanzungs- oder Ruhestétten der wild lebenden Tiere der besonders geschiitzten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschédigen oder zu zerstéren,
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschlitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu zerstéren

(Zugriffsverbote).”

Diese Verbote sind um den Absatz 5 erganzt, mit dem bestehende und von der Europaischen
Kommission anerkannte Spielraume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten der FFH- und Vogelschutzrichtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden sollen, um
akzeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimm-

ungen des Absatzes 1 zu erzielen:

1. Flrnach § 15 zuladssige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie fiir Vorhaben im Sinne
des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulédssig
sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Mal3gabe der Sétze
2 bis 5.

2. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/ 43/EWG aufgefiihrte Tierarten, euro-
paische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach §
54 Absatz 1 Nummer 2 aufgefiihrt sind, liegt ein Verstol3 gegen das Verbot des Absatz-
es 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeintréchtig-
ungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor,
soweit die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fort-
pflanzungs- oder Ruhestétten im rdumlichen Zusammenhang weiterhin erflillt wird.

3. Soweit erforderlich, kénnen auch vorgezogene KompensationsmalBRnahmen (CEF-
Mal3nahmen) festgesetzt werden.

4. Fir Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG
(FFH-Richtlinie) aufgefiihrten Arten gilt Satz 2 und 3 entsprechend.

5. Sind andere besonders geschiitzte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durch-
fihrung eines Eingriffs oder Vorhabens ein Verstof3 gegen die Zugriffs-, Besitz- und

Vermarktungsverbote nicht vor.

Entsprechend dem obigen Absatz 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15
BNatSchG zulassigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des
Baugesetzbuches zulassigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nur fir
die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefuhrten Tier- und Pflanzenarten sowie europaische

Vogelarten.
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Werden Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG beziglich der gemein-
schaftsrechtlich geschitzten Arten erfillt, missen die Ausnahmevoraussetzungen des § 45
Abs. 7 BNatSchG gegeben sein.

Dieser Absatz regelt die Ausnahmevoraussetzungen, die bei Einschlagigkeit von Verboten zu
erfullen sind. ,Die nach Landesrecht filir Naturschutz und Landschaftspflege zusténdigen Be-
hérden kénnen von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen:

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher
wirtschaftlicher Schaden,
zum Schutz der natiirlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt,
ftir Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zweck-
en dienende MalRnahmen der Aufzucht oder kiinstlichen Vermehrung,

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der 6ffentlichen Sicherheit, einschliel3lich
der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevélkerung, oder der mal3geblich glinstig-
en Auswirkungen auf die Umwelt oder

5. aus anderen zwingenden Griinden des (iberwiegenden Offentlichen Interesses ein-

schlie3lich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn
1. ,zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und
2. sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert (soweit
nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen ent-
hélt. Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie
79/409/EWG sind zu beachten.)”

1.3  Anlass und Aufgabenstellung

In der Gemeinde Ostseebad Trassenheide soll auf einer Grinlandflache (Flur 1, Flursttck 11/1
und 12/1) ein Gewerbegebiet errichtet werden bzw. ist die Erweiterung des bestehenden Ge-
werbegebietes nach Siden geplant (Flache rd. 5ha). Im Vorhabengebiet befindet sich ein Ge-
holzstreifen, welcher erhalten werden soll.

So fern essentielle Habitate oder Lebensstatten geschitzter Arten vorhanden sind, ist die Aus-
I6sung von Verbotstatbestanden des § 44 (1) BNatSchG mdglich. Im Rahmen der Erstellung
der Genehmigungsunterlagen sind mégliche Vorkommen sowie die Betroffenheit artenschutz-
rechtlich relevanter Tier- und Pflanzenarten durch das Vorhaben zu Uberprifen. Die arten-
schutzrechtliche Prifung stellt die Ergebnisse der Erfassungen und Betrachtungen dar und
dient den Genehmigungsbehdrden als Entscheidungsgrundlage. Ziel ist es, die aus arten-

schutzrechtlicher Sicht relevanten Konfliktpotenziale zusammenzufassen und diesen mogliche
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Vermeidungsmalnahmen bzw. vorgezogene Ausgleichsmalinahmen (CEF-MalRnahmen) ge-
genuberzustellen. Auf diese Weise soll die Notwendigkeit der Zulassung von Ausnahmen von
den Verbotstatbestanden des § 44 BNatSchG seitens der zustandigen Naturschutzbehdrde

bzw. der Beantragung einer Befreiung gemaf § 67 BNatSchG ermittelt werden.
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Abb. 2 Planzeichnung Bebauungsplan Nr. 18 ,Erweiterung des Gewerbegebietes am Bahnhof* der Gemeinde
Ostseebad Trassenheide

1.4 Bearbeitungsschritte

In einem ersten Bearbeitungsschritt wird das Eintreten einschlagiger Verbotstatbestande zu-
nachst Gberpruft. In der Beurteilung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestande eintreten,
werden somit Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeintrachtigungen einbezogen. Vorkehr-
ungen zur Vermeidung von Beeintrachtigungen setzen am Projekt an. Sie fihren dazu, dass
Projektwirkungen entweder vollstadndig unterbleiben oder soweit abgemildert werden, dass -
auch individuenbezogen - keine erhebliche Einwirkung auf geschitzte Arten erfolgt.

Lassen sich Beeintrachtigungen der 6kologischen Funktionen der vorhabenbedingt betrof-

fenen Lebensraume nicht vermeiden, wird ggf. die Durchfihrung von vorgezogenen Aus-
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gleichsmaflinahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG in Betracht gezogen (sog. CEF-Mal3-
nahmen). Diese dienen zum Erhalt einer kontinuierlichen Funktionalitat betroffener Lebens-
statten. Kénnen solche vorgezogenen MalRnahmen mit raumlichem Bezug zu betroffenen Le-
bensstatten den dauerhaften Erhalt der Habitatfunktion und ein entsprechendes Besiedlungs-
niveau gewahrleisten, liegt gemafl § 44 Abs. 5 BNatSchG kein Verstol3 gegen die einschla-
gigen Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor.

1.5 Wirkungen

Die potenziellen Wirkungen des Vorhabens auf Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie so-
wie auf alle heimischen Vogelarten sind Ausgangspunkt fur die Ermittlung und Darstellung der
umwelterheblichen Auswirkungen. Hierzu werden die unmittelbar durch das Vorhaben verur-
sachten bau-, anlage- und betriebsbedingten direkten und indirekten Wirkungen auf die arten-

schutzrechtlich relevanten Tierarten untersucht.

Baubedingte potentielle Wirkungen

zeitweise Flacheninanspruchnahme/ Teilversiegelung von Boden durch Baustelleneinrich-

tungen, Lagerplatze und Baustellenzufahrten
- Bodenverdichtung durch den Einsatz von Bau- und Transportfahrzeugen
- Bodenabtrag/-umlagerung durch die Verlegung von Erdkabeln sowie Gelandemodellier-
ungen
- temporare Larmemission und Erschiitterungen bei den Bautatigkeiten zur Errichtung neuer
Baulichkeiten und Anlagen sowie durch den zunehmenden Baustellenverkehr
- temporare Scheuchwirkunge fir Tiere
- temporare Schadstoffemissionen durch Baustellenverkehr und Betriebsmittel
- temporare optische Stérung durch Baufahrzeuge sowie Baustoff- und Restmittellagerung-
en
Baubedingte Auswirkungen sind kurzzeitiger Natur und belasten nur voriibergehend die Um-
welt. Sie werden verursacht z. B. durch Errichten von Lagerplatzen, Erd- und Griindungsar-
beiten, Baustellenverkehre sowie Gelandemodellierungen. Es ist davon auszugehen, dass
Arbeitsstreifen und Baustelleneinrichtungen nur innerhalb der Flachenausweisungen des Be-
bauungsplanes angeordnet und die gesetzlichen Regelungen (Landesbauordnung, Abfall-
gesetz, Baustellenverordnung) eingehalten werden. Die Gewerbeflache soll Giber den angren-
zenden Wiesenweg erschlossen werden. Der Bauherr hat wahrend der Bauphase dafir Sorge
zu tragen, dass der Baustellenverkehr unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen insbe-

sondere zum Immissionsschutz erfolgt.
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Anlagenbedingte potentielle Wirkungen

- Veranderung der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen (z. B. Entfernen bzw. Verandern
der Vegetation, Bodenauf- bzw. -abtrag und -verdichtung)

- Bodenversiegelung, Verlust von Bodenfunktionen und Nutzungsanderungen

- Veranderung des Bodenwasserhaushaltes

- visuelle Wirkungen (optische Stérung/ Beeintrachtigung des Landschaftsbildes)

- Flachenentzug und Barriereeffekte durch Einzaunung/ Habitatverlust und Funktionsverlust
durch Zerschneidung von Lebensrdumen

- Flachenbeanspruchung (Inanspruchnahme der vorhandenen Biotoptypen, Umwandlung
von Biotoptypen und ggf. Verlust von Gesamt- bzw. elementaren Teillebensrdumen der
Flora und Fauna).

Betriebsbedingte Wirkungen
Betriebsbedingte Wirkungen ergeben sich aus der geplanten Flachennutzung als Gewerbe-
gebiet. Es sind Stérwirkungen durch die zunehmende menschliche Prasenz, Verkehr, Ge-

rausch- und Lichtemissionen zu erwarten.

Abb. 3 Luftbild des Plangebietes.
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2. Relevanzpriifung

Auf der Ebene des Genehmigungsverfahrens (bei Vorhaben § 44 Abs. 5 BNatSchG) sind prin-
zipiell alle im Land M-V vorkommenden Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie und alle im Land
M-V vorkommenden europdischen Vogelarten gemall Art. 1 Vogelschutzrichtlinie prifrele-
vant. Grundlage bilden die vom LUNG M-V bereitgestellten Tabellen zu in Mecklenburg-Vor-
pommern vorkommenden Arten des Anhangs Il und IV der FFH-RL und der Arten der Vogel-
schutzrichtlinie, jeweils erganzt um neue Artnachweise.

In den folgenden Tabellen werden jene Arten gekennzeichnet, fir die auf Grundlage der spezi-
fischen Lebensraumanspriche (z. B. Artsteckbriefe) und der Vorkommen- und Verbreitungs-

karten des BfN (Stand 2019) eine vertiefende Betrachtung erforderlich ist.

Besonders geschiitzte Arten

Streng geschiitzte

Arten
EG-ArtSchV EG-ArtSchV
Anhang A Anhang B
Europdisch geschiitzte
FFH-Richtlinie Arten
Anhang IV Europdische Vogelarten Bei Vorhaben gemiR
' § 44 Abs. 5 BNatSchG
priifrelevant
BArtSchV BArtSchV
Anlage 1 Spalte 3 Anlage 1 Spalte 2

Abb. 4 Das System der geschiitzten Arten.
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Tab. 1 Relevanzprifung fiir Arten des Anhangs Il und IV der FFH-Richtlinie (nur Anhang II)
[wissenschaftlicher Deutscher Name Empfindlichkeit ~ [Vorkommen im Vorhabengebiet/ Priifung der Verbotstat-
Name gegeniiber Projekt- |Wirkraum (Lebensraumanspriiche/ |bestdnde
wirkungen durch  Verbreitung)
\Vorhaben moglich
[Amphibien
Bombina bombina Rotbauchunke ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
scheinlichkeit
Bufo calamita Kreuzkrote ja sehr geringe Auftretenswahrschein- nicht notwendig
Bufotes viridis Wechselkrote ia lichkeit
Hyla arborea Laubfrosch ja potentielles Vorkommen notwendig
Pelobates fuscus Knoblauchkrote ja
Pelophylax lessonae Kleiner Wasserfrosch ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
scheinlichkeit
Rana arvalis Moorfrosch ja potentielles Vorkommen notwendig
Rana dalmatina Springfrosch ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
scheinlichkeit
Triticus cristatus Kammmolch ja potentielles Vorkommen notwendig
Reptilien
Lacerta agilis Zauneidechse ja potentielles Vorkommen notwendig
Coronella austriaca Glatt-/Schlingnatter ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
Emys orbicularis Europaische Sumpfschildkrote ja scheinlichkeit
Flederméuse
Barbastella barbastellus  [Mopsfledermaus ja |keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
Eptesicus nilsonii Nordfledermaus ja scheinlichkeit
Eptesicus serotinus Breitfligelfledermaus ja potentielles Vorkommen notwendig
Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
scheinlichkeit
Myotis brandtii Brandtfledermaus ja potentielles Vorkommen notwendig
|Myotis dasycneme Teichfledermaus ja
Myotis daubentonii Wasserfledermaus ja
|Myotis myotis GrolRes Mausohr ja
Myotis mystacinus Bartfledermaus ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
scheinlichkeit
|Myotis nattereri Fransenfledermaus ja potentielles Vorkommen notwendig
Nyctalus leisleri Kleinabendsegler ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
scheinlichkeit
Nyctalus noctula Abendsegler ja potentielles Vorkommen notwendig
Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus ja
Pipistrellus pipistrellus  {Zwergfledermaus ja
Pipistrellus pygmaeus  [Miickenfledermaus ja
Plecotus auritus Braunes Langohr ja
Plecotus austriacus Graues Langohr ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
scheinlichkeit
Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus ja sehr geringe Auftretenswahrschein- nicht notwendig
lichkeit
|Meeresséuger
Halichoerus grypus Kegelrobbe ja Gebiet ist nicht als Lebensraum nicht notwendig
Phoca vitulina Gemeiner Seehund ja geeignet
Phocoena phocoena Schweinswal ja




Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Bebauungsplan Nr. 18 ,Erweiterung des Gewerbegebietes am Bahnhof* der Gemeinde Ostseebad Trassenheide und
6. And. des Flachennutzungsplanes

02.03.2023
Fortsetzung Tab. 1 Relevanzprifung fir Arten des Anhangs Il und IV der FFH-Richtlinie (nur Anhang I)
|wissenschaftlicher Deutscher Name Empfindlichkeit ~ [Vorkommen im Vorhabengebiet/ Priifung der Verbotstat-
Name gegeniiber Projekt- |Wirkraum (Lebensraumanspriiche/ |bestdnde
wirkungen durch  Verbreitung)
\Vorhaben méglich
Landsauger
Bison bonasus Wisent ja kein rezentes Vorkommen in MV nicht notwendig
Canis lupus Europaischer Wolf ja Gebiet ist nicht als Lebensraum nicht notwendig
geeignet
Castor fiber Biber ja potentielles Vorkommen (Streifgebiet)  [notwendig
Cricetus cricetus Europ. Feldhamster ja kein rezentes Vorkommen in MV nicht notwendig
Felis sylvestris Wildkatze ja
Lutra lutra Fischotter ja potentielles Vorkommen (Streifgebiet)  [notwendig
Lynx lynx Européischer Luchs ja kein rezentes Vorkommen in MV nicht notwendig
Muscardinus avellanarius [Haselmaus ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
scheinlichkeit
Mustela lutreola Europaischer Wildnerz ja kein rezentes Vorkommen in MV nicht notwendig
Sicista betulina Waldbirkenmaus ja
Ursus arctos Braunbar ja
|Weichtiere
lAnisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke ja |keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
Unio crassus Gemeine Flussmuschel/ ja scheinlichkeit
Bachmuschel
Vertigo angustior Schmale Windelschnecke ja potentielles Vorkommen notwendig
Vertigo geyeri Vierzahnige Windelschnecke ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
Vertigo moulinsiana Bauchige Windelschnecke ja scheinlichkeit
Libellen
lAeshna viridis Griine Mosaikjungfer ja |keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer ja scheinlichkeit
Leucorrhinia albifrons  |Ostliche Moosjungfer ja
Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer ja
Leucorrhinia pectoralis  |GroRe Moosjungfer ja
Ophiogomphus cecilia  |Griine Keiljungfer ja
Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle ja
Kafer
Carabus menetriesi ssp.  [Hochmoor-Laufkafer ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
acholei scheinlichkeit
Cerambyx cerdo GroRer Eichen-/ Heldbock ja
Cucujus cinnaberinus Scharlachkafer ja
Dytiscus latissimus Breitrand ja
Graphoderus bilineatus  |Schmalbindiger Breitfliigel- ja
Tauchkéfer
Lucanus cervus Hirschkéfer ja
Osmoderma eremita Eremit ja potentielles Vorkommen notwendig
Falter
Euphydryas aurinia Skabiosen (Goldener) ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig
Scheckenfalter scheinlichkeit
Euphydryas maturna Eschenscheckenfalter ja kein rezentes Vorkommen in MV nicht notwendig
Lopinga achine Geldringfalter ja
Lycaena dispar GroRer Feuerfalter ja potentielles Vorkommen notwendig
Lycaena helle Blauschillernder Feuerfalter ja potentielles Vorkommen nicht notwendig
keine signifikante Auftretenswahr-
scheinlichkeit
Maculinea arion Quendel Ameisenblauling ja kein rezentes Vorkommen in MV nicht notwendig
Proserpinus proserpina  [Nachtkerzenschwarmer ja keine signifikante Auftretenswahr- nicht notwendig

scheinlichkeit
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Fortsetzung Tab. 1 Relevanzpriifung fiir Arten des Anhangs Il und IV der FFH-Richtlinie (nur Anhang Il)
Wissenschaftlicher Deutscher Name Empfindlichkeit  [Vorkommen im Vorhabengebiet/ Priifung der Verbotstat-
Name gegeniiber Projekt- |Wirkraum (Lebensraumanspriiche/  |bestande
wirkungen durch  Verbreitung)
Vorhaben mdglich

Rundmauler

Lampetra fluviatilis Flussneunauge ja Gebiet ist nicht als Lebensraum nicht notwendig
Lampetra planeri Bachneunauge ja geeignet

Petromyzon marinus Meerneunauge ja

Fische

IAcipenser oxyrinchus Baltischer Stor ja Gebiet ist nicht als Lebensraum nicht notwendig
Acipenser sturio Européischer Stor ja geeignet

lAlosa alosa Maifisch ja

lAlosa fallax Finte ja

[Aspius aspius Rapfen ja

Coregonus oxyrinchus ~ [Nordseeschnapel ja kein rezentes Vorkommen in MV nicht notwendig
Cobitis taenia Steinbeiller ja Gebiet ist nicht als Lebensraum nicht notwendig
Cottus gobio s.I. Groppe ja geeignet

Misgumus fossilis Schlammpeitzger ja

Pelecus cultratus Ziege ja

Rhodeus amarus Bitterling ja

IRomanogobio belingi Stromgriindling ja

Salmo salar Lachs ja

GefaRpflanzen

lAngelica palustris Sumpf-Engelwurz ja keine geeigneten Standortbedingungen [nicht notwendig
Apium repens Kriechender Sellerie ja vorhanden bzw. keine signifikante Auf-

- - - - tretenswahrscheinlichkeit

Botrychium simplex Einfacher Rautenfarn ja

Cypripedium calceolus  |Frauenschuh ja

Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte ja

Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut ja

Luronium natans Schwimmendes Froschkraut ja

Pulsatilla patens Finger-Kiichenschelle ja

Saxifraga hirculus Moor-Steinbrech ja kein rezentes Vorkommen in MV nicht notwendig
Thesium ebracteatum  |Vorblattioses Leinblatt ja
|Moose

Dicranum viride Griines Besenmoos ja keine geeigneten Standortbedingungen [nicht notwendig
Hamatocaulis vernicosus |Fimisglanzendes Sichelmoos ja vorhanden bzw. keine signifikante Auf-

tretenswahrscheinlichkeit

11
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Tab. 2 Relevanzpriifung fir européische Vogelarten
Wissenschaftlicher Deutscher Name VS RL |BArtSchV  [Empfindlichkeit gegen- [Vorkommen im Vorha- |Priifung der Verbots-
Name Anh.1 |Anl 1, Sp.3 [iiber Projektwirkungen |bengebiet/ Wirkraum  [tatbesténde

[streng durch Vorhaben mog- ((Lebensraumanspriiche/

|geschiitzt] |lich Verbreitung)
Accipiter gentilis Habicht ja pot. Vorkommen notwendig
IAccipiter nisus Sperber ja pot. Vorkommen notwendig
lAcrocephalus Drosselrohrsanger v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
|arundinaceus
lAcrocephalus paludicola  |Seggenrohrsanger v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
IAcrocephalus palustris ~ |[Sumpfrohrsénger ja pot. Vorkommen notwendig
lAcrocephalus Schilfrohrsénger v ja pot. Vorkommen notwendig
|schoenobaenus
IAcrocephalus scipaceus  |Teichrohrsanger ja pot. Vorkommen notwendig
Acitis hypoleucos Flussuferlaufer v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
lAegithalos caudatus Schwanzmeise ja pot. Vorkommen notwendig
JAegolius funereus Rauhfulkauz v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Aix galericulata Mandarinente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Aix sponsa Brautente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
lAlauda arvensis Feldlerche ja pot. Vorkommen notwendig
Alca torda Tordalk ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Alcedo atthis Eisvogel v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
lAnas acuta SpieRente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
lAnas clypeata Loffelente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
lAnas crecca Krickente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
lAnas penelope Pfeifente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
lAnas platyrhynchos Stockente ja pot. Vorkommen notwendig
lAnas querquedula Knékente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
lAnas strepera Schnatterente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
IAnser albifrons Blessgans ja pot. Vorkommen notwendig
lAnser anser Graugans ja pot. Vorkommen notwendig
lAnser canadensis Kanadagans ja pot. Vorkommen notwendig
lAnser erythropus Zwerggans ja pot. Vorkommen notwendig
IAnser fabalis Saatgans ja pot. Vorkommen notwendig
IAnser fabalis fabalis Waldsaatgans ja pot. Vorkommen notwendig
lAnser fabalis rossicus Tundrasaatgans ja pot. Vorkommen notwendig
lAnthus campestris Brachpieper v v ja pot. Vorkommen notwendig
lAnthus pratensis Wiesenpieper ja pot. Vorkommen notwendig
IAnthus trivialis Baumpieper ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
lApus apus Mauersegler ja pot. Vorkommen notwendig
lAquila chrysaetus Steinadler ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
[Aquila clanga Schelladler ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
lAquila pomarina Schreiadler v ja pot. Vorkommen notwendig
lArenaria interpres Steinwalzer ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
lArdea cinerea Graureiher ja pot. Vorkommen notwendig
Asio flammeua Sumpfohreule v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Asio otus Waldohreule ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
lAthene noctua Steinkauz ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
IAythya ferina Tafelente ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
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Fortsetzung Tab. 2 Relevanzprifung fir européische Vogelarten
Wissenschaftlicher Deutscher Name VS RL [BArtSchV  [Empfindlichkeit gegen- (Vorkommen im Vorha- [Priifung der Verbots-
Name Anh.1 |Anl 1, Sp.3 [iiber Projektwirkungen |bengebiet/ Wirkraum ([tatbesténde
[streng durch Vorhaben mog- ((Lebensraumanspriiche/
geschiitzt] |[lich Verbreitung)
IAythya fuligula Reiherente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
IAythya marila Bergente ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
[Aythya nyroca Moorente v v ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Bonasa bonasia Haselhuhn v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Botaurus stellaris Rohrdommel v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Branta leucopsis Weiwangengans ja pot. Vorkommen notwendig
Bubo bubo Uhu v ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Bucephala clangula Schellente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Burhinus oedicnemus Triel ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Buteo buteo Mausebussard ja pot. Vorkommen notwendig
Buteo lagopus RaufuBbussard ja pot. Vorkommen notwendig
Calidris alpina ssp. schinziilKleiner v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Alpenstrandlaufer
Calidris alpina ssp. alpina [Nordischer v ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Alpenstrandlaufer
Caprimulgus europaeus  |Ziegenmelker v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Carduelis cannabina Bluthanfling ja pot. Vorkommen notwendig
Carduelis carduelis Stieglitz ja pot. Vorkommen notwendig
Carduelis chloris Griinfink ja pot. Vorkommen notwendig
Carduelis flammea Birkenzeisig ja pot. Vorkommen notwendig
Carduelis spinus Erlenzeisig ja pot. Vorkommen notwendig
Carpodacus erythrinus ~ |Karmingimpel v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Certhia brachydactyla Gartenbaumlaufer ja pot. Vorkommen notwendig
Certhia familiaris Waldbaumlaufer ja pot. Vorkommen notwendig
Charadrius alexandrinus  |Seeregenpfeifer ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Charadrius dubius Flussregenpfeifer v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Charadrius hiaticula Sandregenpfeifer v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Chlidonias hybridus WeiRbart-Seeschwalbe | v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Chlidonias niger Trauerseeschwalbe v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Ciconia ciconia Weilstorch v v ja pot. Vorkommen notwendig
Ciconia nigra Schwarzstorch v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Cinclus aeruginosus Rohrweihe v ja pot. Vorkommen notwendig
Cinclus cinclus Wasseramsel ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Circaetus gallicus Schlangenadler ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Circus cyaneus Komweihe v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Circus macrourus Steppenweihe ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Circus pygargus Wiesenweihe v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Coccothraustes Kembeiler ja pot. Vorkommen notwendig
coccothraustes
Columba livia f. domestica |Haustaube ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Columba oenas Hohltaube ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Columba palumbus Ringeltaube ja pot. Vorkommen notwendig
Corvus corax Kolkrabe ja pot. Vorkommen notwendig
Corvus corone Aaskrahe/ Nebelkrahe ja pot. Vorkommen notwendig
Corvus frugilegus Saatkrahe ja pot. Vorkommen notwendig
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Fortsetzung Tab. 2 Relevanzpriifung fir européische Vogelarten
Wissenschaftlicher Deutscher Name VS RL [BArtSchV  [Empfindlichkeit gegen- (Vorkommen im Vorha- [Priifung der Verbots-
Name Anh.1 |Anl 1, Sp.3 [iiber Projektwirkungen |bengebiet/ Wirkraum ([tatbesténde

[streng durch Vorhaben mog- ((Lebensraumanspriiche/

geschiitzt] |[lich Verbreitung)
Corvus monedula Dohle ja pot. Vorkommen notwendig
Cortunix cortunix Wachtel ja pot. Vorkommen notwendig
Crex crex Wachtelkonig v v ja pot. Vorkommen notwendig
Cuculus canorus Kuckuck ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Cygnus bewickii Zwergschwan ja pot. Vorkommen notwendig
Cygnus cygnus Singschwan v v ja pot. Vorkommen notwendig
Cygnus olor Hockerschwan ja pot. Vorkommen notwendig
Delichon urbica Mehlschwalbe ja pot. Vorkommen notwendig
Dendrocopus major Buntspecht ja pot. Vorkommen notwendig
Dendrocopus medius Mittelspecht v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Dryobates minor Kleinspecht ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Dryocopus martius Schwarzspecht v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Emberiza citrinella Goldammer ja pot. Vorkommen notwendig
Emberiza hortulana Ortolan v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Emberiza schoeniculus  [Rohrammer ja pot. Vorkommen notwendig
Erithacus rubecula Rotkehlchen ja pot. Vorkommen notwendig
Falco peregrinus Wanderfalke ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Falco subbuteo Baumfalke ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Falco tinnunculus Turmfalke ja pot. Vorkommen notwendig
Falco vespertinus RotfuBfalke ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Ficedula hypoleuca Trauerschnépper ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Ficedula parva Zwergschnapper ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Fringilla coelebs Buchfink ja pot. Vorkommen notwendig
Fringilla montifringilla Bergfink ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Fulica atra Blasshuhn/Blessralle ja pot. Vorkommen notwendig
Galerida cristata Haubenlerche v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Gallinago gallinago Bekassine v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Gallinula chloropus Teichhuhn v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Garrulus glandarius Eichelhdher ja pot. Vorkommen notwendig
Gavia arctica Prachttaucher ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Gavia stellata Sterntaucher ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Glaucidium passerinum  [Sperlingskauz v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Grus grus Kranich v ja pot. Vorkommen notwendig
Haematopus ostralegus  |Austernfischer ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Haliaeetus albicilla Seeadler v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Himantopus himantopus  |Stelzenlaufer ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Hippolais icterina Gelbspotter ja pot. Vorkommen notwendig
Hirundo rustica Rauchschwalbe ja pot. Vorkommen notwendig
Ixobrychus minutus Zwergdommel ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Jynx torquilla Wendehals v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Lanius collurio Neuntbter v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Lanius excubitor Raubwiirger v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Lanius minor Schwarzstirnwiirger ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
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Fortsetzung Tab. 2 Relevanzpriifung fiir europaische Vogelarten
Wissenschaftlicher Deutscher Name VS RL [BArtSchV  [Empfindlichkeit gegen- [Vorkommen im Vorha- (Priifung der Verbots-
Name /Anh.1 |Anl 1, Sp. 3 |iiber Projektwirkungen |bengebiet/ Wirkraum |tatbestdnde

[streng durch Vorhaben mog-  |(Lebensraumanspriiche/

|geschiitzt] |lich Verbreitung)
Lanius senator Rotkopfwiirger ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Larus argentatus Silbermowe ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Larus canus Sturmmowe ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Larus melanocephalus  [Schwarzkopfméwe v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Larus marinus Mantelméwe ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Larus minutus Zwergmowe ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Larus ridibundus Lachméwe ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Limosa limosa Uferschnepfe ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Locustella fluviatilis Schlagschwirl ja pot. Vorkommen notwendig
Locustella luscinioides ~ [Rohrschwirl v ja pot. Vorkommen notwendig
Locustella naevia Feldschwirl ja pot. Vorkommen notwendig
Loxia curvirostra Fichtenkreuzschnabel ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Lullula arborea Heidelerche v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Luscinia luscinia Sprosser ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Luscinia megarhynchos  |Nachtigall ja pot. Vorkommen notwendig
Luscinia svecica Blaukehlchen v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Lymnocyptes minimus ~ |Zwergschnepfe v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Melanitta fusca Samtente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Melanitta nigra Trauerente ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Mergellus albellus Zwergsager ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Mergus merganser Génsesager ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Mergus serrator Mittelsager ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Merops apiaster Bienenfresser v ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
|Miliaria calandra Grauammer v ja pot. Vorkommen notwendig
Milvus migrans Schwarzmilan v ja pot. Vorkommen notwendig
Milvus milvus Rotmilan v ja pot. Vorkommen notwendig
|Motacilla alba Bachstelze ja pot. Vorkommen notwendig
Motacilla cinerea Gebirgsstelze ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Motacilla citreola Zitronenstelze ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Motacilla flava Wiesenschafstelze ja pot. Vorkommen notwendig
Muscicapa parva Zwergschnapper v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
|Muscicapa striata Grauschnapper ja pot. Vorkommen notwendig
Netta rufina Kolbenente ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Nucifraga caryocatactes |Tannenhaher ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Numenius arquata GroRer Brachvogel v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Oeahthe oeanthe Steinschmatzer ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Oriolus oriolus Pirol ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Pandion haliaetus Fischadler v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Panurus biarmicus Bartmeise ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Parus ater Tannenmeise ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Parus caeruleus Blaumeise ja pot. Vorkommen notwendig
Parus cristatus Haubenmeise ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Parus major Kohimeise ja pot. Vorkommen notwendig
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Fortsetzung Tab. 2 Relevanzpriifung fir européische Vogelarten
[Wissenschaftlicher Deutscher Name VS RL [BArtSchV  [Empfindlichkeit gegen- (Vorkommen im Vorha- [Priifung der Verbots-
Name Anh.1 |Anl 1, Sp.3 [iiber Projektwirkungen |bengebiet/ Wirkraum ([tatbesténde
[streng durch Vorhaben mog- ((Lebensraumanspriiche/
eschiitzt] [lich \Verbreitung)
Parus montanus Weidenmeise ja pot. Vorkommen notwendig
Parus palustris Sumpfmeise ja pot. Vorkommen notwendig
Passer domesticus Haussperling ja pot. Vorkommen notwendig
Passer montanus Feldsperling ja pot. Vorkommen notwendig
Perdix perdix Rebhuhn ja pot. Vorkommen notwendig
Pernis apivorus Wespenbussard v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Phalacrocorax carbo Kormoran ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Phalaropus lobatus Odinshiihnchen ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Phasianus colchicus Fasan ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Philomachus pugnax Kampflaufer v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz ja pot. Vorkommen notwendig
Phoenicurus phoenicurus |Gartenrotschwanz ja pot. Vorkommen notwendig
Phylloscopus collybita Zilpzalp ja pot. Vorkommen notwendig
Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsanger ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Phylloscopus trochilus Fitis ja pot. Vorkommen notwendig
Pica pica Elster ja pot. Vorkommen notwendig
Picus canus Grauspecht v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Picus viridis Griinspecht v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Podiceps auritus Ohrentaucher ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Podiceps cristatus Haubentaucher ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Podiceps griseigena Rothalstaucher v ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Podiceps nigricollis Schwarzhalstaucher v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Porzana parva Kleines Sumpthuhn/ v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Kleine Ralle
Porzana porzana Timpelsumpfhuhn v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Porzana pusilla Zwergsumpfhuhn ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Prunella modularis Heckenbraunelle ja pot. Vorkommen notwendig
Psittacula krameri Halsbandsittich ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Pyrrhula pyrrhula Gimpel ja pot. Vorkommen notwendig
Rallus aquaticus Wasserralle ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Recurvirostra avosetta  |Sébelschnabler v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Regulus ignicapillus Sommergoldhéhnchen ja pot. Vorkommen notwendig
Regulus regulus Wintergoldh&hnchen ja pot. Vorkommen notwendig
Remiz pendulinus Beutelmeise ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Riparia riparia Uferschwalbe v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Saxicola rubetra Braunkehichen ja pot. Vorkommen notwendig
Saxicola torquata Schwarzkehlchen ja pot. Vorkommen notwendig
Scolopax rusticola Waldschnepfe ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Serinus serinus Girlitz ja pot. Vorkommen notwendig
Sitta europaea Kleiber ja pot. Vorkommen notwendig
Sterna albifrons Zwergseeschwalbe v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Sterna caspia Raubseeschwalbe v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Sterna hirundo Flussseeschwalbe v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
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Fortsetzung Tab. 2 Relevanzpriifung fir européische Vogelarten
Wissenschaftlicher Deutscher Name VS RL [BArtSchV  |[Empfindlichkeit gegen- [Vorkommen im Vorha- [Priifung der Verbots-
Name Anh. 1 [Anl 1, Sp. 3 |iiber Projektwirkungen |bengebiet/ Wirkraum ([tatbesténde

[streng durch Vorhaben még- |(Lebensraumanspriiche/

|geschiitzt] lich Verbreitung)
Sterna paradisaea Kiistenseeschwalbe v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Sterna sandvicensis Brandseeschwalbe v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Streptopelia decaocto Tlirkentaube ja pot. Vorkommen notwendig
Streptopelia turtur Turteltaube ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Strix aluco Waldkauz ja pot. Vorkommen notwendig
Sturnus vulgaris Star ja pot. Vorkommen notwendig
Sylvia atricapilla Ménchgrasmiicke ja pot. Vorkommen notwendig
Sylvia borin Gartengrasmiicke ja pot. Vorkommen notwendig
Sylvia communis Dorngrasmiicke ja pot. Vorkommen notwendig
Sylvia curruca Klappergrasmiicke ja pot. Vorkommen notwendig
Sylvia nisoria Sperbergrasmiicke v v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Tadoma tadorna Brandgans ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Tringa glareola Bruchwasserlaufer v ja nicht zu erwarten® nicht notwendig
Tringa ochropus Waldwasserlaufer v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Tringa totanus Rotschenkel v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Troglodytes troglodytes  [Zaunkdnig ja pot. Vorkommen notwendig
Turdus iliacus Rotdrossel ja pot. Vorkommen notwendig
Turdus merula Amsel ja pot. Vorkommen notwendig
Turdus philomelos Singdrossel ja pot. Vorkommen notwendig
Turdus pilaris Wacholderdrossel v ja pot. Vorkommen notwendig
Turdus viscivorus Misteldrossel v ja pot. Vorkommen notwendig
Tyto alba Schleiereule ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Upupa epops Wiedehopf v ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Uria aalge Trottellumme ja nicht zu erwarten* nicht notwendig
Vanellus vanellus Kiebitz v ja pot. Vorkommen notwendig
Erlduterungen:

FFH-RL Anh. IV: Art gelistet in Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
BArtSchV Anl. 1 Sp. 3: Art gelistet in Anlage 1, Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung

Potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsraum méglich, d. h. ein Vorkommen ist nicht sicher auszuschlieBen und auf Grund der Lebens-

raumanspriiche und der Verbreitung der Art in M-V nicht unwahrscheinlich

(*) Ein Vorkommen als Brutvogel oder regelméRiger Nahrungsgast ist auf Grund der Lebensraumanspriiche/ Biotopausstattung und/ oder der Verbreitung

der Art nicht zu erwarten.
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3. Datenquellen der Bestandsanalyse

Grundlage des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages ist eine Potentialeinschatzung. Es wur-
de das mogliche Vorkommen und das Gefahrdungspotential geschitzter oder gefahrdeter
Tier- und Pflanzenarten an Hand der Biotopausstattung und der Ortslage beurteilt. Aufierdem
wurden Bestandsdaten recherchiert, z. B. Umweltkartenportal des Landes Mecklenburg-Vor-

pommern und Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien Deutschlands, BfN - Kombinierte

Vorkommen- und Verbreitungskarte der Pflanzen- und Tierarten der FFH-Richtlinie - Stand
August 2019, Datenbank der Weil3storch-Erfassung.

. _ ) 2
Abb. 7 Blick nach Sliden entlang der StralRe Abb. 8 Ackerhohlform im Plangebiet
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4, Erfassungsergebnisse, Potential- und Konfliktbewertung

41  Végel

Zum Zeitpunkt der Begehung wurden auf der Grinflache ausschlieRlich Nebelkrahen (Corvus
cornix) festgestellt. Im Gehdlzstreifen am nérdlichen Rand des Plangebietes und im Umfeld

wurden Kohimeisen (Parus major) gesichtet.

4.1.1 Brutvogel und Nahrungsgaste

Freibriternester konnten im Plangebiet und naheren Umfeld nicht festgestellt werden, kénnen
jedoch in jeder Brutsaison neu angelegt werden. Auf Grund der Nahe zu Verkehrswegen und
dem bestehenden Gewerbegebiet kann ein Vorkommen von stérungsempfindlichen Arten
allerdings ausgeschlossen werden.

Die Gehdlze wurden zudem auf Héhlungen untersucht. Es handelt sich Gberwiegend um rel.
junge Geholze. Da Héhlungen nicht festgestellt werden konnten, kann ein Brutvorkommen von
Hohlenbritern ausgeschlossen werden.

Die Ackerhohlform ist relativ klein und liegt unmittelbar an der viel befahrenen L264, so dass
auch hier ein Brutvorkommen stérungsempfindlicher Arten nicht zu erwarten ist.

Der Entwasserungsgraben am 6stlichen Rand des Plangebietes wird regelmafig bewirtschaf-
tet und weist keine ausgepragten Vegetationsstrukturen auf, so dass wie auf dem Grinland
Offenlandarten zu erwarten sind.

Arten die potentiell im Offenland auf Wirtschaftsgriinland als Brutvogel zu erwarten sind, sind
die Feldlerche, der Wiesenpieper und die Bachstelze bzw. die Wiesenschafstelze. Andere Ar-
ten sind auf Grund der intensiven Nutzung, der Stérungsempfindlichkeit und der Pradatoren-
dichte nicht zu erwarten.

Die Feldlerche (Alauda arvensis) ist daflir bekannt, dass sie zu verschiedenen Landschafts-
elementen einen flr Singvdgel undblich grolten Abstand halt. Es wird offenes Gelande mit
weitgehend freiem Horizont genutzt, d. h. es dirfen nur wenige oder keine Gehdlze oder an-
dere Vertikalstrukturen bzw. Silhouetten vorhanden sein (strukturbedingte visuelle Stérwirk-
ung). Abstande zu Vertikalstrukturen werden beispielsweise wie folgt definiert: >50 m zu Ein-
zelbaumen, >120 m zu Baumreihen und Feldgehdlzen (1 bis 3 ha) und 160 m zu geschlos-
sener Geholzkulisse.

Strukturbedingte Stérungen im Vorhabengebiet ergeben sich durch die angrenzende Bebau-
ung (bestehendes Gewerbegebiet) und die angrenzenden Gehdlze (Wald, Allee und Einzel-
baume). Entsprechend verbleibt eine ca. 1,5 ha grof3e Flache die potentiell von der Feldlerche

genutzt werden kann. Bei Ausweitung des Gewerbegebietes geht diese Flache verloren. Zu-
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dem ist eine Effektdistanz von bis zu 500 m auf Grund des negativen Einflusses von Strallen
oder anderen Nutzungen auf die raumliche Verteilung dieser Vogelart zu bertlcksichtigen.
Die Brutreviere der Feldlerche sind 0,25 bis 5 ha grof3, bei maximalen Siedlungsdichten von
bis zu 5 Brutpaaren auf 10 ha. Das Nest wird in Bereichen mit kurzer und liickiger Vegetation
in einer Bodenmulde angelegt. Intensiv genutztes Grunland, wie es hier vorhanden ist, stellt
auf Grund der hohen Vegetationsdichte jedoch kein optimales Brutbiotop dar. Eine Betroffen-
heit der Feldlerche ist nur in geringem Umfang zu erwarten, d. h. maximal 1-3 Brutpaare.

Abb. 9 Potentielles Feldlerchenhabitat im
Einflussbereich der geplanten Erweiterung
des Gewerbegebietes entsprechend Mei-

deverhalten gegentiber Vertikalstrukturen.

Bei einer Inanspruchnahme der Bruthabitate wahrend der Brutzeit, kann es zu Tétungen und
Verletzungen von Individuen kommen. Durch eine Bebauung und Umnutzung gehen diese zu-
dem dauerhaft verloren. Tétungen kénnen durch eine Bauzeitenregelung und Ausschlussmal}-
nahmen vermieden werden. Um Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Popula-

tionen zu vermeiden, ist die Anlage von Ersatzhabitaten erforderlich.

Der Wiesenpieper (Anthus pratensis) bevorzugt offenes oder zumindest baum- und strauch-
armes, etwas unebenes oder von Graben oder Boschungen durchzogenes Gelande mit kurz-
rasigem Grinland. Auf Grund der intensiven Nutzung ist ein Vorkommen nur in geringem Um-

fang zu erwarten.

Ein Vorkommen der Bachstelze (Motacilla alba) kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden,
denn die Bachstelze besiedelt halboffene und offene Landschaften und kommt praktisch aulRer
in geschlossenen Waldgebieten und dicht bebauten Stadtkernen Uberall vor. Wichtig sind
dabei unbewachsene oder kurzrasige Bodenflachen, die zur Nahrungssuche bendtigt werden,
und dieselben umgebende, hdhere Strukturen wie Gebaude oder Baumgruppen, die geeignete

Nischen als Nistgelegenheit aufweisen.
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Ein Vorkommen der Wiesenschafstelze (Motacilla flava) ist ebenso moglich, denn die Art ist

weit verbreitet und nutzt feuchte Wiesen und auch Felder. Entsprechend kann im Bereich der

Planflache (Dauergriinland) ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden.

Um die Auslosung von Verbotstatbestdnden zu vermeiden, sind AusschlussmalRnahmen und
CEF-MaRnahmen erforderlich.

Auf Grunland ist zudem ein Auftreten vom Weistorch (Ciconia ciconia) zu erwarten. Grin-
landflachen im 2.000 m-Umkreis um Horste werden als essenzielle Nahrungsflachen fir das
Vorkommen der jeweiligen Fortpflanzungsstatte gewertet. AuRerhalb des Umkreises kénnen
tatsachlich genutzte Nahrungsflachen essenziell sein. In der Umgebung des Vorhabengebie-
tes befinden sich drei Storchenhorste: Zinnowitz 3,1 km, Bannemin 1,3 km und Zecherin WIG
3,5 km. Fur alle drei Horste liegen Daten zum Brutstatus flir die Bezugsjahre 2021 und 2022
vor. Im Jahr 2022 blieben die Horste unbesetzt. In der Brutsaison 2021 wurde ausschlie3lich
in Zinnowitz ein Horstpaar (ohne fliigge Junge) erfasst und in Bannemin wurden gelegentliche

Horstbesuche von einem Weil3storch beobachtet (Abb. 10).
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Abb. 10 WeiRstorchhorste im Umfeld von Trassenheide (Vorhabengebiet - rot) mit Brutstatus im Bezugsjahr 2021
(www.weissstorcherfassung.de).

Fir den Banneminer Horst stellt die Planflache ein essentielles Nahrungshabitat dar. Der ge-
ringe Besatz und Bruterfolg zeigen, dass die Habitatqualitat aktuell unzureichend ist. Ent-
sprechend ist eine weitere Verschlechterung der Situation zu verhindern. Fir die Realisierung

des Vorhabens sind geeignete CEF-Malinahmen erforderlich.

Als weitere Nahrungsgaste sind verschiedene Greifvogelarten zu erwarten, insbesondere Rot-
milan (Milvus milvus) und Mausebussard (Buteo buteo). Mit der Umnutzung geht ein Habitat-

verlust einher, der durch Summationseffekte zu Populationseinbufien fiihren kann.
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Neben dem Habitatverlust geht von Glasflachen der Neubebauung eine Kollisionsgefahr aus.
Kollisionen von Végeln mit Glasflachen von Gebauden fihren immer wieder zu Verlusten, wes-

halb Minderungsmafinahmen getroffen werden mussen.

4.1.2 Rastvogel

Rastvogel (z. B. verschiedene Arten von Gansen, Schwanen, Kiebitze etc.) halten sich i. d. R.
in groleren Trupps auf Grinland- und Ackerflachen mit kurzer Vegetation auf. Die Rastge-
bietsfunktion der Vorhabenflache, aber auch der 6stlich und sldlich angrenzenden Flachen,
werden mit Stufe 2 (regelmaRig genutzte Nahrungs- und Ruhegebiete von Rastgebieten ver-
schiedener Klassen) bewertet (Abb. 11). Im Westen grenzen Gebiete mit einer hdheren Wer-
tigkeit an (Stufe 3: stark frequentierte Nahrungs- und Ruhegebiete in Rastgebieten der Klasse
A oder bedeutendste Nahrungs- und Ruhegebiete in Rastgebieten der Klasse B). Somit kann
nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Erweiterung des Gewerbegebietes auf Rastvogel
auswirkt.

Rastvogeltrupps nehmen Gefahren vorwiegend optisch wahr. Zu senkrechten Strukturen (z.
B. Hecken, Baumreihen, Feldgeholze, Windenergieanlagen, Siedlungen, Einzelhauser) wird
ein gewisser Abstand gehalten. Fur die verschiedenen Arten sind spezifische Storradien be-
kannt (Abb. 12). Zudem werden strallennahe Bereiche gemieden. Bei Strallen mit Ful3- und
Radwegen sowie im Umfeld von Parkmoglichkeiten muss mit einer starkeren Stérwirkung
gerechnet werden als bei Stralen mit durchgehendem und gleichmafigem Verkehr.

Die Beeintrachtigungen durch das Vorhaben werden auf Grund der vorhandenen Strukturen
und bestehenden Stérwirkungen (z. B. Strallenbaume, Gehdlzstreifen, Gewerbegebiet) und

der artspezifischen Flucht- und Effektdistanzen jedoch als nicht erheblich bewertet.
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Art ; Storradius Art Storradius
Blassgans _ 30m  Kmmich  som
Goldregenpfeifer 200 m - Kurzschnabelgans 300m
Graugans 200 Pleifente 20O s
Grofer Brachvogel __ 4w ;333‘93”3_ I e S0m
Kiebitz 200 m Singschwan  400m
Kormoran | 150 m Weiwangengans ? soom
Kornweihen 180 m : Zwergschwan 400 m
auf Wasserflachen rastende Enten, Taucher, Sager 150 m
" Synonym fiir Nonnengans
Quellen: Garniel et al. (2007, S. 209ff.); Gassner, Winkelbrandt & Bernotat (2005)

Abb. 12 Beispiele fiir Stérradien fiir einige Rastvogelarten und Uberwinterungsgéste (Arbeitshilfe Végel und StraRen-
verkehr, www.bmvbs.de)

4.2 Fledermause

Die Geholze im Plangebiet und naheren Umfeld weisen keine Héhlungen auf, die als Quartier
genutzt werden kénnten. Zudem befinden sich keine Gebaude im Plangebiet, so dass eine
Betroffenheit von Quartieren ausgeschlossen werden kann.

Als Jagd-/ Nahrungshabitat werden von Fledermausen vor allem insektenreiche Biotope mit
Leitstrukturen wie beispielsweise Gewasser und deren Ufer, Waldrander, Geblsch- und
Baumgruppen, Feldgeholze oder Streuobstgebiete bevorzugt. Einige Fledermausarten fliegen
zudem entlang von Gehdlzstrukturen, um zwischen Quartieren oder Quartier und Jagdgebie-
ten zu wechseln. Freiflachen werden dagegen weniger genutzt.

Im Vorhabengebiet und unmittelbarem Umfeld stellen daher Waldrandern, Geholzstreifen aber
auch Kleingewasser und Wassergraben potentiell genutzte Jagd-/ Nahrungshabitate flr bei-
spielsweise Zwerg-, Miicken-, Rauhhaut-, Breitfligel-, Fransenfledermaus, Grof3er Abendseg-
ler und Braunes Langohr dar. Die genannten Strukturen bleiben durch das Bauvorhaben
weitestgehend unbeeintrachtigt (ausschliellich Rodung von Einzelbdumen). Tdétungen und
Verletzungen sind durch das Bauvorhaben nicht zu erwarten, da Quartiere fehlen und keine
erhdhte Kollisionsgefahr besteht. Erhebliche Stérungen im Jagdhabitat sind jedoch durch in-
tensive Emissionen kunstlicher Beleuchtungen (Stral’en- & Wegebeleuchtung, Aufienbe-
leuchtung von Gebauden) moglich. Lichtemissionen kdnnen sich nicht nur negativ auf Insekten

auswirken, sondern auch bei Fledermausen zur Beeintrachtigung von beispielsweise der
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Nutzung von Jagdhabitaten/ Flugrouten flihren, weshalb Minderungsmaf3nahmen erforderlich

sind.

4.3 Reptilien

In Mecklenburg-Vorpommern kommt die Zauneidechse (Lacerta agilis) flachendeckend, aber
Uberwiegend in geringer Dichte vor. Die Zauneidechse besiedelt ein breites Spektrum von vor
allem durch den Menschen gestaltete Lebensraume (z. B. Feldraine, Brachen, wenig genutzte
Wiesen und Weiden, Parklandschaften, Friedhofe und Garten).

Aus der Umgebung von Trassenheide sind Zauneidechsenvorkommen bekannt. Auf Grund
der Biotopausstattung wird ein Vorkommen der Art in den Waldrandstrukturen nérdlich und
nordostlich angrenzenden Flachen erwartet. In einigen Randbereichen der Vorhabenflache
kénnen daher Vorkommen einzelner weniger Individuen nicht ganzlich ausgeschlossen wer-
den, so dass Ausschlussmallnahmen umzusetzen sind. Fur andere relevante Reptilienarten

ist das Gebiet hingegen ungeeignet.

4.4 Amphibien

In der unmittelbaren Umgebung der Vorhabenflache befinden sich Wassergraben und ein
Kleingewasser und folglich potentielle Laichhabitate von Amphibien. Aus der Umgebung von
Trassenheide gibt es Nachweise des Noérdlichen Kammmolchs (Triturus cristatus). Zu erwar-
ten sind in den genannten Gewassern weiterhin Knoblauchkréte (Pelobates fuscus) und Moor-
frosch (Rana arvalis). Ein Vorkommen weiterer FFH-Arten ist zwar auf Grund ihrer Verbreitung
potentiell moéglich, jedoch stellen die vorhandenen Gewasser keine geeigneten Laichhabitate
dar. Die Ackerhohlform ist bereits durch die angrenzende LandstralRe fir Amphibien nicht
sicher zu erreichen. Die schwierige Situation wird sich durch die Erweiterung des Gewerbege-
bietes verscharfen, da das Gewasser dann nahezu von fiir Amphibien pot. gefahrlichen Nutz-
ungen umgeben ist. Entsprechend ist eine Ersatzlebensstatte anzulegen.

Auf Grund der raumlichen Nahe kann eine Nutzung der Vorhabenflache als terrestrisches Teil-
habitat der oben genannten Arten nicht ausgeschlossen werden.

Durch die Bebauung der Vorhabenflache und Nutzungsanderung gehen somit auch terres-
trische Teilhabitate verloren. Zudem sind baubedingte Gefahrdungen (z. B. Baustellenverkehr,
Fallenwirkung von Baugruben und Schachten) zu erwarten, so dass Ausschlussmalinahmen

umzusetzen sind.
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4.5 Kafer und Falter

Ein Vorkommen geschitzter holzzersetzender Kaferarten, wie beispielsweise Eremit (Osmo-
derma eremita), wird im Plangebiet nicht erwartet, da keine geeigneten Héhlungen in den jung-

en Geholzen festgestellt werden konnten.

Der Grole Feuerfalter (Lycaena dispar) kommt in der Umgebung von Trassenheide vor. Die
Art nutzt vor allem Uferbereiche von Graben und natirlichen Flie3- und Stillgewassern mit Be-
standen des Fluss-Ampfers (Rumex hydrolapathum), die keiner bzw. nur einer sehr spora-
dischen Nutzung unterliegen. Wahrend bis in die jlingste Zeit ausschlief3lich der Fluss-Ampfer
als Eiablage- und Raupenfutterpflanze diente, so gibt es zunehmend auch Nachweise auf an-
deren Ampferarten. Der Falter nutzt hingegen verschiedene Distelarten zur Nektaraufnahme.
Besonders entlang des Wassergrabens, welcher unmittelbar am Vorhabengebiet gelegen ist,
kénnen Feuerfaltervorkommen nicht ausgeschlossen werden. Das Vorhandensein der rele-
vanten Futterpflanzen der Art im Vorhabengebiet konnte jahreszeitlich bedingt und auf Grund
der Mahd nicht ausgeschlossen werden. Bei Einhaltung eines Pufferstreifens zwischen Ge-

werbegebiet und Graben sind jedoch keine Beeintrachtigungen zu erwarten.

4.6 Biber und Fischotter

Das Vorkommen von Biber (Castor fiber) und Fischotter (Lutra lutra) entlang der Wassergra-
ben zwischen den Grinlandflachen nahe Trassenheide ist bekannt (Revierkartierung, Ver-
kehrs- und Fischereiopfer). Ein regelmaRiges Auftreten des Bibers ist auf der Vorhabenflache
jedoch nicht zu erwarten. Es konnten auch keine Spuren festgestellt werden. Otter sind in der
Lage bei ihren Wanderungen langere Strecken Uber Land zurtickzulegen. Eine Gefahrdung ist
auf Grund der hohen Mobilitat der Art nicht zu erwarten, zudem befinden sich die potentiell
nutzbaren Strukturen (Geholzstreifen und Graben) an den Randern des Plangebietes bzw. in

einem hinreichenden Abstand und bleiben erhalten.

5. Herleitung der erforderlichen VermeidungsmaRnahmen / Grenze der
Vermeidbarkeitsmoglichkeiten und der Betroffenheit artenschutz-
rechtlicher Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG

Folgende Malinahmen zur Abwendung der Einschlagigkeit artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestande sind vorgesehen und werden bei der weitergehenden Konfliktanalyse entsprechend

bertcksichtigt:
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5.1 Vermeidungs- und MinderungsmaBnahmen

VM1 Bauzeitenregelung - Gehdlzrodungen

Geholzrodungen werden aufderhalb der Vogelbrutzeit durchgefiihrt (Zeitraum 1. Oktober bis
1. Marz), um Verletzungen und Tétungen von Freibritern zu vermeiden.
Gerodete Geholze werden nicht zwischengelagert bzw. innerhalb von flinf Tagen abgefahren,

um Kleintieren keine Ansiedlungsmaoglichkeiten zu bieten.

VM2 Offenhaltung der Planflache/ Besiedlungsausschluss

Die Freiflachen werden nach Nutzungsaufgabe durch eine regelmafige Mahd (14-tagig) bis
zum Baubeginn offengehalten, um Amphibien und andere Kleintiere zu vergramen. Die erste
Mahd erfolgt Anfang Méarz. Das Mahdgut wird umgehend abgefahren. Im Uberschneidungs-
bereich des Plangebietes und potentiellem Feldlerchenhabitat (vgl. Abb. 9) werden zudem im
Abstand von 10 m Holzpflécke in den Boden eingeschlagen, die mind. 2 m aus dem Boden
ragen. An der Spitze der Pflocke wird jeweils ein 3 m langes Flatterband befestigt.

Alternativ wird die Flache bis zur ErschlieBung/ Bebauung im Zustand einer Schwarzbrache

gehalten (regelmafiges Grubbern).

VM3 Amphibien- und Reptilienschutz

Zur Verhinderung der Tétung und Verletzung von Amphibien, Zauneidechsen und anderen

Kleintieren durch temporare Fallenwirkung werden in Abstimmung mit einer 6kologischen Bau-
begleitung wahrend der Erschlielungs- und Baumalinahmen mobile Schutzzaune errichtet,
um die Einwanderung ins Plangebiet zu vermeiden.

Zudem werden, um die Entstehung von Kleintierfallen zu vermeiden, keine offenen Schachte
angelegt, stattdessen erfolgt die Ableitung des Regenwassers offen bzw. in Entwasserungs-
rinnen und in naturnah gestaltete Riickhaltebecken oder Sichergruben. Alternativ erfolgt eine
geeignete Sicherung von Schachten bzw. die Installation von Ausstiegshilfen (Abdeckung mit
einer Maschenweite/ Lochgréfie von maximal 3 mm, Amphibtec-Ausstiegsrohr, Amphibien-

leiter, Amphibien-Siphon).

VM4 Freihaltung der Gewésserrandbereiche (z. B. Bachstelze, Feuerfalter, Fischotter)

Die Gewasserrandbereiche (mind. 5 m) sind von Bebauung und anderen gewerblichen Nutz-

ungen freizuhalten und extensiv zu pflegen.

Die Pflege beinhaltet die Fortfiihrung der Unterhaltung des Grabens durch den Wasser- und Bodenverband. Zudem
schlielt sich ostlich des Grabens die CEF-Mafinahmenflache an, so dass hinreichend offene und geeignete Was-

serrandbereiche vorhanden sind.
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VM5 Vermeidung von Storungen durch Lichtemissionen der Au3enbeleuchtung

Die Emissionen der Straflten-/ Wegebeleuchtung und Au3enbeleuchtung der Gebaude werden
auf das notwendige Mal reduziert und es werden insekten-/fledermausfreundlichen Lichtquel-

len verwendet.

Kunstlicht kann Auswirkungen auf lichtsensible Organismen haben, z. B. Einschrankung bzw. Veran-
derungen der Aktionsradien und des Nahrungsangebots, der Rauber-Beute-Beziehungen. Beleucht-
ungen sollten deshalb so gering wie mdglich gehalten werden. Attraktiv auf Insekten wirkt Licht im Ul-
traviolettbereich. Grundsatzlich gilt je geringer der Ultraviolett- und Blauanteil einer Lampe ist, desto
kleiner sind die Auswirkungen auf die Organismen. Entsprechend sind LED-Lampen zu bevorzugen. Im
weillen Lichtspektrum ist warmweilRes Licht mit einer Farbtemperatur <3.000 Kelvin zu bevorzugen.
Weitere Minimierungsmaoglichkeiten des Einflusses von Lichtemissionen:
- Quecksilberdampf-Hochdrucklampen wirken anziehend auf Insekten und sind abzulehnen
- Beleuchtung aufeinander abstimmen (keine unnétigen Mehrfachbeleuchtungen)
- Beleuchtungszeiten den saisonalen Gegebenheiten anpassen
- Beleuchtungsdauer und Lichtstéarke auf das funktional notwendige reduzieren
- unterbrochene Beleuchtung, kein Dauerlicht, Lichtpulse so kurz wie moéglich, Dunkelphasen
dazwischen so lang wie mdglich (ggf. Bewegungsmelder)
- Abweichen von den Beleuchtungsnormen an Orten, an denen die Sicherheit auch mit weni-
ger Kunstlicht gewahrleistet werden kann
- zielgerichtetes Licht - Licht soll nur dorthin gelangen, wo es einen funktionalen Zweck erfiillt
- Streulicht vermeiden - Lichtwirkung nur auf die zu beleuchtende Flache (z. B. kleiner
Grenzaustrittswinkel, Leuchten sorgfaltig platzieren und ausrichten, ggf. Abschirmungen und
Blendschutzvorrichtungen einrichten, méglichst niedrige Masthéhen, Grundausrichtung von
oben nach unten
- Insektenfallen vermeiden durch rundum geschlossene Leuchten

VM6 Vermeidung von Kollisionen von Végeln mit Glasflachen

Individuenverluste durch Kollision von Végeln mit Glasflachen werden vermieden indem re-
flexionsarmes Glas verwendet wird, d. h. entspiegelte Glaser mit einem Aulienreflexionsgrad
von maximal 15%. Zudem werden nur Fenster mit getesteten und als hoch wirksam bewer-
teten Kollisionsschutz verwendet (vgl. Rossler et al. 2022: Vogelfreundliches Bauen mit Glas
und Licht. 3., Gberarbeitete Auflage. Schweizerische Vogelwarte Sempach). Eine flr Vogel ge-
fahrliche Durchsicht an Balkon- oder Terrassenbristungen aus Glas wird durch die Verwen-
dung von halbtransparenten Materialien wie z. B. Milchglas vermieden oder es wird ein ge-
testeter und als hoch wirksam bewerteter Kollisionsschutz verwendet (vgl. Réssler et al. 2022:
Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. 3., Uberarbeitete Auflage. Schweizerische Vogel-

warte Sempach).

5.2 CEF-MaBRnahmen

CEF1 Anlage eines Kleingewédssers mit Pufferzone (ca. 5.000 m?) als Ersatzhabitat

Als Ersatzhabitat flir Amphibien (Laichgewasser und terrestrische Habitate) und als Ersatzha-
bitat fir Fledermause und die betroffenen Vogelarten, insbesondere Wiesenpieper, Feldler-
che, Greifvogel und Weilistorch wird im naheren Umfeld (im Grinlandbereich, ca. 120 m-Ab-

stand zu Vertikalstrukturen) ein mind. 300 m? grof3es Kleingewasser angelegt. Eine im Tages-
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verlauf langere Besonnung ist zu gewahrleisten. Der Anteil besonnter Flachwasserzonen soll
70% am Gesamtflachenanteil betragen. Eine ausreichende Wasserhaltekapazitat des Unter-
grundes ist zu gewahrleisten und eventuell im Voraus zu prifen, ansonsten kdnnen geeignete
naturliche Materialien zur Abdichtung verwendet werden. Gehdlze am Ufer und in der Puffer-
zone sollen nicht angepflanzt werden.
Um das Gewasser wird ein 30 m breiten Pufferzone angelegt, um den Schadstoff- und Dinge-
mitteleintrag zu reduzieren und Bodenbrutern als Brut- und Nahrungshabitat dienen zu kon-

nen. Die Pufferzone ist durch eine extensive Mahd offen zu halten (Mahd ab August).

6. Darlegung der Betroffenheit der Arten

Das Eintreten der Verbotstatbestande des § 44 BNatSchG im Zuge des Vorhabens wird nach-
folgend unter Berlicksichtigung der vorangehend beschriebenen Vermeidungsmaflinahmen
untersucht. Aus Effektivitatsgriinden und zur Vermeidung unnétiger Redundanzen werden
Aussagen, wo zutreffend, nicht artbezogen erlautert, sondern auf Artengruppen angewendet.
Werden Verbote erflllt, wird Gberprift, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen fir die
ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens gemaR § 45 Abs. 7 BNatSchG in Ubereinstimmung
mit den Vorgaben des Art. 16 abs. 1 FFH-RL vorliegen (d. h. Verweilen der Populationen be-
troffener Arten trotz Ausnahmeregelung in einem gunstigen Erhaltungszustand). Grundlage
fur die folgende artenschutzrechtliche Bewertung vorhabenbedingter Beeintrachtigungen sind
die aus den Verbotstatbestanden des § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG zusammenfassend

abgeleiteten Schadigungs-, Stérungs- und Tétungsverbote.

6.1 Bestand und Betroffenheit der Europaischen Vogelarten nach Art. 1 der

Vogelschutz-Richtlinie

Bezlglich der Europaischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fiir nach § 19 BNatSchG zulassige Eingriffe folgende Verbote:

Schadigungsverbot: Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten

und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tétung von Vdgeln oder ihrer Entwick-
lungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im rdumlichen
Zusammenhang gewahrt wird.

Stoérungsverbot: Erhebliches Stéren von Vdgeln wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,

Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht
vor, wenn die Stérung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-

pulation fuhrt.
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Sammelsteckbrief Vogel
Européische Vogelarten gemaf Art. 1 VS-RL

1 Grundinformationen
Tiergruppe im UG: [X] nachgewiesen [X] potenziell méglich

Lokale Population:
Zum Zeitpunkt der Begehung wurden auf der Griinflache ausschlieRlich Nebelkrédhen (Corvus cornix) festgestellt. Im
Geholzstreifen am nordlichen Rand des Plangebietes und im Umfeld wurden Kohlmeisen (Parus major) gesichtet.

Brutvdgel und Nahrungsgaste

Freibriternester konnten im Plangebiet und naheren Umfeld nicht festgestellt werden, kénnen jedoch in jeder Brut-
saison neu angelegt werden. Auf Grund der Nahe zu Verkehrswegen und dem bestehenden Gewerbegebiet kann
ein Vorkommen von stdrungsempfindlichen Arten allerdings ausgeschlossen werden.

Die Gehdlze wurden zudem auf Hohlungen untersucht. Es handelt sich Gberwiegend um rel. junge Gehdlze. Da
Hohlungen nicht festgestellt werden konnten, kann ein Brutvorkommen von Hohlenbriitern ausgeschlossen werden.
Die Ackerhohlform ist relativ klein und liegt unmittelbar an der viel befahrenen L264, so dass auch hier ein Brutvor-
kommen stérungsempfindlicher Arten nicht zu erwarten ist.

Der Entwasserungsgraben am dstlichen Rand des Plangebietes wird regelmaRig bewirtschaftet und weist keine
ausgepragten Vegetationsstrukturen auf, so dass wie auf dem Griinland Offenlandarten zu erwarten sind.

Arten die potentiell im Offenland auf Wirtschaftsgriinland als Brutvogel zu erwarten sind, sind die Feldlerche, der
Wiesenpieper und die Bachstelze bzw. die Wiesenschafstelze. Andere Arten sind auf Grund der intensiven Nutzung,
der Storungsempfindlichkeit und der Pradatorendichte nicht zu erwarten.

Auf Griinland ist zudem ein Auftreten des WeiRstorches (Ciconia ciconia) zu erwarten. Griinlandflachen im 2.000 m-
Umkreis um Horste werden als essenzielle Nahrungsflachen flir das Vorkommen der jeweiligen Fortpflanzungsstatte
gewertet. AuRerhalb des Umkreises kdnnen tatsachlich genutzte Nahrungsfldchen essenziell sein. In der Umgebung
des Vorhabengebietes befinden sich drei Storchenhorste: Zinnowitz 3,1 km, Bannemin 1,3 km und Zecherin WIG 3,5
km. Fur alle drei Horste liegen Daten zum Brutstatus fiir die Bezugsjahre 2021 und 2022 vor. Im Jahr 2022 blieben
die Horste unbesetzt. In der Brutsaison 2021 wurde ausschlieRlich in Zinnowitz ein Horstpaar (ohne fliigge Junge)
erfasst und in Bannemin wurden gelegentliche Horstbesuche von einem Weilstorch beobachtet. Fiir den Banneminer
Horst stellt die Planflache ein essentielles Nahrungshabitat dar.

Rastvogel (z. B. verschiedene Arten von Génsen, Schwénen, Kiebitze etc.) halten sich i. d. R. in gréReren Trupps
auf Grinland- und Ackerflachen mit kurzer Vegetation auf. Die Rastgebietsfunktion der Vorhabenflache, aber auch
der dstlich und stidlich angrenzenden Flachen, werden mit Stufe 2 (regelmaRig genutzte Nahrungs- und Ruhegebiete
von Rastgebieten verschiedener Klassen) bewertet. Im Westen grenzen Gebiete mit einer héheren Wertigkeit an
(Stufe 3: stark frequentierte Nahrungs- und Ruhegebiete in Rastgebieten der Klasse A oder bedeutendste Nahrungs-
und Ruhegebiete in Rastgebieten der Klasse B).

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen kann im Plangebiet auf Grundlage der vorhandenen Daten nicht
sicher bewertet werden.

Der Deutschlandtrend (12 Jahre) des Bestandes fiir zu erwartenden Brutvogelarten wird als Zunahme (Ringeltaube,
Nebelkrahe, Weilistorch), leichte Zunahme (Amsel, Rotkehichen), stabil (Bachstelze, Elster, Rotmilan), moderate
Abnahme (Star, Stieglitz, Feldlerche, Wiesenpieper, Schafstelze) angegeben.

2.1 Prognose des Totungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch Gehélzrodungen und die Beanspruchung von Flachen durch z. B. Bautatigkeiten innerhalb der Brutzeit kann
es zu Tétungen von Nestlingen und zur Zerstérung von Gelegen kommen. Zudem sind Verluste durch Kollisionen
mit Glasflachen maglich.

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Gehdlzrodungen werden auflerhalb der Vogelbrutzeit durchgefiihrt (Zeitraum 1. Oktober bis 1. Méarz), um Verletz-
ungen und Tdtungen von Freibritern zu vermeiden. Gerodete Gehdlze werden nicht zwischengelagert bzw. innerhalb
von flinf Tagen abgefahren, um Kleintieren keine Ansiedlungsmdglichkeiten zu bieten.
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Sammelsteckbrief Vogel
Européische Vogelarten gemaf Art. 1 VS-RL

Die Freiflachen werden nach Nutzungsaufgabe durch eine regelmaRige Mahd (14-tagig) bis zum Baubeginn offenge-
halten, um Amphibien und andere Kleintiere zu vergramen. Die erste Mahd erfolgt Anfang Mérz. Das Mahdgut wird
umgehend abgefahren. Im Uberschneidungsbereich des Plangebietes und potentiellem Feldlerchenhabitat (vgl. Abb.
9) werden zudem im Abstand von 10 m Holzpflocke in den Boden eingeschlagen, die mind. 2 m aus dem Boden
ragen. An der Spitze der Pflocke wird jeweils ein 3 m langes Flatterband befestigt.

Alternativ wird die Flache bis zur ErschlieBung/ Bebauung im Zustand einer Schwarzbrache gehalten (regelméRiges
Grubbern).

Individuenverluste durch Kollision von Vdgeln mit Glasflachen werden vermieden indem reflexionsarmes Glas ver-
wendet wird, d. h. entspiegelte Glaser mit einem Auflenreflexionsgrad von maximal 15%. Zudem werden nur Fenster
mit getesteten und als hoch wirksam bewerteten Kollisionsschutz verwendet (vgl. Réssler et al. 2022: Vogelfreund-
liches Bauen mit Glas und Licht. 3., Uberarbeitete Auflage. Schweizerische Vogelwarte Sempach). Eine fiir Vogel ge-
fahrliche Durchsicht an Balkon- oder Terrassenbriistungen aus Glas wird durch die Verwendung von halbtranspa-
renten Materialien wie z. B. Milchglas vermieden oder es wird ein getesteter und als hoch wirksam bewerteter Kolli-
sionsschutz verwendet (vgl. Rossler et al. 2022: Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. 3., iberarbeitete Auf-
lage. Schweizerische Vogelwarte Sempach).

] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.2 Prognose des Stérungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch die Bebauung und Umnutzung gehen essentiellen Brut- und Nahrungshabitate verloren. Erhebliche Stérungen,
sprich Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen, sind méglich.

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Die Freiflachen werden nach Nutzungsaufgabe durch eine regelmaRige Mahd (14-tagig) bis zum Baubeginn offenge-
halten, um Amphibien und andere Kleintiere zu vergramen. Die erste Mahd erfolgt Anfang Méarz. Das Mahdgut wird
umgehend abgefahren. Im Uberschneidungsbereich des Plangebietes und potentiellem Feldlerchenhabitat (vgl. Abb.
9) werden zudem im Abstand von 10 m Holzpflécke in den Boden eingeschlagen, die mind. 2 m aus dem Boden
ragen. An der Spitze der Pflocke wird jeweils ein 3 m langes Flatterband befestigt.

Alternativ wird die Flache bis zur ErschlieBung/ Bebauung im Zustand einer Schwarzbrache gehalten (regelméRiges
Grubbern).

Die Gewasserrandbereiche (mind. 5 m) sind von Bebauung und anderen Nutzungen freizuhalten und extensiv zu
pflegen.

X] CEF-MaRnahmen erforderlich:

Als Ersatzhabitat fir Amphibien (Laichgewasser und terrestrische Habitate) und als Ersatzhabitat fiir Flederméuse
und die betroffenen Vogelarten, insbesondere Wiesenpieper, Feldlerche, Greifvdgel und Weilstorch wird im niheren
Umfeld (im Grinlandbereich, ca. 120 m-Abstand zu Vertikalstrukturen) ein mind. 300 m? groRes Kleingewasser ange-
legt. Eine im Tagesverlauf Iangere Besonnung ist zu gewahrleisten. Der Anteil besonnter Flachwasserzonen soll 70%
am Gesamtflachenanteil betragen. Eine ausreichende Wasserhaltekapazitat des Untergrundes ist zu gewahrleisten
und eventuell im Voraus zu prifen, ansonsten kdnnen geeignete natlrliche Materialien zur Abdichtung verwendet
werden. Gehdlze am Ufer und in der Pufferzone sollen nicht angepflanzt werden. Um das Gewésser wird ein 30 m
breiten Pufferzone angelegt, um den Schadstoff- und Dingemitteleintrag zu reduzieren und BodenbrUtern als Brut-
und Nahrungshabitat dienen zu kénnen. Die Pufferzone ist durch eine extensive Mahd offen zu halten (Mahd ab
August).

Storungsverbot ist erfiillt: [lja X nein
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Sammelsteckbrief Vogel
Européische Vogelarten gemaf Art. 1 VS-RL

2.3 Prognose der Schadigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
Durch die Bebauung und Umnutzung gehen essentiellen Brut- und Nahrungshabitate verloren.

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Die Gewasserrandbereiche (mind. 5 m) sind von Bebauung und anderen Nutzungen freizuhalten und extensiv zu
pflegen.

X] CEF-MaRnahmen erforderlich:

Als Ersatzhabitat fiir Amphibien (Laichgewasser und terrestrische Habitate) und als Ersatzhabitat fiir Fledermause
und die betroffenen Vogelarten, insbesondere Wiesenpieper, Feldlerche, Greifvdgel und Weilstorch wird im naheren
Umfeld (im Grinlandbereich, ca. 120 m-Abstand zu Vertikalstrukturen) ein mind. 300 m? groRes Kleingewasser ange-
legt. Eine im Tagesverlauf I&ngere Besonnung ist zu gewéhrleisten. Der Anteil besonnter Flachwasserzonen soll 70%
am Gesamtflachenanteil betragen. Eine ausreichende Wasserhaltekapazitat des Untergrundes ist zu gewahrleisten
und eventuell im Voraus zu priifen, ansonsten kdnnen geeignete natirliche Materialien zur Abdichtung verwendet
werden. Gehdlze am Ufer und in der Pufferzone sollen nicht angepflanzt werden. Um das Gewéasser wird ein 30 m
breiten Pufferzone angelegt, um den Schadstoff- und Diingemitteleintrag zu reduzieren und Bodenbr(tern als Brut-
und Nahrungshabitat dienen zu kdnnen. Die Pufferzone ist durch eine extensive Mahd offen zu halten (Mahd ab
August).

Schidigungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

6.2 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie

Bezuglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fiir nach § 19 BNatSchG zulassige Eingriffe folgende Verbote:

Schadigungsverbot: Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten

und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Totung von Tieren oder ihrer Entwick-
lungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im rdumlichen
Zusammenhang gewahrt wird.

Stoérungsverbot: Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,

Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht
vor, wenn die Stérung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Popu-
lation fUhrt.
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6.2.1 Saugetiere

Sammelsteckbrief Fledermause
Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL

1 Grundinformationen
Arten im UG: [_] nachgewiesen [X] potenziell méglich

Fledermause nutzen Spalten, Nischen, Nistkasten und Hohlen an Felsen, Baumen und Gebauden als Wochen-
stuben, sonstige Sommerquartiere und - bei geringem Frost - als Winterquartiere. Einige Arten sind im Flachland
auf feuchte, unbeheizte, frostfreie und wenig genutzte Keller/ Bunker als Winterquartier angewiesen. Bei nécht-
lichen Jagdfligen werden insektenreiche Flachen wie z. B. die Luftrdume Uber Gewassern oder an Waldsdumen
zur Nahrungssuche angeflogen. Die Flugkorridore verlaufen haufig entlang von strukturellen und linearen Leitlinien
wie Waldrandern, Baumreihen, Hecken und Ufergehélzen von Gewassern.

Lokale Population:

Die Geholze im Plangebiet und nédheren Umfeld weisen keine Hohlungen auf, die als Quartier genutzt werden konn-
ten. Zudem befinden sich keine Geb&ude im Plangebiet, so dass eine Betroffenheit von Quartieren ausgeschlossen
werden kann.

Als Jagd-/ Nahrungshabitat werden von Flederm&usen vor allem insektenreiche Biotope mit Leitstrukturen wie bei-
spielsweise Gewasser und deren Ufer, Waldrander, Geblisch- und Baumgruppen, Feldgeholze oder Streuobst-
gebiete bevorzugt. Einige Fledermausarten fliegen zudem entlang von Gehdlzstrukturen, um zwischen Quartieren
oder Quartier und Jagdgebieten zu wechseln. Freiflachen werden dagegen weniger genutzt.

Im Vorhabengebiet und unmittelbarem Umfeld stellen daher Waldrandern, Gehdlzstreifen aber auch Kleingewasser
und Wassergraben potentiell genutzte Jagd-/ Nahrungshabitate flir beispielsweise Zwerg-, Miicken-, Rauhhaut-,
Breitflligel-, Fransenfledermaus, GroRer Abendsegler und Braunes Langohr dar.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population kann im Plangebiet auf Grund der Datenlage nicht sicher bewertet
werden. Populationsparameter aus dem Umfeld sind nicht bekannt. Fledermause sind vielfachen Gefahrdungen
ausgesetzt, so dass durch Summationseffekte Populationseinbufen auch durch den Verlust von Jagdhabitaten
maglich sind. In der kontinentalen biogeografischen Region wird der Erhaltungszustand der hier zu erwartenden
Zwerg-, Miicken-, Fransenfledermaus und des Braunes Langohrs als glinstig bewertet, und von der Rauhhaut- und
Breitfligelfledermaus als unglinstig-unzureichend.

2.1 Prognose des Totungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Totungen und Verletzung kénnen auf Grund fehlender Quartiervorkommen ausgeschlossen werden. Eine Totung im
Jagdhabitat ist nicht zu erwarten, da keine besonderen Gefahren von dem Vorhaben ausgehen.

[ ] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: -
[ ] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.2 Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Erhebliche Stérungen sind durch intensive Lichtemissionen im Jagdhabitat mdglich, sowie durch Verlust von Teil-
jagdhabitaten.

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Minimierung der Lichtemissionen der Stralen-/ Wegebeleuchtung und AuBenbeleuchtung der Gebéaude auf das not-
wendige Mal (Sicherheitsbeleuchtung) und Verwendung von insekten-/ fledermausfreundlichen Lichtquellen.

X] CEF-MaRnahmen erforderlich:

Als Ersatzhabitat fiir Amphibien (Laichgewasser und terrestrische Habitate) und als Ersatzhabitat fiir Fledermause
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Sammelsteckbrief Fledermause
Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL

und die betroffenen Vogelarten, insbesondere Wiesenpieper, Feldlerche, Greifvdgel und Weilstorch wird im n&heren
Umfeld (im Grinlandbereich, ca. 120 m-Abstand zu Vertikalstrukturen) ein mind. 300 m? groRes Kleingewasser ange-
legt. Eine im Tagesverlauf Idngere Besonnung ist zu gewahrleisten. Der Anteil besonnter Flachwasserzonen soll 70%
am Gesamtflachenanteil betragen. Eine ausreichende Wasserhaltekapazitat des Untergrundes ist zu gewahrleisten
und eventuell im Voraus zu prifen, ansonsten kdnnen geeignete natlrliche Materialien zur Abdichtung verwendet
werden. Gehdlze am Ufer und in der Pufferzone sollen nicht angepflanzt werden. Um das Gewasser wird ein 30 m
breiten Pufferzone angelegt, um den Schadstoff- und Dingemitteleintrag zu reduzieren und Bodenbritern als Brut-
und Nahrungshabitat dienen zu kénnen. Die Pufferzone ist durch eine extensive Mahd offen zu halten (Mahd ab Au-
gust).

Storungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.3 Prognose der Schadigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Ein Verlust von Lebensstatten kann auf Grund des Fehlens von Quartieren im Bereich des Vorhabens ausgeschlos-
sen werden.

] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: -
[ ] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Schidigungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

Sammelsteckbrief Fischotter
Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL

1 Grundinformationen
Arten im UG: [ ] nachgewiesen [X] potenziell méglich

Der Fischotter (Lutra lutra) besiedelt alle semiaquatischen Lebensraume von der Meereskiiste tber Strome, Fliisse,
Bache, Seen und Teiche bis zu Sumpf- und Bruchflichen. Neben naturnahen Gewassern werden auch vom
Menschen geschaffene oder gestaltete Gewasser genutzt, z. B. Torfstiche und Teiche. Eigentlicher Lebensraum
dieses semiaquatischen Sdugetieres ist das Ufer. Bei der Auswahl seiner Schlafplatze nutzt der Fischotter
zumindest als Tagesverstecke auch Baue anderer Arten, darunter Biber, Dachs, Fuchs und Bisam.

Auf Grund seiner relativ groen 6kologischen Anpassungsfahigkeit kann der Fischotter anthropogen starker be-
einflusste Lebensraume nutzen, wenn die wesentlichen Rahmenbedingungen (Ufer- und Biotopverbundstrukturen,
Ruhezonen, Nahrungsangebot, geringe Schadstoffbelastung) gegeben sind. Als sehr mobile Art beansprucht der
Fischotter groRRe Reviere, deren Ausdehnung in Abhéngigkeit von Biotopqualitit und Jahreszeit schwanken kann.

Lokale Population:

Das Vorkommen von Biber (Castor fiber) und Fischotter (Lutra lutra) entlang der Wassergraben zwischen den Grin-
landflachen nahe Trassenheide ist bekannt (Revierkartierung, Verkehrs- und Fischereiopfer). Otter sind in der Lage
bei ihren Wanderungen langere Strecken (iber Land zuriickzulegen. Ein regelmaRiges Auftreten des Bibers ist auf
der Vorhabenflache jedoch nicht zu erwarten. Es konnten auch keine Spuren festgestellt werden.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population kann im Plangebiet auf Grund der Datenlage nicht sicher bewertet
werden. Populationsparameter aus dem Umfeld sind nicht bekannt. In der kontinentalen biogeografischen Region
wird der Erhaltungszustand des Bibers als giinstig und der des Fischotters als ungiinstig-unzureichend bewertet.
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Sammelsteckbrief Fischotter

Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL

21

Prognose des Totungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Totungen und Verletzungen sind im Plangebiet nicht zu erwarten, da es sich um mobile Arten handelt. Zudem sind
beide Arten ddmmerungsaktiv. Die Hauptaktivitat in einem Gewerbegebiet findet dagegen tagstber statt.

] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: -
[] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.2

Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Eine Bebauung und intensive Bewirtschaftung von Gewésserrandbereichen kénnen zu Schadigungen fihren (Bar-
riereeffekt).

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Die Gewasserrandbereiche (mind. 5 m) sind von Bebauung und anderen Nutzungen freizuhalten und extensiv zu
pflegen.

] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Storungsverbot ist erfiillt: [lja <] nein

23

Prognose der Schadigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Lebensstatten befinden sich nicht im Plangebiet oder im Wirkbereich.
] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: -
[ ] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Schidigungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

6.2.2 Amphibien

Sammelsteckbrief Amphibien

Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL

Grundinformationen
Arten im UG: [ ] nachgewiesen [X] potenziell méglich

In M-V besiedelt die Knoblauchkrdte (Pelobates fuscus) Diinen und Deiche im Kiistengebiet sowie vor allem offene
Lebensraume der ,Kultursteppe® mit lockeren Bdden, in die sie sich leicht eingraben kénnen. Darunter fallen haupt-
sachlich agrarisch und gartnerisch genutzte Gebiete und wie Gérten, Acker, Wiesen, Weiden und Parkanlagen. Als
weitere Sekundarlebensraume werden auch Abgrabungen verschiedener Art, Industriebrachen und militarische
Ubungsplatze bewohnt. Knoblauchkroten werden auch oft inmitten von Ddrfern oder Grofstadten angetroffen. Die
Knoblauchkréte stellt keine grolen Anspriiche an ihre Laichgewésser. Dabei werden vor allem Kleingewésser wie

34




Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Bebauungsplan Nr. 18 ,Erweiterung des Gewerbegebietes am Bahnhof* der Gemeinde Ostseebad Trassenheide und
6. And. des Flachennutzungsplanes
02.03.2023

Sammelsteckbrief Amphibien
Tierarten nach Anhang IV der FFH-RL

Sélle, Weiher, Teiche und Altwasser aber auch Seen, Moorgewasser und durch anthropogene Nutzung entstan-
dene Abgrabungsgewasser genutzt. Eine groRe Rolle spielt bei der Laichplatzwahl das Vorhandensein gut aus-
gepragter Vertikalstrukturen. Winterquartiere werden subterrestrisch bezogen (landwirtschaftlichen Nutzflachen,
MauselGcher, Kiesanhdufungen und Steinansammlungen). In landlichen Gegenden dienen Keller und Schéchte als
Uberwinterungsorte. Wanderstrecken zwischen Laichplatz und Winterquartier kdnnen bis zu 1200 m betragen.

Hinsichtlich der Laichgewdsserwahl besitzt der Kammmolch (Triturus cristatus) eine hohe dkologische Plastizitét.
Bevorzugt werden natlrliche Kleingewasser (Slle, Weiher, z. T. auch temporare Gewésser) und Kleinseen, aber
auch Teiche und Abgrabungsgewasser (Kies-, Sand- und Mergelgruben). Als optimale Habitate gelten groRere
Kleingewasser mit mehr als 0,5 m Wassertiefe auf schweren Boden (Mergel). Ein sonnenexponiertes Gewasser,
gut entwickelte Submersvegetation, die jedoch auch eine ausreichend offene Wasserflache frei lasst, ein reich
strukturierter Gewasserboden (Aste, Steine) und ein fehlender bzw. geringer Fischbesatz wirken sich gleichfalls
positiv auf die Besiedlung aus. H&ufig liegen die Laichgewasser inmitten landwirtschaftlicher Nutzfldchen. Die
terrestrischen Lebensraume liegen oft in unmittelbarer Nahe der Laichgewasser und sind meist weniger als 1.000
m von ihnen entfernt. Als Landhabitate werden Laub- und Laubmischwalder, Garten, Felder, Sumpfwiesen und
Flachmoore, Erdaufschliisse, Wiesen und Weiher sowie Nadelwéalder genannt. Steine, Totholz, Kleinsdugerbaue
und andere Kleinhdhlen, Lesestein-, Laub- und Reisighaufen sowie Holzstapel dienen als Tagesverstecke. Haufig
liegen die Winterquartiere in &hnlichen, frostfreien Strukturen oder in tieferen Bodenschichten der
Landlebensrdume. Der Kammmolch tberwintert jedoch auch in Kellern und vereinzelt in Gewéssern.

Habitate vom Moorfrosch (Rana arvalis) zeichnen sich durch hohe Grundwasserstande aus. Besiedelt werden vor
allem Nasswiesen, Zwischen-, Nieder- und Flachmoore sowie Erlen- und Birkenbriiche. Der Moorfrosch zeigt bei
Laichgewassern eine Préaferenz fiir Teiche, Weiher, Altwasser und Sélle, gefolgt von Gewéssern in
Erdaufschlissen, Graben, sauren Moorgewdssern und Uferbereichen von Seen. Unter den Landhabitaten
dominieren Sumpfwiesen und Flachmoore, sonstige Wiesen und Weiden sowie Laub- und Mischwalder. Als Land-
und Tagesverstecke nutzen die Moorfrosche gerne Binsen- und Grasbulten oder &hnliche vor Austrocknung
schiitzende Strukturen. Die Uberwinterung erfolgt zumeist in frostfreien Landverstecken, wobei ein Eingraben in
lockere Substrate mdglich ist. Moorfrésche bevorzugen dazu vor allem lichte feuchte Walder mit einer geringen
Strauch-, aber artenreichen Krautschicht (Erlen- und Birkenbriiche, feuchte Laub- und Mischwalder). Daneben
werden uberwinternde Tiere auch in Dranrohren, in Kellern oder in Bunkern auRerhalb von Gebauden angetroffen.

Lokale Population:

In der unmittelbaren Umgebung der Vorhabenflache befinden sich Wassergraben und ein Kleingewasser und folg-
lich potentielle Laichhabitate von Amphibien. Aus der Umgebung von Trassenheide gibt es Nachweise des Nord-
lichen Kammmolchs (Triturus cristatus). Zu erwarten sind in den genannten Gewassern weiterhin Knoblauchkrote
(Pelobates fuscus) und Moorfrosch (Rana arvalis). Ein Vorkommen weiterer FFH-Arten ist zwar auf Grund ihrer
Verbreitung potentiell méglich, jedoch stellen die vorhandenen Gewasser keine geeigneten Laichhabitate dar. Die
Ackerhohlform ist bereits durch die angrenzende Landstrale fiir Amphibien nicht sicher zu erreichen. Die schwieri-
ge Situation wird sich durch die Erweiterung des Gewerbegebietes verscharfen, da das Gewasser dann nahezu
von fiir Amphibien pot. gefahrlichen Nutzungen umgeben ist. Entsprechend ist eine Ersatzlebensstétte anzulegen.
Auf Grund der raumlichen Nahe kann eine Nutzung der Vorhabenflache als terrestrisches Teilhabitat der oben ge-
nannten Arten nicht ausgeschlossen werden.

Der Erhaltungszustand der jeweiligen lokalen Population kann im Plangebiet auf Grund der Datenlage nicht
sicher bewertet werden. Populationsparameter aus dem Umfeld sind nicht bekannt.

Der Erhaltungszustand der potentiell vorkommenden Arten wird in der kontinentalen biogeografischen Region als
unglinstig-unzureichend bewertet.

2.1 Prognose des Totungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Tétungen und Verletzungen sind insbesondere durch bauvorbereitende MaBnahmen und im Zuge der Baumalnah-
men (z. B. Baustellenverkehr, Fallenwirkung von Baugruben und Schachten) méglich.

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Zur Verhinderung der Toétung und Verletzung von Amphibien, Zauneidechsen und anderen Kleintieren durch tempo-
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rare Fallenwirkung werden in Abstimmung mit einer dkologischen Baubegleitung wéhrend der ErschlieRungs- und
BaumafRnahmen mobile Schutzzaune errichtet, um die Einwanderung ins Plangebiet zu vermeiden.

Zudem werden, um die Entstehung von Kleintierfallen zu vermeiden, keine offenen Schéchte angelegt, stattdessen
erfolgt die Ableitung des Regenwassers offen bzw. in Entwasserungsrinnen und in naturnah gestaltete Riickhalte-
becken oder Sichergruben. Alternativ erfolgt eine geeignete Sicherung von Schachten bzw. die Installation von Aus-
stiegshilfen (Abdeckung mit einer Maschenweite/ Lochgréfie von maximal 3 mm, Amphibtec-Ausstiegsrohr, Amphi-
bienleiter, Amphibien-Siphon).

Die Flache wird nach Nutzungsaufgabe durch eine regelméRige Mahd (14-t&gig) bis zum Baubeginn offengehalten,
um Amphibien und andere Kleintiere zu vergramen. Die erste Mahd erfolgt Anfang Méarz. Das Mahdgut wird um-
gehend abgefahren. Alternativ wird die Flache bis zur ErschlieRung/ Bebauung im Zustand einer Schwarzbrache
gehalten (regelmafiges Grubbern).

[] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.2 Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch die Bebauung der Vorhabenflache und Nutzungsanderung gehen terrestrische Teilhabitate verloren und die
Erreichbarkeit eines potentielles Laichgewasser wird erschwert, wodurch erhebliche Stérungen méglich sind.

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Zur Verhinderung der Toétung und Verletzung von Amphibien, Zauneidechsen und anderen Kleintieren durch tempo-
rare Fallenwirkung werden in Abstimmung mit einer dkologischen Baubegleitung wéhrend der ErschlieRungs- und
BaumafRnahmen mobile Schutzz&une errichtet, um die Einwanderung ins Plangebiet zu vermeiden.

Zudem werden, um die Entstehung von Kleintierfallen zu vermeiden, keine offenen Schéchte angelegt, stattdessen
erfolgt die Ableitung des Regenwassers offen bzw. in Entwasserungsrinnen und in naturnah gestaltete Riickhalte-
becken oder Sichergruben. Alternativ erfolgt eine geeignete Sicherung von Schachten bzw. die Installation von Aus-
stiegshilfen (Abdeckung mit einer Maschenweite/ Lochgréfie von maximal 3 mm, Amphibtec-Ausstiegsrohr, Amphi-
bienleiter, Amphibien-Siphon).

X] CEF-MaRnahmen erforderlich:

Als Ersatzhabitat fiir Amphibien (Laichgewasser und terrestrische Habitate) und als Ersatzhabitat fiir Fledermause
und die betroffenen Vogelarten, insbesondere Wiesenpieper, Feldlerche, Greifvdgel und Weilstorch wird im naheren
Umfeld (im Grinlandbereich, ca. 120 m-Ab-stand zu Vertikalstrukturen) ein mind. 300 m? groRes Kleingewasser
angelegt. Eine im Tagesverlauf langere Besonnung ist zu gewéhrleisten. Der Anteil besonnter Flachwasserzonen
soll 70% am Gesamtfldchenanteil betragen. Eine ausreichende Wasserhaltekapazitat des Untergrundes ist zu
gewahrleisten und eventuell im Voraus zu prifen, ansonsten kdnnen geeignete natirliche Materialien zur Abdichtung
verwendet werden. Gehdlze am Ufer und in der Pufferzone sollen nicht angepflanzt werden. Um das Gewéasser wird
ein 30 m breiten Pufferzone angelegt, um den Schadstoff- und Diingemitteleintrag zu reduzieren und Bodenbriitern
als Brut- und Nahrungshabitat dienen zu kénnen. Die Pufferzone ist durch eine extensive Mahd offen zu halten (Mahd
ab August).

Storungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.3 Prognose der Schadigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch die Bebauung der Vorhabenflache und Nutzungsénderung gehen terrestrische Teilhabitate verloren.

] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: -
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X] CEF-MaRnahmen erforderlich:

Als Ersatzhabitat fir Amphibien (Laichgewasser und terrestrische Habitate) und als Ersatzhabitat fiir Flederméuse
und die betroffenen Vogelarten, insbesondere Wiesenpieper, Feldlerche, Greifvdgel und Weilstorch wird im naheren
Umfeld (im Grinlandbereich, ca. 120 m-Abstand zu Vertikalstrukturen) ein mind. 300 m? groRes Kleingewasser ange-
legt. Eine im Tagesverlauf Idngere Besonnung ist zu gewéhrleisten. Der Anteil besonnter Flachwasserzonen soll 70%
am Gesamtflachenanteil betragen. Eine ausreichende Wasserhaltekapazitat des Untergrundes ist zu gewahrleisten
und eventuell im Voraus zu prifen, ansonsten kdnnen geeignete natlrliche Materialien zur Abdichtung verwendet
werden. Gehdlze am Ufer und in der Pufferzone sollen nicht angepflanzt werden. Um das Gewéasser wird ein 30 m
breiten Pufferzone angelegt, um den Schadstoff- und Diingemitteleintrag zu reduzieren und Bodenbr(tern als Brut-
und Nahrungshabitat dienen zu kénnen. Die Pufferzone ist durch eine extensive Mahd offen zu halten (Mahd ab
August).

Schidigungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

6.2.3 Reptilien

Zauneidechse (Lacerta agilis)
Tierart nach Anhang IV der FFH-RL

1 Grundinformationen
Arten im UG: [_] nachgewiesen [X] potenziell mdglich

Zauneidechsen sind beziiglich ihrer Lebensraumstrukturen anthropogen orientierte Lebewesen. Sie besiedeln Ma-
gerbiotope wie trockene Waldrander, Bahnddmme, Heideflachen, Diinen, Steinbriiche, Kiesgruben, Wildgarten und
dhnliche Lebensrdume mit einem Wechsel aus offenen, lockerbddigen Abschnitten und dichter bewachsenen Be-
reichen. In kiihleren Gegenden beschranken sich die Vorkommen auf warmebegiinstigte Standorte. Wichtig sind
auch Elemente wie Totholz und Altgras.

Da Paarung und Eiablage an verschiedenen Stellen des Lebensraumes stattfinden, gilt das gesamte besiedelte Ha-
bitat als Fortpflanzungsstétte. Auch die Ruhestétten, die wahrend des Tages, der Nacht und der Hautung aufgesucht
werden, liegen zufallig verteilt im gesamten Lebensraum. Diese Verstecke werden im Winter als Uberwinterungsver-
stecke genutzt und befinden sich somit auch im Sommerlebensraum.

Lokale Population:

In Mecklenburg-Vorpommern kommt die Zauneidechse (Lacerta agilis) flichendeckend, aber berwiegend in ge-
ringer Dichte vor. Die Zauneidechse besiedelt ein breites Spektrum von vor allem durch den Menschen gestaltete
Lebensrdume (z. B. Feldraine, Brachen, wenig genutzte Wiesen und Weiden, Parklandschaften, Friedhéfe und Gar-
ten). Aus der Umgebung von Trassenheide sind Zauneidechsenvorkommen bekannt. Auf Grund der Biotopausstatt-
ung wird ein Vorkommen der Art in den Waldrandstrukturen nérdlich und norddstlich angrenzenden Flachen erwartet.
In einigen Randbereichen der Vorhabenflache konnen daher Vorkommen einzelner weniger Individuen nicht ganzlich
ausgeschlossen werden.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population kann im Plangebiet auf Grund der Datenlage nicht sicher bewertet
werden. Der Erhaltungszustand der Art wird in der kontinentalen biogeografischen Region derzeit jedoch mit un-
guinstig-unzureichend (sich verschlechternd) bewertet.

2.1 Prognose des Tétungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Die Nutzung von Teilen des Plangebietes kann auf Grund der Biotopausstattung nicht sicher ausgeschlossen werden,
entsprechend sind v. a. wahrend der BaumaRnahme Gefahrdungen maoglich. Potentielle Kleintierfallen (z. B. offene
Schéchte) stellen eine weitere Gefahrenquelle dar.
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Zauneidechse (Lacerta agilis)
Tierart nach Anhang IV der FFH-RL

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Die Flache wird nach Nutzungsaufgabe durch eine regelméRige Mahd (14-t&gig) bis zum Baubeginn offengehalten,
um Amphibien und andere Kleintiere zu vergramen. Die erste Mahd erfolgt Anfang Mérz. Das Mahdgut wird umgeh-
end abgefahren. Alternativ wird die Flache bis zur ErschlieBung/ Bebauung im Zustand einer Schwarzbrache ge-
halten (regelmaRiges Grubbern).

Zur Verhinderung der Tétung und Verletzung von Amphibien, Zauneidechsen und anderen Kleintieren durch tempo-
rére Fallenwirkung werden in Abstimmung mit einer 6kologischen Bau-begleitung wahrend der Erschliefungs- und
Baumalinahmen mobile Schutzzéune errichtet, um die Einwanderung ins Plangebiet zu vermeiden.

Zudem werden, um die Entstehung von Kleintierfallen zu vermeiden, keine offenen Schéchte angelegt, stattdessen
erfolgt die Ableitung des Regenwassers offen bzw. in Entwasserungsrinnen und in naturnah gestaltete Riickhalte-
becken oder Sichergruben. Alternativ erfolgt eine geeignete Sicherung von Schachten bzw. die Installation von Aus-
stiegshilfen (Abdeckung mit einer Maschenweite/ Lochgréfie von maximal 3 mm, Amphibtec-Ausstiegsrohr, Amphi-
bienleiter, Amphibien-Siphon).

[ ] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.2 Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Erhebliche Stérungen sind nicht zu erwarten, da Vorkommen im Plangebiet nahezu ausgeschlossen werden kénnen
und Randstrukturen erhalten bleiben.

[ ] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: -
[] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Storungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.3 Prognose der Schadigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch die Bebauung der Vorhabenflache und Nutzungsénderung werden keine Zauneidechsenhabitate beansprucht,
da die potentiell nutzbaren Randstrukturen erhalten bleiben.

[ ] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: -
[ ] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Schidigungsverbot ist erfiillt: [lja X nein
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6.2.4 Falter

GroRer Feuerfalter (Lycaena dispar)
Tierart nach Anhang IV der FFH-RL

1 Grundinformationen
Arten im UG: [_] nachgewiesen [X] potenziell méglich

Der Grofe Feuerfalter (Lycaena dispar) ist eine hygrophile Tagfalterart. lhre Primarlebensraume sind die nattirlichen
Uberflutungsrdume an Gewéssern mit Bestdnden des Fluss-Ampfers in GroRseggenrieden und Réhrichten, vor allem
in den Flusstalmooren und auf Seeterrassen. Da diese Standorte mit ungestértem bzw. wenig beeinflusstem Grund-
wasserhaushalt in den vergangenen 200 Jahren fast vollstdndig entwassert und intensiv bewirtschaftet wurden,
wurde die Art weitgehend auf Ersatzhabitate zuriickgedrangt. Dies sind vor allem Uferbereiche von Graben, Torf-
stichen, natirlichen FlieR- und Stillgewassern mit Bestanden des Fluss-Ampfers, die keiner bzw. nur einer sehr
sporadischen Nutzung unterliegen Entscheidend fir das Uberleben der Art ist neben der Raupenfrapflanze ein
reichhaltiges Nektarpflanzenangebot, das entweder im Larvalhabitat oder im fir die Art erreichbaren Umfeld
vorhanden sein muss.

Lokale Population:

Der Grolde Feuerfalter (Lycaena dispar) kommt in der Umgebung von Trassenheide vor. Die Art nutzt vor allem Ufer-
bereiche von Graben und natiirlichen FlieR- und Stillgewassern mit Bestanden des Fluss-Ampfers (Rumex hydrolapa-
thum), die keiner bzw. nur einer sehr sporadischen Nutzung unterliegen. Wéhrend bis in die jlingste Zeit ausschlieR-
lich der Fluss-Ampfer als Eiablage- und Raupenfutterpflanze diente, so gibt es zunehmend auch Nachweise auf an-
deren Ampferarten. Der Falter nutzt hingegen verschiedene Distelarten zur Nektaraufnahme. Besonders entlang des
Wassergrabens, welcher unmittelbar am Vorhabengebiet gelegen ist, kénnen Feuerfaltervorkommen nicht ausge-
schlossen werden. Das Vorhandensein der relevanten Futterpflanzen der Artim Vorhabengebiet konnte jahreszeitlich
bedingt und auf Grund der Mahd nicht ausgeschlossen werden. Bei Einhaltung eines Pufferstreifens zwischen Ge-
werbegebiet und Graben sind jedoch keine Beeintréchtigungen zu erwarten.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population kann im Plangebiet auf Grund der Datenlage nicht sicher bewertet
werden. Der Erhaltungszustand der Art wird in der kontinentalen biogeografischen Region derzeit als giinstig bewer-
tet.

2.1 Prognose des Totungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch eine intensive Bewirtschaftung von Gewéasserrandbereichen (Mahd) kann es zur Tétung insbesondere der
larvalen Stadien der Art kommen.

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Die Gewasserrandbereiche (mind. 5 m) sind von Bebauung und anderen Nutzungen freizuhalten und extensiv zu
pflegen.

] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.2 Prognose des Stérungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch eine Bebauung und intensiver Bewirtschaftung von Gewasserrandbereichen kénnen Habitate verschiedener
Entwicklungsstadien der Art beansprucht werden, was erheblichen Stérungen zur Folge haben kann.

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Die Gewasserrandbereiche (mind. 5 m) sind von Bebauung und anderen Nutzungen freizuhalten und extensiv zu
pflegen.
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GroRer Feuerfalter (Lycaena dispar)
Tierart nach Anhang IV der FFH-RL

[ ] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Storungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.3 Prognose der Schadigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Durch eine Bebauung und intensiver Bewirtschaftung von Gewasserrandbereichen kénnen Habitate verschiedener
Entwicklungsstadien der Art beansprucht werden.

XI Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Die Gewasserrandbereiche (mind. 5 m) sind von Bebauung und anderen Nutzungen freizuhalten und extensiv zu
pflegen.

[ ] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Schidigungsverbot ist erfillt: [lja X nein

6.3  Bestand und Betroffenheit weiterer geschiitzter Arten, die keinen gemein-

schaftsrechtlichen Schutzstatus aufweisen

Nachfolgend werden die im Untersuchungsraum potentiell vorkommenden geschitzten Tier-
arten oder Gruppen, die nicht gleichzeitig nach Anhang IV der FFH-Richtlinie oder gem. Art. 1
Vogelschutzrichtlinie geschitzt sind, aufgefihrt:

- Reptilien: Waldeidechse und Ringelnatter

- Amphibien: Teichfrosch, Teichmolch, Grasfrosch, Erdkréte
Mit den vorgesehenen Vermeidungs- und CEF-MalRnahmen kann auch der hinreichende

Schutz dieser Tierarten gewahrleistet werden.

7. Gutachterliches Fazit

Bei Durchfihrung der o. g. Vermeidungs- und CEF-MafRnahmen kann dem Eintreten einschla-
giger Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG effektiv begegnet werden. Das Vorha-

ben ist somit nach den Maligaben des BNatSchG zulassig.
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8. Quellenverzeichnis

Gesetze, Normen, Richtlinien

Gesetz iiber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz — BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli
2009 [BGBI. | S. S. 2542], in Kraft getreten am 01.03.2010, zuletzt gedndert durch Gesetz vom 20.07.2022 (BGBI. | S. 1362,
berichtigt S. 1436) mit Wirkung vom 29.07.2022.

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) — Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten. Vom 16.
Februar 2005 (BGBI. I S. 258 (896)), zuletzt gedndert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBI. | S. 95).

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natlrlichen Lebensraume sowie der wildiebenden Tier-
und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie - FFH-Richtlinie, ABI. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), geandert durch Richtlinie
97/62/ EG des Rates vom 27.10.1997, ABI. L 305/ 42ff vom 8.11.1997, ge&ndert durch Verordnung (EG) Nr. 1882/ 2003 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 29.09.2003, ABI. L 284/1 vom 31. 10.2003 sowie Richtlinie 2006/105/EG des
Rates vom 20. November 2006 ABI. L 363/ S. 368ff vom 20.12.2006

Richtlinie 2009/147/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 (iber die Erhaltung der wild-
lebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie). Amtsblatt der EU L 20/7 vom 26.01.2010

NatSchAG M-V — Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausflihrung des Bundesnaturschutzgesetzes (Natur-
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Literatur

BiBBY, C. J., BURGESS, N. D. & HILL, D. A. (1995): Methoden der Feldornithologie. Bestandserfassung in der Praxis - Eugen
Ulmer Verlag 270 S.

BLANKE, |. (2006): Die Zauneidechse zwischen Licht und Schatten. — Laurenti-Verlag, Bielefeld, 176 S.
BLESSING, M. & SCHARMER, E. (2013): Der Artenschutz im Bebauungsplanverfahren. Kohlhammer Verlag. 138 S.

DENSE, C. & MEYER, K. (2001): Fledermause (Chiroptera). In: FARTMANN, T., GUNNEMANN, H., SALM, P. & SCHRODER, E. (Bearb.):
Berichtspflichten in Natura-2000-Gebieten — Empfehlungen zur Erfassung der Arten des Anhanges Il und Charakterisierung
der Lebensraumtypen des Anhangs | der FFH-RI. — Angewandte Landschaftsdkologie 42: 192-203.

DIETZ, C., HELVERSEN, O. V. & NILL, D. (2007): Handbuch der Fledermause Europas und Nordwestafrikas: Biologie — Kenn-
zeichen - Gefahrdung. — Stuttgart (Kosmos), 399 S.

DIETZ, M. & SIMON, M. (2005): Flederméuse (Chiroptera). In: DOERPINGHAUS, A., EICHEN, C., GUNNEMANN, H., LEOPOLD, P.,
NEUKIRCHEN, M., PETERMANN, J. & SCHRODER, E. (Bearb.): Methoden zur Er-fassung von Arten der Anhénge IV und V der
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Naturschutz und Biologische Vielfalt 20: 318-372.

FLADE, M., (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. Grundlagen fiir den Gebrauch vogelkundlicher
Daten in der Landschaftsplanung. - IHW Verlag, Eching, 879 S.

GERLACH, B., DROSCHMEISTER, R., LANGGEMACH, T., BORKENHAGEN, K., BUSCH, M., HAUSWIRTH, M., HEINICKE, T., KAMP, J., KART-
HAUSER, J., KONIG, C., MARKONES, N., PRIOR, N., TRAUTMANN, S., WAHL, J. & SUDFELDT, C. (2019): Végel in Deutschland — Uber-
sichten zur Bestandssituation. DDA, BfN, LAG VSW, Miinster.

HACHTEL, M., SCHMIDT, P., BROCKSIEPER, U. & RODER, C. (2009): Erfassung von Reptilien — eine Ubersicht iiber den Einsatz
kiinstlicher Verstecke (KV) und die Kombination mit anderen Methoden. In: HACHTEL, M., SCHLUPMANN, M., THIESMEIER, B. &
WEDDELING, K. (Hrsg.): Methoden der Feldherpetologie, Zeitschrift fir Feldherpetologie, Supplement 15: S. 85-134.

HACHTEL, M., GOCKING, C., MENKE, N., SCHULTE, U., SCHWARTZE, M. & WEDDELING, K. (Hrsg.) (2017): Um- und Wiederan-
siedlung von Amphibien und Reptilien — Beispiele, Probleme, Ldsungsansétze. Laurenti Verlag - Bielefeld, 296 S.

HELD, H., HOLKER, F. & JESSEL, B. (Hrsg.) (2013): Schutz der Nacht - Lichtverschmutzung, Biodiversitat und Nachtlandschaft.
BfN-Skripten 336 (http://www.bfn.de).

41




Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Bebauungsplan Nr. 18 ,Erweiterung des Gewerbegebietes am Bahnhof* der Gemeinde Ostseebad Trassenheide und
6. And. des Flachennutzungsplanes
02.03.2023

HIELSCHER (2002): Eremit, Juchtenk&fer-Osmoderma eremita (SCOPOLI). in: Lebensrdume und Arten der FFH-Richtlinie in
Brandenburg. — Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 11: 8; 132-133.

LFU (2013) — Bayerisches Landesamt flir Umwelt (Hrsg.): Vogelschlag an Glasflachen vermeiden. Augsburg, Oktober 2010,
aktualisiert Dezember 2013.

LUNG M-V — LANDESAMT FUR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE MECKLENBURG-VORPOMMERN (2010): Leitfaden Arten-
schutz in Mecklenburg-Vorpommern, Hauptmodul Planfeststellung/ Genehmigung. Fachgutachten erstellt durch Froelich &
Sporbeck Potsdam.

RANIUS, T. & HEDIN, J. (2001): The dispersal rate of a beetle, Osmoderma eremita, living in tree hollows. — Oecologia 126 (3):
363-370.

SCHAFFRATH, U. (2003a): Zu Lebensweise, Verbreitung und Gefahrdung von Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) (Coleoptera;
Scarabaeoidea, Cetoniidae, Trichinae), Teil 1. — Philippia 10/3: 157-248.

SCHIEMENZ, H. & GUNTHER, R. (1994): Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien Ostdeutschlands (Gebiet der ehemaligen
DDR). — Rangsdorf (Natur und Text), 143 S.

SCHMID, H., DOPPLER, W., HEYNEN, D. & ROSSLER, M. (2012): Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. 2. Uberarbeitete
Auflage. Schweizerische Vogelwarte Sempach.

SKiBA, R. (2009): Européische Fledermause. Die Neue Brehm-Blicherei. Hohenwarsleben.

SUDBECK, P., ANDRETZKE, H., FISCHER, S., GEDEON, K., SCHIKORE, T., SCHRODER, K. & SUDFELDT, C. (Hrsg.) (2005): Methoden-
standards zur Erfassung der Brutvdgel Deutschlands. Radolfzell.

VOKLER, F. (2014): Zweiter Brutvogelatlas des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
WEDDELING, K., HACHTEL, M., ORTMANN, D., SCHMIDT, P. & BOSBACH, G. (2005): Lurche (Amphibia). In: DOERPINGHAUS, A.,

EICHEN, C., GUNNEMANN, H., LEOPOLD, P., NEUKIRCHEN, M., PETERMANN, J. & SCHRODER, E. (Bearb.): Methoden zur Erfassung
von Arten der Anhange IV und V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Naturschutz und Biologische Vielfalt 20: 217-276.

WEDDELING, K., HACHTEL, M., ORTMANN, D., SCHMIDT, P. & BOSBACH, G. (2005): Kriechtiere (Reptilia). In: DOERPINGHAUS, A.,
EICHEN, C., GUNNEMANN, H., LEOPOLD, P., NEUKIRCHEN, M., PETERMANN, J. & SCHRODER, E. (Bearb.): Methoden zur Erfassung
von Arten der Anhénge IV und V der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Naturschutz und Biologische Vielfalt 20: 277-317.

Internetquellen

o  Artvorkommen, GroRvdgel, Rastflachen, Schlafplétze: http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/ script/
o  Steckbriefe der FFH-Arten: http://www.lung.mv-regierung.definsite/cms/umwelt/natur/artenschutz/fth_arten.htm
o Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien Deutschlands: http://www.feldherpetologie.de/atlas/

gez. Dr. Juliane Schatz Q\ QQ'\)\Q):\E

~7
gez. Jens Berg % / ﬁ-)/

42




Erdbaulabor Anne-Kathrin Hinrichs

Waldstralle 1 « 17495 Ziissow * 038355/66897  info@erdbaulabor-hinrichs.de

BV: B-Plan 18

GEOTECHNISCHE VORERKUNDUNG

Auftragsnummer

Auftraggeber

Auftragnehmer

Bearbeiter

Objekt

65-2023

Amt Usedom Nord

Gemeinde Trassenheide uber

UPEG Usedom Projektentwicklungsgesellschaft mbH
Strandstrafe 1a

17449 Trassenheide

Erdbaulabor
Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Zissow

Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs

ErschlieRung B-Plan 18
17449 Trassenheide

Zissow, den 28.06.2023 Seite 0]18



Erdbaulabor Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstralle 1 « 17495 Ziissow * 038355/66897  info@erdbaulabor-hinrichs.de
BV: B-Plan 18

Inhalt
T AUTIIAG 2
2. UNEIAgEN ... 2
S ANIBGEN 2
O U4 To =Y | SRS 3
5. UntersuchungsumMfang.........ccoooiioie 3
6. Zusammenfassung aus den Unterlagen ... 4
6.1 Allgemeine ANGaben ... 4
6.2 Baugrundmodell...........oooiiiiiiiiiiiiiiiee e 6
7. Baugrundbeurteilung und BauhiNWeISE .........cccooiiiiiiiieeeeeeeeeeee e 9
8. Beurteilung der Flache als Moorstandort ..o 11
ANTAGEN ... 13
Zissow, den 28.06.2023 Seite 1]18



Erdbaulabor Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstralle 1 « 17495 Ziissow * 038355/66897  info@erdbaulabor-hinrichs.de
BV: B-Plan 18

1. Auftrag

Das Erdbaulabor Anne-Kathrin Hinrichs wurde durch die UPEG Usedom
Projektentwicklungsgesellschaft mbH, im Namen des Bauherrn, beauftragt, eine
Baugrunduntersuchung in dem geplanten Bebauungsplan 18 ,Erweiterung des
Gewerbegebietes am Bahnhof” in Trassenheide durchzufuhren.

Die Bauherren planen die ErschlieBung eines neuen B-Plan-Gebietes.

Auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse soll ein Geotechnischer Bericht mit
Aussagen zur Bodenbeschaffenheit, insbesondere zum Verdacht, dass sich der B-

Plan auf einem Moorstandort befindet, erstellt werden.

Fur weitere Untersuchungen sind Ruckstellproben einzulagern.

2. Unterlagen

U 1 Ubersichtskarte GDI-MV 1: 500

U 2 Lithofazieskarte Quartar Maf3stab 1: 50 000

U 3 Lageplan des Bauvorhabens

U 4 Sammlung geologischer Fuhrer 88, Duphorn, Kliewe, Niedermeyer, Jahnke und
Werner 1995

U 5 Geologische und topographische Karten im Archiv

U 6 Karte der quartaren Bildungen- Oberflache bis 5 m Tiefe; 1: 200 000
Blatt: Stralsund

U 7 Bohrprofile aus dem Archiv des Unterzeichners

3. Anlagen

A 1 Lageplan der Bohransatzpunkte

A 2 Rammkernbohrungen
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4. Gultigkeit

Der vorliegende geotechnische Bericht gilt nur fur den erkundeten Standort des
geplanten Bauvorhabens gemafl den Angaben unter Punkt 6. Die Gultigkeit der
Aussagen zum Baugrund und zu den Grandungsempfehlungen erlischt bei
natlrlichen oder kinstlichen Veranderungen des Baugrundes oder bei Anderung des
Bauvorhabens, jedoch spatestens 24 Monate nach Fertigstellung des
geotechnischen Berichts. Eine spatere Nutzung der  vorliegenden
Untersuchungsergebnisse und Empfehlungen bedarf deren Bestatigung durch eine
entsprechende Prufung. Dieser Bericht beruht auf einer punktférmigen Erkundung
gemald DIN 4020. Abweichungen vom, in vor genannter DIN, vorgegebenen
Untersuchungsumfang werden unter Umstanden durch Vorkenntnisse der
Baugrundsituation des Standortes begrindet.

Durch die punktférmige Untersuchung konnen Abweichungen nicht mit Sicherheit

ausgeschlossen werden.

5. Untersuchungsumfang

Die objektspezifische Erkundung der Baugrundschichten erfolgte am 19.06.2023.
Ausgehend von der geologischen Recherche, wonach holozane und pleistozane,
sowie eventuell anthropogen veranderte Boden in verschiedenen Machtigkeiten zu
erwarten waren, wurde an acht Punkten eine Kleinbohrung ausgeflhrt. Bei den
Aufschlussarbeiten fand die DIN EN ISO 22475-1 (Erkundung durch Schurfe und
Bohrungen, sowie Entnahme von Proben) Berucksichtigung. Der Baugrundaufbau
wurde bis in eine Tiefe von maximal 7,00m unter Gelandeoberkante erkundet. Die

Lage der Bohransatzpunkte ist dem Lageplan zu entnehmen.

Die generalisierten Schichtenverzeichnisse sind als Anlage A 2 beigefugt.

Aus den Bohrungen wurden schichtgetreue, gestérte Proben entnommen und im

Labor eingelagert.
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6. Zusammenfassung aus den Unterlagen
6.1 Allgemeine Angaben

Lage
Der zu untersuchende Standort befindet sich im Siden der Ortschaft Trassenheide
und grenzt im Norden an die Wiesenstralde (Abbildung 1).
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Abbildung 1: Lage des Grundstiickes (Quelle GAIA MV, schwarz gekennzeichnet)

Das Baufeld war zum Untersuchungszeitpunkt unbebaut
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Abbildung 2: Blick auf das Baufeld

Die zu untersuchende Flache ist unregelmalig. Die vorhandene Gelandeoberflache
auf dem Grundsttick liegt gemal} den vorhandenen Unterlagen und der Vermessung
der Bohrpunkte, zwischen 0,00 m NHN und 1,50 m NHN (DHHN 92).

Geplante ErschlieBung

Gemal den planungsseitigen Angaben ist die ErschlieBung des B-Planes Uber eine
direkte Anbindung an die Wiesenstralte geplant. Der B-Plan selbst wird durch eine
Stralle mit Wendehammer und eine kleine Stichstrale erschlossen. Hierin sollen
auch alle Medien verlegt werden.
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6.2 Baugrundmodell

Zur Erkundung des Baugrundes wurden im geplanten Baufeld, wie in Abschnitt 5
beschrieben, acht Rammkernbohrungen niedergebracht, visuell bewertet und als
Bohrprofile dargestellt. Die Sondierungen setzen auf der vorhandenen anthropogen
veranderten Oberflache auf.

Die Bohrungen wurden im Baufeld mit der GPS-Antenne Geofennel
(Hohenbezugssystem DHHNZ2016) eingemessen. Die Ergebnisse der Lage- und

Hohenmessung sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Lage- und H6henmessung der einzelnen Bohrpunkte

Koordinaten UTM 33 Hoéhe
Bohrungsname Nord Ost [m NHN]
RKB 1 5992698,71 33425762,72 0,49
RKB 2 5992775,27 33425756,61 0,78
RKB 3 5992723,86 33425829,66 0,44
RKB 4 5992633,99 33425794,58 0,27
RKB5 5992647,90 33425892,49 0,15
RKB 6 5992587,08 33425951,14 0,16
RKB 7 5992467,60 33426272,33 0,77
RKB 8 5992726,55 33425913,24 1,27

Die durch die Bohrung belegten Schichten konnen wie folgt untergliedert werden:
e Oberboden
e Auffullungen
e Sande

e Organogene Ablagerungen

Oberflachlich steht im Untersuchungsgebiet (Ausnahme RKB 8) ein relativ
homogener Oberboden an, welcher locker gelagert ist. Granulometrisch ist er als
humoser, feinsandiger Mittelsand zu beschreiben. Der Oberboden ist aufgrund der
Zusammensetzung in Anlehnung an die ZTVE-StB 2017 der
Frostempfindlichkeitsklasse F 1 zuzuordnen. Die Zuordnung nach DIN 18300 (alt)

erfolgt in die Bodenklasse 1 und nach der DIN 18 196 kann er als OH angesprochen

werden.
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In der RKB 8 standen bis in eine Tiefe von 1,90 m unter Gelande unterschiedliche
Auffillungen an. Sie werden durch Feinsande mit unterschiedlichen
Nebengemengteilen gebildet. Sie sind aufgrund der Zusammensetzung in Anlehnung
an die ZTVE-StB 2017 der Frostempfindlichkeitsklasse F 1 bis F 3 zuzuordnen. Die
Zuordnung nach DIN 18300 (alt) erfolgt in die Bodenklasse 3 und nach der

DIN 18 196 konnen sie als SE bis SU* angesprochen werden.

Das Liegende dieser Schichten bildet ein locker, mit Zunahme der Tiefe auch
mitteldicht gelagerter, mittelsandiger Feinsand. Teilweise ist auch eine sehr lockere
Lagerungsdichte anzutreffen. Durch die geringe Unformigkeit (U < 3) neigen die
Sande beim Austrocknen zum Rieseln und bei Wasserzutritt zum FlieRen. Aufgrund
der Zusammensetzung in Anlehnung an die ZTVE-StB 2017 sind die Sande der
Frostempfindlichkeitsklasse F1 bis F2 zuzuordnen. Die Zuordnung nach DIN 18300
(alt) erfolgt in die Bodenklasse 3 und nach der DIN 18 196 konnen sie als SE bis SU

angesprochen werden.

In die Sande sind bis in einer Tiefe zwischen 4,85 m NHN und 6,87 m NHN
organogene Bdden unterschiedlicher Machtigkeit eingelagert. Es handelt sich hierbei
um Mudden und Torfe, wobei die Torfe eine geringe Machtigkeit von nur ca. 20 cm
besitzen.

Die Mudde wurde in der RKB 5 und RKB 6 nicht durchteuft.
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Grundwasser
Langfristige Beobachtungen des Grundwassers standen dem Bearbeiter nicht zur

Verfigung. Wahrend der Bohrarbeiten wurde Grundwasser wie folgt angetroffen:

Tabelle 2: Ermittelte Wasserstidnde

Bohrwasserstand Endwasserstand Bohrwasserstand Endwasserstand
Rammkernbohrung

m u. OKG m u. OKG m NHN m NHN
RKB 1 1,12 1,06 -0,63 -0,57
RKB 2 1,60 1,42 -0,82 -0,64
RKB 3 1,23 1,16 -0,79 -0,72
RKB 4 1,08 1,02 -0,81 -0,75
RKB 5 1,18 0,98 -1,03 -0,83
RKB 6 1,03 0,98 -0,87 -0,82
RKB 7 2,08 2,06 -1,31 -1,29
RKB 8 2,08 1,66 -0,81 -0,39

Bei dem angetroffenen Grundwasser handelt es sich um den ersten unbedeckten
Grundwasserleiter. Das Grundwasser weist, gemal den hydrogeologischen Karten
(www.geoportal-mv.de/gaia), einen mittleren ausgepegelten Stand von ca. 0,00 m
NHN auf. Diese Angaben weichen deutlich von den erbohrten Grundwasserstanden
ab. Angaben Uber niederschlags- oder jahreszeitlich bedingten Schwankungsbereich
des Grundwassers liegen nicht vor. Es ist jedoch von einer Schwankungsbreite im

Dezimeterbereich auszugehen.
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7. Baugrundbeurteilung und Bauhinweise

Nach dem Kartenmaterial des Landesamtes fur Umwelt, Naturschutz und Geologie
Mecklenburg-Vorpommern (http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/script/) liegt

das Grundstick auRerhalb einer Trinkwasserschutzzone.

Der gewahlte Standort ist fur die Errichtung des geplanten Bauvorhabens geeignet.
Allerdings ist teilweise fur die Grindung der Gebaude mit erhéhten Kosten durch die
tiefliegenden organogenen Bdden zu rechnen. Fur die Verlegung von Leitungen und

den StralRenaufbau sehe ich keine Kostenerhohungen.

Nach Recherche im geologischen Kartenmaterial und der Standortbegehung konnten

keine Schwachezonen im tieferen Untergrund festgestellt werden.

Die anstehenden Bdden konnen als drei Homogenbereiche betrachtet werden, die

Auffillungen, die Sande und die organogenen Bdden.
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Schlussfolgerungen fiir die Bauausfiihrunq:

Die Grindung der Stral’e und die Leitungsverlegung kénnen nach den gultigen

Standards erfolgen.

Aufgrund der angetroffenen Grundwasserstande ist eine Grundwasserhaltung zum

Ausbau des Oberbodens im Bereich der Bebauung nicht notwendig.

Alle ausgebauten Boden sollten vor Ort verbleiben und zur Gelanderegulierung

verwendet werden.

Regenwasser

Anfallendes Regenwasser im Straldenbereich ist durch ein entsprechendes Gefalle
vom Gebaude wegzuleiten. Es ist laut Wasserhaushaltsgesetz schadlos im
Untergrund zu versickern. Hierfur kommt nach DWA-Arbeitsblatt A 138 ,Planung,
Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser eine
flache Rigole oder eine Mulde in Betracht. Vor einer Einleitung in den Untergrund ist

eine Regenwasserspeicherung und -nutzung zu empfehlen.

Priifung des Standortes zur Errichtung eines Gewassers

Innerhalb der durchgefuhrten Untersuchungen sollte auch eine
Standortuntersuchung fur die Errichtung eines Gewassers mit naturlicher
Grundwasserspeisung gepruft werden.

Die Gelandeoberkante des Standortes wurde mit einer Hohe von 0,77 m NHN
héhenmalig vermessen. Der freie Grundwasserspiegel lag zum
Untersuchungszeitpunkt bei 2,08 m unter Gelande. Das entspricht einer Hohenkote
von -1,31 m NHN. Das geplante Gewasser benotig eine Sohltiefe von mindestens 4

bis 5 m unter Gelande, um dauerhaft mit Grundwasser versorgt zu werden.
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8. Beurteilung der Flache als Moorstandort

Moore sind wassergepragte Lebensraume, die oberflachlich Torf bilden. In der
Landschaft erfillen sie wichtige Funktionen der Wasserspeicherung und des
Nahrstoffrickhalts und sie verbessern durch Kihlung das Kleinklima. Moore
gehdren zu den wenigen Okosystemen mit einer positiven Nahrstoffbilanz. Da
sie einer speziell angepassten Tier- und Pflanzenwelt Lebensraum bieten, sind

viele Moore zum Beispiel als Naturschutzgebiete geschiitzt.

Innerhalb des Baufeldes wurden oberflachlich keine Torfe oder andere organogenen

Bildungen angetroffen, welche auf Moorbildungen schliel3en lassen wirden.

Der vorhandene Oberboden zeigt keine Torfbildungen. Es sind humose Sande mit
geringen Unterschieden in den Kornverteilungen und dem Humusgehalt (siehe Fotos

im Anhang).
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Die bautechnischen Aussagen beziehen sich auf den zum Zeitpunkt der Erstellung
dieses Berichtes bekannten Planungsstand und auf die Ergebnisse der
Aufschlussbohrungen. Bei einer wesentlichen Planungsanderung, wie z. B.
veranderte HoOhenlage des Bauwerkes, oder von den vorstehenden Angaben
abweichend festgestellte Baugrundverhaltnisse, sollten die getroffenen Aussagen
und Empfehlungen Uberprift und ggf. an die geanderten Randbedingungen

angepasst werden.

Samtliche Aussagen, Bewertungen und Empfehlungen basieren auf dem im Bericht
beschriebenem Erkundungsrahmen und erheben keinen Anspruch auf eine

vollstandige reprasentative Beurteilung der Flache.

Falls sich Fragen ergeben, die im vorliegenden Bericht nicht oder abweichend
erortert wurden, ist der Baugrundgutachter zu einer erganzenden Stellungnahme
aufzufordern. Unser Buro ist, fir Baugrubensohlabnahmen und die Prifung der

Verdichtung rechtzeitig zu bestellen.

Prifstellenleiter

Dipl.-Geologe Dipl. Gc%zl:dstr t it Hinrichs

[ 17495 Zussow

Anne-Kathrin Hinrichs
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Anlagen
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Abbildung 4: RKB 2

Zissow, den 28.06.2023 Seite 14|18



Erdbaulabor Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1 « 17495 Ziissow « 038355/66897 « info@erdbaulabor-hinrichs.de
BV: B-Plan 18

o

Abbildung 6: RKB 4
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Abbildung 8: RKB 6
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Abbildung 10: RKB 8
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6. Anderung des Fldchennutzungsplanes
der Gemeinde Ostseebad Trassenheide

i.V.m. Bebauungsplan Nr. 18 der Gemeinde Ostseebad Trassenheide
+Erweiterung des Gewerbegebietes am Bahnhof*

Vorentwurf von 07-2023
fur die frihzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB,
der Behérden und sonstigen Tréger offentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB
und der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB

Folgende nach Einschdtzung der Gemeinde Ostseebad Trassenheide
wesentliche umweltbezogene Stellungnahme wurde bei der Erstellung des
Vorentwurfes beachftet:

Amt fir Raumordnung und Landesplanung Vorpommern
(Stellungnahme vom 29.03.2023 zur Planungsanzeige)

Die Ziele der Raumordnung stehen dem Vorhaben nicht entgegen.
Dennoch sind folgende raumordnerische Belange zu berlcksichtigen:
Die gewerbliche Baufldchenentwicklung hat sich am Eigenbedarf der
Gemeinde zu orientieren. Es ist eine alternative Standortprifung
durchzufUhren.

Die Ziele der Raumordnung zu Tourismus, Naturschutz und
Landschaftspflege, KiUstenschutz und Trinkwasser sind in die Planung
einzustellen.



il

us |
Amt fiir Raumordnung und i
Landesplanung Vorpommern """ ‘ |
- Der Amtsleiter - 04 APR 2023 ,
17489 Greifswald, Schuhhagen 3 Amt Usedom-Nord
Telefon 03834 514939-0 / Fax 03834 514933-70 ’
E-Mail: poststelle@afrlvp.mv-regierung.de | £ e |Ha (K [oa | 8| BB |oBH| ﬂ
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Bearbeiter:  Herr Szponik
; ; Telefon: 03834 514939 22
Gemeinde Ostseebad Trassenheide E?Nfaﬁ? david.szponik@afrlvp.mv-regierung.de
Uber Amt Usedom-Nord AZ: 110/ 506.2.75.133.1 / 3_032/91
N 110/506.2.75.133.2 / 3_184/22
Mowenstrale 1 Datum: 29.03.2023 -

17454 Ostseebad Zinnowitz

L ]
lhr Zeichen Ihr Schreiben vom
6.AndFNP-Thd u BP18-Thd 22.09.2022

nachrichtlich:
- Landkreis Vorpommern-Greifswald
- WM M-V, Abt. 5, Ref. 550

6. Anderung des Flachennutzungsplans und Bebauungsplan Nr. 18 ,,Erweiterung des
Gewerbegebietes am Bahnhof“ der Gemeinde Ostseebad Trassenheide, Landkreis
Vorpommern-Greifswald (Posteingang: 13.10.2022)

hier: Landesplanerische Stellungnahme im Rahmen der Planungsanzeige

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem o. g. Vorhaben (5 ha) soll ein neues Angebot an Gewerbefliachen geschaffen wer-
den. Gleichzeitig soll in diesem Gebiet eine Zuléssigkeit von Einzelhandelsbetrieben ausge-
schlossen werden. Der Standort befindet sich am &uRersten Siedlungsrand, in Anbindung an
ein bestehendes Gewerbegebiet und wird intensiv landwirtschaftlich genutzt.

Der wirksame Flachennutzungsplan stellt den (iberwiegenden Bereich als Flache fir die
Forstwirtschaft und den tibrigen Teil als Flache fur die Landwirtschaft dar.

Die Ziele der Raumordnung stehen dem Vorhaben nicht entgegen. Dennoch sind fol-
gende raumordnerische Belange zu beriicksichtigen:

Nach dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VP) ist Trassen-
heide Gemeinde des Nahbereichs von Zinnowitz. Die gewerbliche Bauflachenentwicklung
soll daher laut Programmpunkt 4.1 (5) RREP VP am Eigenbedarf orientiert werden. Dies ist
im weiteren Planverfahren nachzuweisen.

Aufgrund der stédtebaulichen Randlage der Planung sind alternative Standorte zu prifen. Im
Sinne einer kompakten Siedlungsentwicklung drangt sich zum Beispiel eine vorrangige Ent-
wicklung der Fldche westlich der L264 bis zur Bahnlinie nahezu auf.

GemaR der Karte des RREP VP liegt das Vorhaben in einem Tourismusschwerpunktraum
und in den Vorbehaltsgebieten fir Naturschutz und Landschaftspflege, fiir Kiistenschutz so-
wie fur Trinkwasser. Im weiteren Planverfahren sind die Belange der Tourismusrdume
(3.1.3 (4) RREP VP), des Umwelt- und Naturschutzes (5.1 (4) RREP VP), des Kisten- und
vorbeugenden Hochwasserschutzes (5.3 (2) RREP VP) sowie des Ressourcenschutzes
Trinkwasser (5.5.1 (2) RREP VP) zu berlcksichtigen.

Mit freundlichen GriRen
Im Auftra(g7 N

David Szponik



	Vorlage
	Anlage  1 1_Deckblatt  6. Änd. FNP  TH Vorentwurf 07-2023
	Anlage  2 2_Plan 6. Änd. FNP TH Vorentw. 07-2023
	Anlage  3 3_Begr. Vorentw. 6. Änd. FNP TH 07-2023
	Anlage  4 4_Checkliste 6. Änd. FNP TH
	Anlage  5 5_AFB für 6. Änd FNP und BP 18 TH von 03-2023
	Anlage  6 6_Geotechnische Vorerkundung für 6. Änd. FNP+BP 18 TH von 06-2023
	Anlage  7 7_umweltbezog. Stn. 6. Änd. FNP TH Vorentwurf 07-2023

